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Im Bereich Soziales standen die Bearbeitung und Beant
wortung von mehreren parlamentarischen Eingängen im 
Fokus der Arbeiten. Insbesondere die Thematik der zu
künftigen Finanzierung der Pflege und Betreuung im  Alter 
 gestaltete sich als sehr komplex und aufwendig. Des Wei
teren wurde die Erstellung eines versicherungsmathema
tischen Gutachtens betreffend die AHV sowie die Aktua
lisierung der Bedarfsplanung für ambulante und  stationäre 
Pflege vorbereitet, in Auftrag gegeben und begleitet. Betref
fend das versicherungsmathematische Gutachten wurde zu
dem ein Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag 
ausgearbeitet. Überdies sind umfangreiche Abklärungen 
und Arbeiten in Zusammenhang mit der für die Einführung 
eines Allgemeinen Teils des  Sozialversicherungsrechts not
wendigen Einrichtung und Ausgestaltung einer einheit
lichen Beschwerdeinstanz durchgeführt worden.

Im Bereich Gesundheit bildete die Ausarbeitung der Ent
scheidungsgrundlagen für einen Neubau des im Kern fast 
40 Jahre alten Liechtensteinischen Landesspitals  einen der 
Hauptschwerpunkte der Arbeiten im Ministerium für Ge
sellschaft. Auf der Grundlage einer Variantenstudie  erfolgte 
die Erstellung eines Berichts und Antrags für  einen Finan
zierungskredit zuhanden des Landtages. Da Wirtschaft
lichkeit sowie Qualitätssteigerung und sicherung zentrale 
Forderungen im Gesundheitswesen sind, setzte sich das 
Ministerium im Berichtsjahr verstärkt für die Verbesse
rung und Durchsetzung von Qualitätssicherungsmassnah
men im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung 
ein. Die Arbeiten zur Schaffung  einer flächendeckenden 
eHealthLösung, die den jeweils berech tigten Gesundheits
dienstleistern im Rahmen eines konkre ten Behandlungs
falles den Zugriff auf gespeicherte  Gesundheitsdaten der 
Versicherten über ein elektronisches Gesundheitsdossier 
ermöglicht, mündeten in einem Gesetzesvorschlag, der im 
Berichtsjahr vernehmlasst wurde.

Den Schwerpunkt im Bereich Familie und Chancen
gleichheit bildete im Berichtsjahr erneut die Arbeit rund 
um die Thematik der Finanzierung der ausserhäuslichen 
Kinderbetreuung. Das Ministerium für Gesellschaft hat 
in den letzten Jahren ein neues durchgängiges Subven
tionierungssystem und eine Softwareplattform zu dessen 
Durchführung entwickelt, welches eine gerechte Behand
lung der verschiedenen Betreuungsformen ausserhäus
licher Kinder betreuung sicherstellt und die Buchung und 
 Verrechnung auf einer landesweit einheitlichen Plattform 
ermöglicht. Die Plattform ist seit dem 1.  September für 
alle Betreuungsleistungen in allen öffentlich zugänglichen 
 ausserhäuslichen Kinderbetreuungseinrichtungen und bei 
Tagesmüttern in Betrieb.

Soziales

Projekte

Versicherungsmathematisches Gutachtens betreffend 
die AHV
Von Gesetzes wegen hat die Regierung mindestens alle 
fünf Jahre eine versicherungstechnische Prüfung des 
Vermögens der Anstalt über einen 20 Jahre voraus-
schauenden Zeitraum, beginnend ab dem jeweiligen 
Ende des Vorjahres, erstellen zu lassen und das Ergeb-
nis dem Landtag zur Kenntnis zu bringen. Im Vorjahr 
hat das  Ministerium für Gesellschaft ein entsprechendes 
Gutachten in Auftrag gegeben und die notwendigen  
 Vor bereitungen getroffen. Im Berichtsjahr hat das 
 Ministerium die Erstellung des Gutachtens begleitet und 
sodann einen Bericht und Antrag der Regierung an den 
Landtag betreffend das versicherungstechnische Gut-
achten 2019 für die AHV ausgearbeitet.

Aktualisierung der Bedarfsplanung für ambulante 
und stationäre Pflege
In den Jahren 2012 und 2015 wurde jeweils ein Gut-
achten betreffend die Bedarfsplanung für ambulante 
und sta tionäre Pflege im Auftrag des Ministeriums 
für Gesellschaft erstellt, welches insbesondere für die 
 Planung künftiger Alters- und Pflegeheime notwendig 
ist. Im Vorjahr hat das Ministerium eine entsprechende 
Aktuali sierung in Auftrag gegeben und die notwendi-
gen Vorbereitungen getroffen. Im Berichtsjahr konnte 
die aktualisierte Bedarfsplanung fertiggestellt und der 
 Regierung sowie den Gemeindevorstehern bzw. dem 
LAK-Strategierat und den betroffenen Institutionen zur 
Kenntnis gebracht werden.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich 
Zwangseinweisungen
Wie bereits im Vorjahr hat das Ministerium für Ge-
sellschaft an einer ministeriums- und ämterübergrei-
fenden Arbeitsgruppe unter der Leitung des Amtes für 
Auswärtige Angelegenheiten teilgenommen, um die 
im Bereich von Zwangseinweisung in ausländische 
 Institutionen  bestehenden Rechtsunsicherheiten und 
mög liche Lösungsansätze zu prüfen. Nach explorato-
rischen Gesprächen betreffend eine mögliche Zusam-
menarbeit zwischen Liechtenstein und der Schweiz 
bei grenzüber schreitenden Zwangseinweisungen zwi-
schen der Arbeitsgruppe mit Vertretern des Eidgenös-
sischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten, 
des Bundesamtes für Justiz, des Bundesamtes für Poli-
zei sowie des Gesundheitsdepartementes des Kantons 
St. Gallen im Jahr 2017 hat das schweizerische Bundes-
amt für Justiz im Vorjahr dazu eingeladen, ihm einen Ent-
wurf für ein entsprechendes Übereinkommen zukommen 
zu lassen. Im Berichtsjahr hat die Arbeitsgruppe einen 
entsprechenden Entwurf ausgearbeitet und dem Bun-
desamt für Justiz übermittelt.
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Seniorenbeirat
Das Ministerium für Gesellschaft hielt im Berichtsjahr 
wie in den vorangehenden Jahren drei Workshops mit 
dem Seniorenbeirat ab. Dabei wurden schwerpunkt-
mässig die Themen Vorbereitung auf die Pensionierung 
sowie Erbrecht, Gewalt im Alter sowie Zeitvorsorge für 
Liechtenstein bzw. die 4. Säule der Altersvorsorge be-
sprochen. Der Seniorenbeirat fungiert als beratendes 
Gremium des Ministeriums in allen seniorenpolitischen 
Angelegenheiten. Aufgrund der grossen Einsatzbereit-
schaft der Mitglieder konnten wichtige Impulse für die 
Regierungsarbeit gewonnen werden.

Vereinfachung Lohnabrechnung
Bereits in den Vorjahren hat das Ministerium für Gesell-
schaft festgestellt, dass im Bereich der Lohnabrechnungen 
bzw. Abrechnungsverfahren für private Arbeitgeber insbe-
sondere bei Erwerbstätigkeiten mit geringem Arbeitspen-
sum, bei niedrigen Löhnen oder bei lediglich gelegent-
lichen Erwerbstätigkeiten (so z. B. bei Reinigungspersonal 
oder Gärtnern) Handlungsbedarf besteht und hat diesbe-
züglich ein umfassendes Merkblatt  bezüglich der abzu-
liefernden Sozialabgaben ausgearbeitet und publiziert, 
welches im Berichtsjahr wiederum  aktualisiert wurde.

Leistungsvereinbarungen
Das Ministerium für Gesellschaft hat im Berichtsjahr das 
Amt für Soziale Dienste beim Abschluss von oder Nach-
trägen zu Leistungsvereinbarungen mit dem Verein für 
betreutes Wohnen (VBW) sowie den Familienhilfen un-
terstützt und der Regierung zur Genehmigung vorgelegt.

Revisionsstelle für die AHV-IV-FAK-Anstalten
Im Berichtsjahr wurde die Vergabe bzw. Ausschreibung 
der Revisionsstelle der AHV-IV-FAK-Anstalten für die 
Geschäftsjahre 2020 bis 2024 vorbereitet.

Rechtssetzungsvorhaben / Parlamentarische Projekte

Interpellation zur finanziellen Situation der  
AHV-Rent ner in Liechtenstein
Das Ministerium für Gesellschaft hat im Berichtsjahr die 
Beantwortung der Interpellation zur finanziellen Situa-
tion der AHV-Rentner in Liechtenstein des Abgeordneten 
Johannes Kaiser vom 2. August 2018 ausgearbeitet und 
dem Landtag zur Kenntnis gebracht.

Interpellation zur finanziellen Situation im  
Rentenalter
Im Berichtsjahr hat das Ministerium für Gesellschaft die 
Interpellation zur finanziellen Situation im Rentenalter 
der Abgeordneten Manfred Kaufmann, Frank Konrad, 
Violanda Lanter-Koller, Gunilla Marxer-Kranz, Günter 
Vogt, Thomas Vogt, Christoph Wenaweser und Mario 
Wohlwend vom 4. Juni 2018 beantwortet und dem Land-
tag zur Kenntnis gebracht.

Interpellation zur Prämenverbilligung
Die Interpellation zur Prämenverbilligung der Abge-
ordneten Manfred Kaufmann, Frank Konrad, Violanda 
Lanter-Koller, Gunilla Marxer-Kranz, Günter Vogt, Tho-
mas Vogt, Christoph Wenaweser und Mario Wohlwend 
vom 4.  Juni 2018 wurde vom Ministerium für Gesell-
schaft im Berichtsjahr beantwortet und dem Landtag zur 
Kenntnis gebracht.

Postulat Zeitvorsorge für Liechtenstein (4. Säule der 
Altersvorsorge)
Das Ministerium für Gesellschaft hat im Berichtsjahr die 
Beantwortung des Postulates Zeitvorsorge für Liechten-
stein (4. Säule der Altersvorsorge) der Abgeordneten Man-
fred Kaufmann, Frank Konrad, Violanda Lanter- Koller, Gu-
nilla Marxer-Kranz, Günter Vogt, Thomas Vogt, Christoph 
Wenaweser und Mario Wohlwend vom 4. Juni 2018 aus-
gearbeitet und dem Landtag zur Kenntnis gebracht.

Postulat zur zukünftigen Finanzierung von Pflege 
und Betreuung im Alter
Am 2.  Oktober 2017 haben verschiedene Abgeordnete 
das Postulat zur zukünftigen Finanzierung von Pflege und 
Betreuung im Alter eingereicht. Im Berichtsjahr wurden 
weitere Abklärungen für die Beantwortung getroffen.

Motion zur Vereinheitlichung der Anlaufstellen und 
der Bemessungsgrundlagen im Sozialbereich
In Bezug auf die Vereinheitlichung der Anlaufstel-
len wurde der Motion mit der im Jahre 2017 erfolg-
ten  Verlagerung der Zuständigkeit zur Entscheidung 
über die Ausrichtung von Prämienverbilligung und 
Mietbeiträgen zum Amt für Soziale Dienste nachge-
kommen. Nach  Abschluss der Arbeiten zur Schaffung 
eines  Gesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozial-
versicherungsrechts (ATSG), wird das Erfordernis 
 weiterer Mass nahmen zur Vereinheitlichung der Be-
mes sungsgrundlagen im Sozialbereich beurteilt werden 
kön nen.

Schaffung eines Gesetzes über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
Da die Schaffung eines ATSG für Liechtenstein eine ein-
heitliche, von der Verwaltung unabhängige Beschwer-
deinstanz für sämtliche dem ATSG unterstehenden Ge-
setze bedingt, wurde im Berichtsjahr vom Ministerium 
für Gesellschaft mit Nachdruck auf die Schaffung  einer 
solchen Rechtsmittelinstanz hingewirkt. Die Regierung 
hat nach umfangreichen Vorarbeiten eine unter der 
 Leitung des Ministeriums aus den Präsidenten des Ver-
waltungsgerichtshofes (VGH) und der Beschwerdekom-
mission für Verwaltungsangelegenheiten sowie je einem 
Vertreter des Rechtsdienstes und des Amtes für Justiz 
bestehende Arbeitsgruppe beauftragt, Gesetzesentwürfe 
für die notwendigen rechtlichen und organisatorischen 
Umstrukturierungen der bestehenden Beschwerdekom-
mission für Verwaltungsangelegenheiten sowie des VGH 
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inklusive einer Professionalisierung dieser Instanzen 
auszuarbeiten. Voraussichtlich kann der diesbezügliche 
Vernehmlassungsbericht im zweiten Quartal des Folge-
jahres vorgelegt werden.

Bericht und Antrag betreffend die Gewährung eines 
Staatsbeitrages an den Verein für Menschenrechte in 
Liechtenstein für die Jahre 2020 bis 2023
Im Berichtsjahr hat das Ministerium für Gesellschaft ei-
nen Bericht und Antrag betreffend die Gewährung eines 
weiteren Staatsbeitrages an den Verein für Menschen-
rechte in Liechtenstein für die Jahre 2020 bis und mit 
2023 in der Höhe von CHF 350'000 ausgearbeitet und 
dem Landtag zur Kenntnis gebracht.

Abänderung der Verordnung zum AHVG
Die Verordnung zum Gesetz über die Alters- und Hin-
terlassenenversicherung (AHVV) wurde im Berichtsjahr 
 dahingehend angepasst, dass die Beiträge der Arbeit-
geber an die Kosten für die ausserhäusliche Betreuung 
von Kindern als Ausnahme des massgebenden Lohn auf-
genommen werden. Hintergrund hierfür war die ent-
sprechende Anpassung des Steuergesetzes, sodass eine 
Harmonisierung vorgenommen werden musste. 

Beschwerdewesen
Der Bereich Soziales im Ministerium für Gesellschaft 
ist für die Bearbeitung von Beschwerden gestützt auf 
das Sozialhilfegesetz sowie das Gesetz über die Ergän-
zungsleistungen zuständig. Im Berichtsjahr wurden 
19 Rechtsmittel und fünf Anträge auf Verfahrenshilfe für 
die Entscheidungsfindung der Regierung vorbereitet. 

Internationale Beziehungen
Am 29. und 30. April trafen sich die deutschsprachigen 
Sozialministerinnen und Sozialminister zu einem Ar-
beitstreffen in Zürich. Das Treffen fand auf Einladung 
von Bundesrat Alain Berset, Vorsteher des Eidge nös-
sischen Departements des Innern statt und war ein 
 Anschlusstreffen des im Jahre 2016 stattgefundenen 
Fünfertreffens in Wien. Im Zentrum dieses zum zwei-
ten Mal stattfindenden Austausches stand die Diskus-
sion  darüber, wie der digitale Wandel und dabei  unter 
 anderem die so genannte Plattform-Ökonomie die  Ar - 
beits- und Anstellungsbedingungen sowie die Sozialver-
sicherungssysteme beeinflusst. 

Gesundheit

Projekte und Schwerpunkte

Entscheid zum Neubau des Liechtensteinischen  
Lan des spitals
Die Regierung hat im Juli des Berichtsjahres den Bericht 
und Antrag betreffend einen Finanzbeschluss zum Neu-
bau eines Landesspitals verabschiedet. Sie beantragte 
dafür beim Landtag neben einem Verpflichtungs kredit 

in der Höhe von CHF 65.5 Mio. die Umwidmung eines 
Grundstücks des Landes vom Finanzvermögen in das 
Verwaltungsvermögen. Vorausgegangen waren umfang-
reiche Arbeiten im Ministerium für Gesellschaft in  enger 
Abstimmung mit den zuständigen Vertretern des Landes-
spitals, die Anfang 2019 in eine Variantenstudie zuhanden 
des Landtages mündeten. Nach Prüfung aller relevanten 
Fakten war die Regierung zum Schluss  gekommen, dass 
ein Neubau auf «grüner Wiese» in  Vaduz die bevor-
zugte Variante für die Erneuerung der Infrastruktur des 
Liechtensteinischen Landesspitals darstellt. Der Landtag 
sprach sich im September für die beantragte Variante 
aus und entschied, den Finanz beschluss dem Stimmvolk 
vorzulegen, welches diesem am 24. November seine Zu-
stimmung erteilte. Damit konnten die Planungen für die 
Errichtung eines neuen Landesspitals auf dem Wille-
Areal in Angriff genommen werden.

Qualitätsstrategie im Gesundheitswesen
Nachdem es im Laufe der vergangenen Jahre gelungen 
war, die Preise im Gesundheitswesen auch im ambulanten 
Bereich dem Schweizer Niveau anzupassen, legte das 
Ministerium für Gesellschaft sein Augenmerk  verstärkt 
auf die Verbesserung und Durchsetzung von Qualitätssi-
cherungsmassnahmen. Im Krankenversicherungsgesetz 
(KVG) ist der Abschluss von Vereinbarungen über Mass-
nahmen zur Sicherstellung der Qualität und des zweck-
mässigen Einsatzes der OKP-Leistungen vorgesehen. 
Üblicherweise werden darin Kriterien der Struktur-, Pro-
zess- und Ergebnisqualität definiert. Eine wesentliche 
Massnahme ist dabei jeweils die Verpflichtung zur kon-
tinuierlichen Fortbildung nach vorgegebenen Standards. 
Die Qualitätssicherungsvereinbarungen bedürfen der 
Genehmigung durch die Regierung. Der Liechtenstei-
nische Krankenkassenverband erneuerte im Berichtsjahr 
gemeinsam mit verschiedenen Verbänden die bestehen-
den Vereinbarungen. Auch die Qualitätssicherungsver-
einbarung mit der Liechtensteinischen Ärztekammer 
wurde im Berichtsjahr unter Einbezug des Ministeriums 
gesamthaft überarbeitet.

Schaffung eines elektronischen Gesundheitsdossiers
Das elektronische Gesundheitsdossier (EGD) ist ein 
 Datenbanksystem, in welchem relevante Gesundheits-
daten von Versicherten gespeichert werden können. Der 
2015 gegründete, privatrechtlich organisierte «Verein 
eHealth Liechtenstein» wurde von der Regierung mittels 
einer Leistungsvereinbarung mit dem Aufbau und Betrieb 
der eHealth-Plattform und der schrittweisen Erstellung 
des EGD beauftragt. Nachdem der Verein unter Einsatz 
eigener finanzieller Mittel die Basisinfrastruktur aufge-
baut und die elektronische Zuweisung in Betrieb gesetzt 
hat, soll die weitere Entwicklung nun unter staatlicher 
Verantwortlichkeit erfolgen. Es bedarf einer gesetzlichen 
Verankerung, welche die Zuständigkeiten und Verant-
wortungen, die Inhalte und insbesondere den Daten-
schutz regelt. Im Mai des Berichtsjahres verabschiedete  
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die Regierung den Vernehmlassungs bericht betreffend 
die Schaffung eines Gesetzes über das elektronische 
Gesundheitsdossier. Bis September gingen zahlreiche 
Rückmeldungen ein, die die Einführung eines EGD über-
wiegend als positiv bewerteten, aber auch  Fragen dazu 
aufwarfen. Diese Rückmeldungen wurden im Herbst vom 
Ministerium für Gesellschaft aufgearbeitet und es wurde 
mit der Ausarbeitung eines Berichts und Antrags zuhan-
den des Landtages  begonnen.

Neuer Prämientarif in der Unfallversicherung
Die Regierung hat im Juni 2019 die Senkung der 
 Prämientarife für alle Versicherungszweige der Unfall-
versicherung (Berufsunfall-, Nichtberufsunfall- und frei-
willige Versicherung) beschlossen. Die Senkung der 
 Prämientarife ab 2020 bedeutet eine Entlastung sowohl 
für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber als auch für selb-
ständig Erwerbende und stellt bereits die dritte Prämien-
senkung nach 2014 und 2017 dar. Neben der Senkung des 
Prämientarifs beschloss die Regierung auf Antrag der Un-
fallversicherer und in Anpassung an die Rechnungsgrund-
lagen in der Schweiz die Senkung des technischen Zins-
satzes auf 1.5 % für gesprochene und zukünftige Renten.

Rechtssetzungsvorhaben / Parlamentarische Projekte

Revision des Krankenversicherungsgesetzes
Im Berichtsjahr erfolgte eine Vernehmlassung sowie in 
weiterer Folge die Behandlung durch den Landtag in 
 erster Lesung betreffend eine Abänderung des Kran-
kenversicherungsgesetzes. Die Vorlage behandelt die 
 Themen Leistungen bei Mutterschaft und Befreiung von 
der Kostenbeteiligung, Versorgungsnetze,  Krankengeld 
(versicherter Verdienst), Entschädigung von Versiche-
rungsvermittlern, gesetzliche Verankerung der Massnah-
men bei Zahlungsverzug sowie die Auszahlung der 
 Prämienverbilligung an die Kassen.

Revision des Unfallversicherungsgesetzes
Im Nachvollzug einer Schweizer Revision des Unfallver-
sicherungsgesetzes wurden die relevanten liechtenstei-
nischen Bestimmungen angepasst. Zugunsten der Ver-
sicherten wurden damit Rechtsunsicherheiten in Bezug 
auf Versicherungsbeginn und unfallähnliche Körper-
schädigungen beseitigt. Zudem erhielt die Regierung die 
Möglichkeit, in Sonderfällen, bei denen die bisherigen 
Regelungen nicht greifen, auf dem Verordnungsweg eine 
Integritätsentschädigung zu gewähren (z. B. bei Asbest-
opfern). Hinzu kamen Vereinfachungen in der Admini-
stration. Die Vorlage der Regierung wurde vom Landtag 
im September des Berichtsjahres mit Inkrafttreten am 
1. Januar 2020 verabschiedet.

Interpellation zu volkswirtschaftlicher Negativ- 
Entwicklung am Gesundheitsstandort Liechtenstein
Die Abgeordneten Herbert Elkuch und Johannes  Kaiser 
hatten die Regierung im August 2018 aufge fordert, Fra-

gen im Zusammenhang mit tariflichen und vertraglichen 
Grundlagen der Medicnova Privatklinik AG (in Konkurs) 
sowie Fragen mit einem volkswirtschaftlichen Bezug zu 
beantworten. Die Beantwortung vom Januar 2019 lieferte 
die von den Interpellanten gewün schten  Erläuterungen 
und ergänzenden Daten. Zudem konnte die Regierung 
im Rahmen der Beantwortung mehr Transparenz in die 
Finanzierung von stationären Leistungen von allgemein- 
und zusatzversicherten  Personen bringen und aufzei-
gen, welche gesetzlichen Rollen und Aufgaben dabei 
die Krankenkassen und die Regierung in der stationären 
Versorgung haben.

Diverse Verordnungen
Es wurden verschiedene Verordnungen aktualisiert, 
 darunter die Krankenversicherungsverordnung, die 
 Unfall versicherungsverordnung sowie die Betäubungs-
mittelverordnung. Weiter wurde die Gesundheitsverord-
nung insofern geändert, als bei den fachlichen Voraus-
setzungen für Chiropraktoren und Psychotherapeuten 
Anpassungen an die entsprechenden Voraussetzungen in 
der Schweiz vorgenommen wurden.

Im Bereich Veterinärwesen gab es neben dem Erlass 
der alljährlichen Sömmerungsverordnung eine Abände-
rung der Verordnung über die Ausrichtung von Bei trä-
gen an die Kosten für die Entsorgung von tierischen 
 Nebenprodukten.

Internationale Beziehungen
Regierungsrat Dr. Mauro Pedrazzini traf sich am 15. und 
16.  September im Rahmen des sogenannten Gesund-
heitsquintetts mit seinen deutschsprachigen Amtskolle-
ginnen und -kollegen aus Deutschland, Österreich der 
Schweiz und Luxemburg. Gastgeber war der Schweizer 
Bundesrat Alain Berset. Einen Schwerpunkt der Diskus-
sionen bildete das Thema Cannabis, und zwar im Zusam-
menhang mit seiner medizinischen, aber auch der nicht 
medizinischen Verwendung. Auch das Thema eHealth 
mit dem Fokus auf die Gouvernanz digitaler Gesund-
heitsdaten stand auf der Agenda.

Am Treffen der EU-Gesundheitsminister in Buka rest 
am 14. und 15. April, an dem Regierungsrat Dr. Mauro Pe-
drazzini teilnahm, wurde über den Zugang der Patienten 
zu innovativen und teuren Medikamenten und Behand-
lungen, über Massnahmen zur Bekämpfung von Hepatitis 
sowie über die Patientenmobilität im EU-Raum diskutiert.

Familie und Chancengleichheit

Projekte und Schwerpunkte

Ausserhäusliche Kinderbetreuung
Seit dem 1. September 2019 ist die Gleichbehandlung der 
leistungs- und einkommensabhängigen Subventionen 
für alle Einrichtungen der ausserhäuslichen Kinderbe-
treuung umgesetzt. Die Umsetzung erfolgte mit Einfüh-
rung einer Abrechnungsplattform und mit Inkrafttreten 
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der neuen  Fördergrundsätze, die in der Ausserhäusliche 
Kinder betreuung-Beitrags-Verordnung (AKBV) geregelt 
werden.

Per 31. Dezember 2019 haben sich rund 850 Familien 
bzw. 1'200 Kinder über die neue Abrechnungsplattform 
 registriert.

Arbeitsgruppe Kita-Finanzierung
Im Berichtsjahr wurden erneut weitere Sitzungen 
der  Arbeitsgruppe Kita-Finanzierung unter der Lei-
tung des Ministeriums für Gesellschaft abgehalten. Die 
 Inhalte  waren die Vorstellung, die Schulung und Dis-
kussionen rund um die Abrechnungsplattform sowie 
die, durch das Ministerium vorgeschlagenen, neuen 
Finanzierungs grundsätze. Ziel der Konsultationen war 
eine breite Akzeptanz der erarbeiteten Prämissen und 
eine transparentes, unterstützendes Arbeitsklima inner-
halb der Arbeitsgruppe zu pflegen. Die Arbeitsgruppe 
setzte sich aus Vertreterinnen und Vertreter der bewil-
ligten  Anbieter von Kinderbetreuungseinrichtungen wie 
Kinder tagesstätten, Tagesstrukturen und Mittagstischen, 
Spontanhütediensten und Tagesfamilien zusammen.

Im Juni wurden die liechtensteinischen Familien in-
formiert und aufgefordert, sich auf dem Elternportal der 
Abrechnungsplattform zu registrieren, ihre Daten zu 
hinterlegen und die Anmeldung für die ausserhäusliche 
Kinderbetreuung der Kinder vorzunehmen. Für Fragen 
konnten sich die Eltern telefonisch oder via E-Mail an ein 
Kita Support Team wenden, welches im Ministerium in-
stalliert wurde. Der Umstellungsprozess wurde durch die 
Lancierung von Medienmitteilungen und Radio beiträgen 
zu den Anmeldefristen sowie den relevanten Umstel-
lungskriterien der Finanzierung unterstützt.

Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten, 
konnte die Umstellung erfolgreich und pünktlich erfol-
gen, wobei aktuell noch einzelne, nachgelagerte Arbei-
ten und Fehlerkorrekturen erfolgen.

Während der Umsetzung des Projektes wurde es in 
zwei Phasen geteilt. In der ersten Phase ging es in ers-
ter Linie um die Einführung und Umstellung der neuen 
Finanzierung. In der zweiten Phase werden Zusatzanfor-
derungen umgesetzt, die das Projekt nutzerfreundlicher 
machen. Der Abschluss der ersten Phase ist für das erste 
Halbjahr 2020 und die zweite Phase für Ende 2020 ge-
plant.

Arbeitsgruppe Familienpolitik
Im Berichtsjahr wurden die einzelnen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe, Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wirtschaft wie der Liechtenstei-
nischen Industrie- und Handelskammer (LIHK), dem 
Liechtensteinischen Arbeitnehmerverband (LANV), der 
Wirtschafts kammer sowie die grösste Anbieter von Kin-
derbetreuungseinrichtungen wie dem Verein Kinder-
tagesstätten Liechtenstein und dem Eltern Kind Forum 
(EKF) zu den einzelnen Massnahmen und Handlungs-
felder befragt. Im Zuge der Vernehmlassungen konn-

ten sich die einzelnen Institutionen äussern. Das Minis-
terium für Gesellschaft wird den Bericht der Regierung 
2020 fertigstellen.

Arbeitsgruppe Integrationsstrategie
Anfang des Berichtsjahrs wurde eine Studie in Auftrag 
gegeben, die das Integrationsgeschehen in Liechtenstein 
untersucht und Lebensrealitäten der Migrationsbevöl-
kerung durchleuchtet. Diese wird der Arbeitsgruppe, 
 bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Aus-
länder- und Passamtes, des Amtes für Soziale Dienste, 
des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, des Vereins 
für Menschenrechte Liechtenstein und dem Ministerium 
für Gesellschaft, eine wissenschaftliche Grundlage für die 
Erarbeitung der neuen Integrationsstrategie liefern. Da-
bei wird der Bericht dringliche Handlungsoptionen so-
wie Hinweise auf sinnvolle Massnahmen aufzeigen. Die 
Studie hat zum Ziel, durch die Analysen der verfügbaren 
Literatur sowie Statistiken als auch durch die Befragung 
von Fachleuten und Migranten, Herausforderungen und 
Bedürfnisse einzuschätzen. Ursprünglich sollte die Stu-
die bereits im Berichtsjahr fertiggestellt werden. Durch 
die sehr breite Thematik, den knappen zeitlichen Rahmen 
sowie die räumliche Distanz der Forschenden, wurde das 
Mandat bis zum Ende des ersten Quartal 2020 verlängert.

Familienfreundliches Unternehmen 2019
Im Berichtsjahr konnte erstmals der Preis für familien-
freundliche Unternehmen an in Liechtenstein ansässige 
Unternehmen übergeben werden. Der «Preis für familien-
freundliche Unternehmen» wird je nach Unternehmens-
grösse in verschiedenen Kategorien verliehen und findet 
alternierend zum Chancengleichheitspreis alle zwei Jahre 
statt. Grosse Unternehmen haben oft mehr finanzielle 
und organisatorische Möglichkeiten. Kleine Unterneh-
men dagegen können flexibler sein. Es geht darum, inno-
vative Modelle herauszustellen und bekannt zu machen. 
Die Zertifikate wurden durch Regierungsrat Dr. Mauro 
Pedrazzini am 27. November im Hilti Innovation Center 
in Schaan übergeben. Ausgezeichnet wurden vier Unter-
nehmen mit «Familienfreundlichstes Unternehmen 2019» 
und 22 Unternehmen erhielten Anerkennungspreise.

Familienportal / Frühe Förderung
Das Ministerium für Gesellschaft hat das Familien portal 
komplett überarbeitet und aktualisiert. Mit der neuen 
Internetplattform werden Familien an einer zentralen 
Stelle über die grosse Auswahl an Leistungen der öffent-
lichen Hand und privater Anbieter informiert. Das neue 
Familienportal ist ab Juni 2019 in Betrieb und wird durch 
das Eltern Kind Forum betreut und laufend aktualisiert.

Ab dem 1. Januar 2018 führt das Eltern Kind Forum im 
Auftrag des Amtes für Soziale Dienste die landesweit tä-
tige «Koordinations- und Beratungsstelle Frühe Förderung 
(KBFF)». Ihre Aufgabe besteht in der Unterstützung, Be-
ratung, Koordination, Sensibilisierung im Bereich Frühe 
Förderung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Information.
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Businesstag – Das Wirtschaftsforum für Frauen
Im Frühjahr findet der jährlich wiederkehrende Business-
tag statt. Patronatin ist die liechtensteinische Regierung. 
Erneut besuchten rund 500 Gästen die ausverkaufte Ver-
anstaltung. Die Vernetzungsplattform, unter dem Leit-
thema «neue Perspektiven und unentdeckte Potenziale», 
brachte Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, 
Politik und Verbänden zusammen. Das Programm des 
Businesstages präsentiert hochkarätige Referentinnen 
und Talkgäste, interessante Workshops und wird durch 
die Verleihung eines Business-Awards, an eine weibliche 
Vorbildpersönlichkeit abgerundet.

UN-Behindertenrechtskonvention
Im Vorjahr hat auf Einladung des Ministeriums für 
 Gesellschaft eine nationale Konferenz zum Thema Ra-
tifikation der UN-Behindertenrechtskonvention stattge-
funden. Anlässlich dieser Konferenz haben Herr Univ-
Prof. Dr. Michael Ganner von der Universität Innsbruck 
sowie Herr Dr. Andreas Rieder, Leiter des Eidgenös-
sischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen, die Behindertenrechtskonvention im 
Allgemeinen erläutert sowie über die Konsequenzen 
der Ratifizierung bzw. die daraus erwachsenden Ver-
pflichtungen sowie die entsprechenden Erfahrungen 
in Österreich und in der Schweiz berichtet. Das Mini-
sterium hat im Berichtsjahr diese Präsentationen sowie 
die von den betroffenen Institutionen bzw. Teilnehmern 
eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet und der 
Regierung zur Kenntnis gebracht. In der Folge wurde 
das Ministerium beauftragt, ein Rechtsgutachten in Auf-
trag zu geben zur Frage, welche Gesetzesanpassung vor 
einer Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention 
notwendig und /oder welche Vorbehalte angebracht 
werden sollten. Ein entsprechendes Gutachten wurde 
in Auftrag gegeben und hat das dem Ministerium bei 
der Erstellung die notwendige Unterstützung geleistet. 
Diese Gutachten wurde der Regierung zur Kenntnis 
gebracht und eine zweite nationale Konferenz für das 
Folge jahr vorbereitet.

Rechtssetzungsvorhaben / Parlamentarische Projekte

Schaffung einer Verordnung über die Ausrichtung 
von Beiträgen an private Einrichtungen der 
ausserhäus   lichen Kinderbetreuung (Ausserhäusliche 
Kinder  be treu   ungs- Beitrags-Verordnung; AKBV) und 
Abänderung der Kinder- und Jugendhilfe-Beitrags-
Verordnung (KJHBV)
Im Berichtsjahr hat das Ministerium für Gesellschaft im 
Zuge der Umstellung einer Pauschalsubventionierung 
auf eine einkommens- und leistungsabhängige Subven-
tionierung eine Verordnung geschaffen, die die Ausrich-
tung von finanziellen Beiträgen des Staates an private 
Einrichtungen der ausserhäuslichen Kinderbetreuung 
und die Eigenbeiträge der Eltern oder anderer Erzie-
hungsberechtigen regelt.

Im Zuge dessen wurde auch die Kinder- und Jugend-
hilfe-Beitrags-Verordnung (KJHBV) verabschiedet. Diese 
wurde dahingehend abgeändert, dass sie keine Anwen-
dung mehr auf Einrichtungen, die finanzielle Beiträge 
nach der Ausserhäuslichen Kinderbetreuungs-Beitrags-
Verordnung erhalten, findet.

Revision der Verordnung über die Abänderung der 
Kinderbetreuungs-Beitrags-Verordnung (KBBV)
Im Berichtsjahr wurde die Abänderung der KBBV ver-
abschiedet. Die Anpassung war aufgrund der in Kraft 
 getretenen AKBV erforderlich. Die Verordnung  regelt 
 zusätzliche finanzielle Unterstützung bei sehr niedri gen 
Familieneinkommen, welche bei berufsbedingter Kinder-
betreuung beantragt werden können. Die Betreu  ungs-
beiträge des Staates wurden an die neuen Bestimmungen 
betreffend die Finanzierung der ausserhäuslichen Kin-
derbetreuung angepasst.

Diverse Leistungsvereinbarungen mit den 
ausserhäus lichen Kinderbetreuungseinrichtungen 
und Datenschutz
Im Zuge der Umstellung der Finanzierung der ausser-
häuslichen Kinderbetreuungseinrichtungen wurden 
sämtliche Leistungsvereinbarungen mit den anerkannten 
ausserhäuslichen Kinderbetreuungseinrichtungen aktu-
alisiert und neu abgeschlossen. Im Rahmen der 
 Leistungsvereinbarungen wurden den Einrichtungen 
 daten schutzrechtliche Richtlinien auferlegt. Zudem wur-
den sie verpflichtet, eine Verpflichtungserklärung zur 
Wahrung der Vertraulichkeit bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, welche sie im Rahmen ihrer 
 Tätigkeit Zugang erhalten oder Kenntnis erlangen, zu un-
terzeichnen und dem Amt für Soziale Dienste vorzule-
gen. 

Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung 
des BGlG
Die Richtlinie (EU) 2016 / 2102 über den barrierefreien 
Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen 
öffentlicher Stellen soll die Mitgliedstaaten dabei un-
terstützen, die nationalen Verpflichtungen hinsichtlich 
eines barrierefreien Webzugangs zu erfüllen und das 
Bekenntnis der Mitgliedstaaten zum Übereinkommen 
der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen in Bezug auf die Websites öffentlicher Stellen 
umsetzen. Alle Websites und mobilen Anwendungen 
von öffentlichen Stellen sind vom Anwendungsbereich 
erfasst, sofern dies keinen unverhältnismässigen Auf-
wand erzeugt und keine der Ausnahmebestimmungen 
greift. Zwecks Umsetzung dieser Richtlinie hat das Mi-
nisterium für Gesellschaft im Berichtsjahr einen Ver-
nehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGlG) ausgear-
beitet und der Regierung zur Beschlussfassung vorge-
legt.
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Internationale Beziehungen
Am Dienstag, 14. Mai traf sich Regierungsrat Dr. Mauro 
Pedrazzini mit der österreichischen Bundesministerin 
für Frauen, Familien und Jugend, Dr. Juliane Bogner-
Strauss. Der Anlass für den Besuch in Liechtenstein war 
unter anderem der Frauen Businesstag, an dem die Mi-
nisterin die Eröffnungsrede hielt. Im Rahmen eines Ar-
beitsmittagessens tauschten sich die beiden Familienmi-
nister über die EU-Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben für Eltern und deren Umsetzung in den 
beiden Ländern aus. Ein weiteres Thema, war die Umset-
zung befindliche Neugestaltung der Kita Finanzierung.

Amt für Gesundheit

Amtsleiter: Peter Gstöhl

Wie üblich standen die Erteilung von Bewilligungen, die 
Kontroll und Aufsichtsfunktionen sowie die  Prüfung und 
Auszahlung von Subventionen und Beiträgen  gemäss den 
gesetzlichen Aufträgen im Zentrum der Amts geschäfte. 
Dazu wurden Vorbereitungsarbeiten bei Gesetzesprojekten 
geleistet sowie in verschiedenen verwaltungs internen 
Arbeits gruppen mitgearbeitet. Aufgrund einiger stark 
 international ausgerichteter Aufgaben im Zuständigkeitsbe
reich des Amtes (insbesondere Sozialversicherungsrecht, 
Heilmittel) nahmen zudem die Arbeiten auf  internationaler 
Ebene (EWR und Schweiz) grossen Raum ein.

Internationales

In Bezug auf das EU-weite Projekt «EESSI» (Electronic  
Exchange of Social Security Information) ist das Amt für  
Gesundheit mit der Projektrealisierung im Rahmen der 
Vorgaben der zuständigen Kommission der EU beauftragt. 
«EESSI» ersetzt den Papierverkehr im Bereich grenz-
überschreitender Sozialversicherungsagenden durch 
ein IT-begleitetes Businessmodell. Neben dem Amt für 
Gesundheit sind aus Sicht der Sozialversicherungen die 
AHV-IV-FAK-Anstalten und das Amt für Volkswirtschaft  
betroffen und beteiligt. Mit der technischen Umsetzung 
ist das Amt für Informatik beauftragt. Die produktive Ein-
führung konnte planmässig in der zweiten Jahreshälfte 
etappenweise gestartet werden.

Spitalwesen

Für die wohnortnahe Grundversorgung stehen Liechten-
stein langjährige und zuverlässige Vertragspartner zur 
Verfügung. Neben dem Landesspital in Vaduz sind dies 
die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland 
mit den Standorten Grabs und Walenstadt, die Kantons-
spitäler St. Gallen und Graubünden sowie die Standorte 

Feldkirch und Rankweil der Vorarlberger Krankenhaus-
Betriebsgesellschaft.m.b.H. Verträge mit mehreren Spe-
zialkliniken inkl. Universitätskliniken runden das umfas-
sende stationäre Angebot ab. 

Die Aufwendungen für das Liechtensteinische Lan-
desspital basieren auf der neuen Globalkreditvereinba-
rung sowie auf der Tarifvereinbarung und belaufen sich 
auf CHF 11.2 Mio. und sind somit um CHF 0.1 Mio. höher 
als im Vorjahr, wobei die Zunahme an stationären Leis-
tungen durch eine Abnahme bei den Vorhalteleistungen 
kompensiert wurde. An ausländische Spitäler wurden 
Spitalbeiträge im Umfang von CHF 21.5 Mio. ausbezahlt. 
Die Zunahme von CHF  1.1 Mio. ist auf eine markante 
Patientenzunahme in der Spitalregion Rheintal Werden-
berg Sarganserland sowie im Kantonsspital Graubünden 
zurückzuführen.

EWR-Verbindungsstelle

Im Leistungsaustausch betreffend die Kranken- und 
Unfallversicherung mit den EG- / EWR-Staaten und der 
Schweiz ist das Amt für Gesundheit die Verbindungs-
stelle und fungiert als aushelfender Träger. Die zen-
trale Aufgabe dabei ist, die Leistungsabwicklung von 
vorübergehenden Aufenthaltern (Touristen) sowie von 
betreuten Personen (Rentner, Grenzgänger) durchzu-
führen. Im Berichtsjahr wurden 296 (Vorjahr 405) Per-
sonen neu  registriert sowie 1'144 (Vorjahr 1'530) Leis-
tungen /  Rechnungen erfasst. Die Anzahl der betreuten 
Personen betrug 241 (178 Grenzgänger aus Österreich, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Schweden und 
der Slowakei sowie 63 Rentner aus Österreich, Schweiz, 
Deutschland, Frank reich, Griechenland, Ungarn, Italien, 
Luxemburg, Norwegen und den Niederlanden).

Die Leistungskosten der EWR-Verbindungsstelle be-
trugen CHF 684'039. Davon sind CHF 66'800 als Kosten-
beteiligungen verbucht worden. Die Leistungskosten 
werden dann von den Ländern, welche für die jeweiligen 
Versicherten zuständig sind, gesammelt zurückgefor-
dert. Die höchsten Beträge wurden bei folgenden Län-
dern eingefordert:

 Gesamtkosten in CHF

Schweiz 96'579
Österreich 203'278
Deutschland 173'599
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Kinder- und Jugendzahnpflege

Landeszahnarzt

Dr. med. dent. Martin Schädler
Dem Landeszahnarzt obliegt seit 1. Januar 2018 die Auf-
sicht der Kinder- und Jugendzahnpflege. Im Berichts-
jahr bearbeitete er Anfragen des Amtes für Gesundheit 
und überprüfte Kostenvoranschläge und Rechnungen 
für zahnärztliche Behandlungen im Auftrag des Amtes 
für Soziale Dienste, der AHV-IV-FAK-Anstalten hinsicht-
lich Ergänzungsleistungen sowie der Flüchtlingshilfe. 
Als Mitglied der Vereinigung der Kantonszahnärzte der 
Schweiz (VKZS) nahm er an deren ordentlichen Mitglie-
dersitzungen teil.

Der revidierte Zahnarzt- und Labortarif wurden per 
1. Januar 2019 eingeführt.

Abrechnungsstatistik
Seit dem Systemwechsel von der Schulzahnpflege zur 
Kinder- und Jugendzahnpflege per 1. Januar 2013 sind 
die konservierenden und kieferorthopädischen Behand-
lungen aller Kinder und Jugendlichen ab dem 4.  Le-
bensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr subven-
tionsberechtigt. Das Land übernimmt dabei 40% der 
Behandlungskosten, die nach dem Leistungskatalog für 

die Kinder- und Jugendzahnpflege abgerechnet werden. 
Der Rest geht zu Lasten der Eltern bzw. Erziehungsbe-
rechtigten. Zum Vergleich der Kostenentwicklung sind 
nachfolgend die Behandlungskosten von 2015 bis 2019 
aufgeführt.

Konservierende Behandlungen

 Gesamtkosten Landesanteil

2019 790'569 316'227 
2018 787'660 315'064 
2017 768'503 307'401 
2016 820'341 340'456 
2015 810'051 323'055

Kieferorthopädische Behandlungen

 Gesamtkosten Landesanteil

2019 2'060'938 824'375 
2018 2'170'656 868'262 
2017 2'261'970 904'788 
2016 2'268'386 907'354 
2015 2'270'563 908'225

Gesundheitsberufe

Stand Bewilligungen Ende 2019

Leistungserbringer Stand 31. 12. 2019 2019 erteilte Bemerkungen 
  Bewilligungen

Ärzte 128 13 7 Löschungen 
Apotheker 24 1 2 Löschungen 
Augenoptiker 15  1 Löschung, 1 ruhend 
Chiropraktoren 5   
Drogisten 7  1 Löschung 
Ergotherapeuten 19 1  
Ernährungsberater 5  1 ruhend 
Hebammen 14 3 1 Löschung 
Labormedizinische Diagnostiker 9   
Logopäden 4   
Medizinische Masseure 20 1  
Naturheilpraktiker 35 2 2 Löschungen 
Osteopathen 7   
Pflegefachfrauen / -männer 33 5 3 Löschungen, 1 ruhend 
Physiotherapeuten 96 8 8 Löschungen 
Psychologen 26 1 2 ruhend 
Psychotherapeuten 24 2 1 ruhend 
Zahnärzte 59 7 5 Löschungen, 1 ruhend 
Ärztegesellschaften 41 3 2 Löschungen 
Gesundheitsberufegesellschaften 69 3 4 Löschungen
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Gesundheitsförderung und Prävention 2019

IBK-Wettbewerb
In drei Kategorien, nämlich «Ehrenamtliches Engage-
ment», «Kreativität» und «Nachhaltigkeit» wurde der 
7. IBK-Wettbewerb im Rahmen der Gesundheitsförde-
rung und Prävention durch die Internationale Bodensee-
konferenz (IBK) ausgeschrieben. Liechtenstein konnte 
mit dem Projekt «FreeVeloPoint» des Vereins Neuraum 
in der Kategorie Nachhaltigkeit den KollegInnenpreis 
entgegen nehmen. Das Projekt konnte zudem mit dem 
ersten Liechtensteinischen Preis für die Gesundheitsför-
derung ausgezeichnet werden. 

bewegt.li
Die Onlineplattform bewegt.li wurde analysiert um fest-
zustellen, was optimiert werden muss, um die Seite wei-
terhin attraktiv zu halten. Es wird ein Ausbau der Seite 
mit einem Vereinsregister angestrebt. Dazu wurden die 
Sportvereine des Landes eruiert. Der technische Ausbau 
erfolgt 2020.

Ernährung – «Alles Wurscht?»
Die Webseite «www.alleswurscht.li» ist die Grundlage 
für eine Vortragsserie, welche bis ins Jahr 2020 durch-
geführt wird. Am 16. September 2019 startete die Serie 
mit einem Symposium, welches von rund 350 Interes-
sierten besucht wurde. In der Folge wurden und werden 
kurze Vorträge – thematisch eingegrenzt – mit anschlies-
senden Live-Koch-Events durchgeführt. Zielgruppe ist 
die gesunde Bevölkerung. Die Teilnehmer sollen über 
die Zusammenhänge und Auswirkungen der Ernährung 
informiert werden und in der Lage sein, gesunde Mahl-
zeiten zusammenzustellen und zuzubereiten.

Gesundheitskommissionen der Gemeinden
In Zusammenarbeit mit der Stabsstelle für Sport wurde 
eine Sport- & Bewegungskonferenz durchgeführt. Teilge-
nommen haben die Sport- und Gesundheitskommis-
sionen des Landes. Es wurden ein Eingangsreferat und 
danach 4 Workshops durchgeführt, welche die Teilneh-
mer alternierend durchgearbeitet haben. Das Ziel war 
es, Netzwerke zu schaffen und aufzuzeigen, wie wichtig 
 Bewegung im Alltag und Sport für die Gesunderhaltung 
ist. Damit wurden die Kommissionen mit vielen  guten 
und umsetzbaren Ideen für die Gemeinden bekannt 
 gemacht, um ihnen den Einstieg in ihre Kommissions-
tätigkeit zu erleichtern.

Betriebliches Gesundheitsmanagement, BGM
Im November fand die dritte Veranstaltung im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements statt. Im 
Mittelpunkt stand dabei das Thema Resilienz. Rund 50 in-
teressierte Teilnehmer aus liechtensteinischen  Betrieben 
fanden sich dazu im Rathaussaal Vaduz ein. Umgesetzt 
wurde die Veranstaltung erneut in Zusammenarbeit mit 
dem Verein Forum BGM Ostschweiz.

Veranstaltung: Strukturelle Gesundheitsförderung
«Mit hoher Lebensqualität und bewegungsfreundlich in 
eine wärmere Zukunft», war der Titel der dritten Ver-
anstaltung im Rahmen der strukturellen Bewegungs-
förderung. Erneut wurde diese Veranstaltung mit der 
Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz 
(LGU) durchgeführt. Rund 60 Teilnehmer aus den Ge-
meindeverwaltungen und der interessierten Öffentlich-
keit sowie Fachleute fanden sich dazu im Rathaussaal 
Vaduz ein.

Gesundheitsschutz / Amtsärztlicher Dienst

Umsetzung der Internationalen Gesundheits- 
vorschriften der WHO: Teilnahme an Übungen zur  
Bewältigung von Ereignissen
Im Evaluationsbericht der WHO zur Umsetzung der 
 Internationalen Gesundheitsvorschriften von 2018 wur-
den Stärken und Schwächen in der Umsetzung der 
 Gesundheitsvorschriften festgehalten und Empfehlungen 
für Veränderungsmassnahmen gemacht. Als besonders 
verbesserungswürdig wurden dabei die Notfallvorsorge 
(Preparedness) und die Bewältigung von Grossereig-
nissen im Bereich Gesundheit (Response) eingeschätzt. 
Neben der Arbeit am Projekt «Krisenmanagement im 
Gesundheitswesen» gab es in diesem Jahr einige Aktivi-
täten in diesen Bereichen.

Im Sommer haben Vertreter des Amtes für Gesund-
heit an einer Ausbildung in Stabsarbeit teilgenommen. 
Dieses Wissen konnte im Herbst bei zwei Übungen 
 gefestigt werden. Bei der SVU19 (Sicherheitsverbunds-
übung 2019) hat das Amt für Gesundheit als Mitglied des 
 Landesführungsstabs die Bewältigung von Versorgungs-
engpässen im Gesundheitsbereich, die Versorgung 
bei einem Massenanfall von an Botulismuserkrankten 
 Personen und die Schutzmassanahmen für die Bevölke-
rung im Falle eines nuklearen Unfalls trainiert.

In einer gemeinsamen Übung mit dem Bundesamt 
für Gesundheit wurde anhand einer Tierseuche, die auf 
den Mensch übersprang und schlussendlich auch von 
Mensch zu Mensch übertragen wurde, der Entschei-
dungspfad bis hin zur Information der Weltgesundheits-
organisation WHO geübt. Auch wurden die Eingabe in 
das Meldesystem der WHO und die Kommunikation mit 
der WHO durchgespielt.

Krisenmanagement im Gesundheitswesen
Dieses Projekt knüpft eng an die von der WHO ausge-
sprochenen Empfehlungen zur Verbesserung der Not-
fallvorsorge und der Bewältigung von Grossereignissen 
im Bereich Gesundheit an. Ziel ist es, dass Liechtenstein 
auf eine Krise im Gesundheitsbereich (z. B. durch einen 
Massenanfall von Verletzten / Erkrankten) vorbereitet ist 
und ein Krisenmanagement selbst einleiten und für eine 
gewisse Zeit auch selbst führen kann. Dafür wurden die 
IST-Situation erhoben, Problembereiche analysiert und 
ein Massnahmenkatalog erarbeitet. In einem nächsten 
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Schritt geht es zusammen mit den Partnerorganisationen 
an die Verfeinerung und die Umsetzung dieser Massnah-
men.

Masernelimination und Mammografie-Screening
Die bewährten Aktivitäten zur Masern-Mumps-Röteln-
Impfung und für das Mammografie-Screening für Frauen 
ab 50 Jahren laufen weiter.

Im Frühjahr trat ein Masernfall bei einem in Liech-
tenstein in den Ferien weilenden Kind auf. Dieser Fall 
hatte eine ausgedehnte und ressourcenintensive Aus-
bruchsuntersuchung zur Folge. Es wurden eine unge-
impfte Lehrperson und zwei ungeimpfte Vorschulkinder 
für drei Wochen von Gemeinschaftseinrichtungen aus-
geschlossen. Ausserdem musste ein Säugling, der noch 
nicht geimpft werden konnte, mit Immunglobulinen be-
handelt werden.

Revision Substitutionsrichtlinien / Substitutions- 
programm
Die betäubungsmittelgestützte Behandlung Opioid-ab-
hängiger Personen ist seit vielen Jahren Standard. Sie 
wirkt sich erwiesenermassen positiv auf die Opioid-Ab-
hängigkeit und die direkten und indirekten Folgeschä-
digungen aus. Die betäubungsmittelgestützte Behand-
lung ist als Langzeitbehandlung ausgerichtet und findet 
im Rahmen einer therapeutischen Betreuung statt, die 
somatische, psychiatrische, soziale und psychologische 
Behandlungsansätze umfasst.

Im Berichtsjahr betreuten 9 Ärztinnen und Ärzte 
22 Teilnehmende im Substitutionsprogramm. 4 Personen 
haben die Substitutionsbehandlung beendet.

Das Amt für Gesundheit hat eine Revision der Sub-
stitutionsrichtlinien und damit zusammenhängend der 
 Betäubungsmittelverordnung erarbeitet. Die aktualisier te 
Lösung ist vor dem Hintergrund der Regelung im Kanton 
St. Gallen, in Absprache mit der Kommission für Sucht-
fragen sowie nach Klärung von offenen Fragen mit der 
Ärztekammer entstanden. Ziel war eine praktikable Voll-
zugsregelung bei gleichzeitigem Sicherstellen einer Sub-
stitutionsbehandlung durch die behandelnden Ärzte. Die 
Anpassungen sind im vierten Quartal 2019 in Kraft ge-
treten.

Heilmittelkontrolle

Bewilligungen und Inspektionen im Arzneimittel- 
bereich / Überwachung
Im Rahmen der Verlängerung von bestehenden und der 
Ausstellung von neuen Bewilligungen wurden die perio-
disch vorgesehenen Inspektionen nach Inspektionsplan 
durchgeführt. So wurden z. B. im Berichtsjahr 14 Inspek-
tionen in ärztlichen oder zahnärztlichen Praxisapotheken 
durchgeführt.

Der Konsum von Cannabis zu medizinischen Zwe-
cken ist in Liechtenstein genau wie in der Schweiz nur 
ausnahmsweise möglich. Das Amt für Gesundheit kann 

die Verschreibung solcher Medikamente bewilligen, falls 
sie der wissenschaftlichen Forschung, der Arzneimittel-
entwicklung oder der beschränkten medizinischen An-
wendung dienen. Eine Ausnahmebewilligung für eine 
medizinische Anwendung wird meist für die Linderung 
von starken chronischen Schmerzen beantragt, wenn an-
dere Mittel nicht mehr genügen. Im Berichtsjahr wurden 
13 solche Ausnahmebewilligungen für Dronabinol / Can-
nabis ausgestellt. 

Im Rahmen der Marktüberwachung gemäss dem Ge-
setz über die Verkehrsfähigkeit von Waren wurden 9 Fälle 
wegen Verdacht auf illegalen Import von Arzneimitteln 
bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. 

EU-Verordnung über Medizinprodukte und  
EU-Verord nung über In-vitro-Diagnostika
Die EU hat 2017 zwei neue Verordnungen über Me-
dizinprodukte verabschiedet, die die bisher gültigen 
Richtlinien (90 / 385 / EWG, 93 / 42 / EWG und 98 / 79 / EG) 
 unter Gewährung unterschiedlicher Übergangsfristen 
 ersetzen: Die Verordnung (EU) 2017 / 745 über Medizin-
produkte und die Verordnung (EU) 2017 / 746 über In- 
vitro-Diagnostika. Die EU reagierte damit auf verschie-
dene Vorfälle mit fehlerhaften Medizinprodukten und 
überarbeitete ihren Rechtsrahmen mit dem Ziel der ver-
besserten Patientensicherheit grundlegend.

Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt in der Übernahme 
dieser EU-Verordnungen, sowie in der Vorbereitung zur 
Anpassung der zugehörigen nationalen Rechtsetzung.

CAMD Joint Action on Market Surveillance of  
Medical Devices
Aufgrund des freien Warenverkehrs von Medizinpro-
dukten innerhalb des europäischen Binnenmarktes ist 
die internationale Zusammenarbeit der national zustän-
digen Behörden für Medizinprodukte äusserst wichtig. 
So fordert die neue Verordnung über Medizinprodukte, 
dass die Mitgliedstaaten ihre Marktüberwachungstätig-
keiten koordinieren, sowie einander und die EU-Kom-
mission über ihre Ergebnisse auf dem Laufenden halten, 
um für ein einheitliches und hohes Niveau der Markt-
überwachung in allen Mitgliedstaaten zu sorgen.

Das europäische Netzwerk der national zustän digen 
Behörden für Medizinprodukte (Competent Authorities 
for Medical Devices, CAMD) hat deshalb das gemeinsame 
Projekt über Marktüberwachung (Joint Action on  Market 
Surveillance of Medical Devices) ins Leben  gerufen. Teil 
dieses Projektes ist das gemeinsame Inspizieren von 
 Medizinprodukte-Herstellern (Joint Inspections of Ma-
nufacturers, JIM). Das JIM ermöglicht nun, dass Inspek-
toren aus verschiedenen Ländern zusammen kommen, 
ihre Expertise teilen und gemeinsam Hersteller inspizie-
ren. Es soll in Zukunft ein wirkungsvolles Instrument in 
der koordinierten Marktüberwachungstätigkeit sein.

Im November fand das erste Treffen von zukünftigen 
JIM-Inspektoren statt. Es nahmen Inspektoren aus total 
28 Ländern teil – auch Liechtenstein war vertreten. Der 
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fachliche Austausch umfasste u. a. die Einführung in das 
JIM-Programm (Ablauf, Koordination), die Erläuterung 
von Guidelines sowie die Präsentation von Best-Practices 
in unterschiedlichen Teilbereichen.

Leitlinie Wiederaufbereitung Medizinprodukte
Swissmedic, das Schweizerische Heilmittelinstitut, hat 
2010, auf Grundlage des schweizerischen Bundesge-
setzes über Arzneimittel und Medizinprodukte und der 
schweizerischen Medizinprodukteverordnung, die «Gute 
Praxis zur Aufbereitung von Medizinprodukten in Arzt- 
und Zahnarztpraxen sowie bei weiteren Anwendern 
von Dampf-Klein-Sterilisatoren» (KlGAP) veröffentlicht. 
Diese Leitlinie bildet seither die Grundlage zur Inspek-
tion der Wiederaufbereitung von Medizinprodukten in 
Arzt- und Zahnarztpraxen – aufgrund der Anwend barkeit 
des schweizerischen Heilmittelrechts über den Zollver-
trag auch in Liechtenstein. 

Die schweizerische Kantonsapothekervereinigung 
(KAV) hat aufgrund der Zuständigkeit die Leitung über die 
KlGAP von Swissmedic übernommen. Die KAV hat in den 
letzten Jahren unter Mitarbeit von Vertretern des Amtes für 
Gesundheit die KlGAP revidiert. Der revidierte Entwurf be-
findet sich seit Ende 2019 in der Vernehmlassung.

Krankenversicherung

Entwicklung der Krankenpflegekosten
Im Berichtsjahr erreichten die Aufwendungen für die 
 obligatorischen Krankenpflegekosten (nach Abzug der 
Kosten-beteiligungen=Nettoleistungen) CHF 156.74 Mio. 
(Vorjahr CHF  147.84 Mio.). Das Wachstum der Netto-
leistungen um CHF  8.90 Mio. (+6.02 %) ist auf  einen 
 Anstieg der Bruttoleistungen um CHF 9.71 Mio. (+5.78 %) 
bei einem Mehrertrag aus der Kostenbeteiligung von 
CHF 0.81 Mio. (+4.04 %) zurück zu führen.

Entwicklung der Krankenkassenprämien
Das Amt für Gesundheit hat im Herbst des Berichtsjahres 
die Prämien der Kassen für die obligatorische Kranken-
pflegeversicherung für das Folgejahr überprüft und zur 
Kenntnis genommen. Die gewichtete Veränderung der 
Durchschnittsprämie stellte sich in den letzten Jahren 
wie folgt dar:

Jahr Durchschnittsprämie für gewichtete 
 Erwachsene (ohne Unfall) in CHF 1) Veränderung (%)

2020 299 –2.9 % 
2019 308 –1.0 %
2018 311 –1.8 %
2017 317 –8.8 %
2016 347 +4.3 %

1)  die Berechnungsweise entspricht jener zur Ermittlung des Arbeitge-
berbeitrages. Ab 2017 sind darin die Prämien für alle Franchiseabstu-
fungen zu berücksichtigen, zuvor nur jene mit obligatorischer Kosten-
beteiligung.

Staatsbeitrag und Risikoausgleich
Der Staat leistet im Sinne von Art. 24a Abs. 1 und 2 KVG 
den Krankenkassen einen jährlichen Beitrag an die Kos-
ten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Im 
Berichtsjahr wurden insgesamt CHF 36.59 Mio. (Vorjahr 
CHF  40.81 Mio.) an die Kassen ausbezahlt. Aufgrund 
 einer Umstellung der Abrechnungspraxis enthält der 
Vorjahreswert neben den Zahlungen für das Vorjahr die 
Schlusszahlung für das zweitvorangegangene Jahr. Ab 
dem laufenden Berichtsjahr sind die Zahlungen perio-
dengerecht abgegrenzt. 

Als weitere Aufgabe werden Gelder im Rahmen des 
Risikoausgleichs zwischen den Kassen durch das Amt für 
Gesundheit umverteilt.

Aufsicht über die Krankenkassen und den Kranken-
kassenverband
Im Berichtsjahr waren drei Krankenkassen im Fürsten-
tum Liechtenstein zugelassen. Das Amt für Gesundheit 
hat die jährliche Berichterstattung der Kassen und des 
Kassenverbandes kontrolliert und auf die gesetzeskon-
forme Durchführung der Krankenversicherung über-
prüft. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik 
wurde die Krankenkassenstatistik publiziert.

Unfallversicherung

Entwicklung der Unfallversicherungskosten
Im Jahr 2018 (die Angaben für 2019 liegen erst im 
Sommer 2020 vor) beliefen sich die Unfallkosten auf 
CHF 24.8 Mio. (Vorjahr CHF 27.6 Mio.). Dies entspricht 
einer  Abnahme um 9.9% und liegt somit klar unter dem 
10-jährigen Mittelwert. Die Anzahl der Unfälle betrug 
2018 6'526 (Vorjahr 6'400). Die Zunahme liegt im Be-
reich Nichtbetriebsunfall, während im Betriebsunfall die 
Anzahl der Unfälle rückläufig ist.

Entwicklung der Unfallversicherungsprämien
Die Prämieneinnahmen belaufen sich auf CHF 44.3 Mio. 
und liegen somit nur knapp über dem Vorjahr. Im Durch-
schnitt liegt die Prämienhöhe im Bereich Betriebsunfall 
bei 0.42% (Vorjahr 0.42%) der Lohnsumme und im Be-
reich Nichtbetriebsunfall bei 1.22% (Vorjahr 1.22%) der 
versicherten Lohnsumme. 

Aufsicht über die Unfallversicherer
Im Berichtsjahr waren neun Unfallversicherer im Fürs-
tentum Liechtenstein zugelassen. Schwerpunkt im Jahr 
2019 war die Revision des Unfallversicherungsgesetzes, 
die entsprechenden Anpassungen der Unfallversiche-
rungsverordnung sowie die Genehmigung des Prämien-
tarifantrags für die Prämien ab 2020.

Das Amt für Gesundheit hat die jährliche Berichter-
stattung der Unfallversicherer kontrolliert und auf die 
gesetzeskonforme Durchführung der Unfallversicherung 
überprüft. Die Zusammenarbeit mit der Schweizerischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA) konnte auch im Jahr 2019 
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fortgeführt werden. Für das Jahr 2018 hat die FINMA 
dem Amt für Gesundheit keine Beanstandungen bei der 
Prüfung der Unfallversicherer gemeldet. Im Berichtsjahr 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik wie-
derum eine Unfallversicherungsstatistik veröffentlicht.

Mutterschaftszulage

Im Berichtsjahr wurden CHF 160'700 an Mutterschafts-
zu lagen ausgerichtet. 83 Gesuche mussten bearbei-
tet werden. 51 Personen erhielten eine zusprechende, 
32   Perso nen eine ablehnende Verfügung. Der ausge-
richtete Betrag betrug im Durchschnitt CHF 3'151.

Die ablehnenden Verfügungen waren in 6 Fällen auf 
ein Überschreiten der gesetzlichen Erwerbsgrenzen, 
in 25 Fällen auf Krankengeld- bzw. Lohnbezug und in 
einem Fall auf den Wohnsitz zurückzuführen.

Jahr Geburten Anträge auf Anzahl aus- Aus- 
 in FL 1) Mutterschafts- bezahlte Mutter- zahlung 
  zulage schaftszulagen in CHF

2019  83 51 160'700 
2018  100 56 164'214 
2017 338 80 44 129'000 
2016 378 87 59 196'400 
2015 325 87 55 178'338

1) die definitive Zivilstandsstatistik 2018 liegt noch nicht vor

Amt für Lebensmittelkontrolle 
und Veterinärwesen 

Amtsleiter: Dr. med. vet. Werner Brunhart

Das Berichtsjahr war geprägt von einem Wechsel bei 
der Amtsleitung, im Fachbereich Veterinärwesen sowie 
im Fachbereich Lebensmittelkontrolle. Die Einarbeitung 
der Amtsleitung sowie der neuen Amtstierärztin mussten 
paral lel zum gleichbleibend hohen Aufwand bei den Kon
troll und Inspektionsaufgaben erfolgen. Diese Aufgaben 
standen wie die Jahre zuvor zusammen mit den Aufsichts 
und Überwachungsfunktionen sowie den Bewilligungspro
zessen im Zentrum des Tagesgeschäftes. Die Aufgaben 
im  Bereich Legistik im Rahmen des Zollvertrags mit der 
Schweiz und der Zugehörigkeit Liechtensteins zum EWR 
waren ämterübergreifend und umfangreich. Sie bilden ei
nen nicht unerheblichen Anteil der Geschäfte des Amtes.

Im Bereich Veterinärwesen konnten diverse Projekte, 
welche zum Teil länderübergreifend waren, mit Erfolg ab
geschlossen werden. Hier zeigte sich die gute Beziehung 
zu unseren Nachbarn als besonders wichtig, um sowohl 

regional als auch international mit dem Schweizer Bund 
in der Zollunion und dem Bundesland Vorarlberg gute Lö
sungen zu erzielen.

Neuerungen in den Bereichen Trinkwasser sowie 
Duschwasser, welche zum Teil grosses mediales Interesse 
generierten, zeigten auf, dass wohl auch zukünftig mit 
mehr Aufgaben aus diesen Bereichen zu rechnen ist, da 
das Bewusstsein für das Lebensmittel Wasser auch in un
seren Breitengraden zunimmt.

Ebenfalls hält die Digitalisierung in der Verwaltung Ein
zug. Das Verwalten der Daten auf digitaler Basis hat zu Vor
arbeiten für die Einführung der Digitalen Aktenverwaltung 
(LiVE) geführt. Die digitale Erfassung der Ergebnisse der 
Lebensmittelkontrollen direkt vor Ort mit portablen Endge
räten konnte im Berichtsjahr erfolgreich eingeführt werden.

Allgemeines

Amtsorganisation
Durch den Altersrücktritt des langjährigen Amtsleiters ei-
nerseits und des Abteilungsleiters Lebensmittelkontrolle 
und Verbraucherschutz andererseits mussten Stellen neu 
besetzt und Aufgaben zum Teil neu verteilt werden. Die 
gleichbleibend hohen Arbeitsbelastungen hatten Überle-
gungen in Gang gesetzt, die Aufgaben teilweise neu zu 
verteilen. In diesem Zug wurden für 2 Mitarbeiterinnen 
auch 30 % Stellenprozent mehr für das Folgejahr bean-
tragt. Durch die Möglichkeit, den Abteilungsleiter Le-
bensmittelkontrolle und Verbraucherschutz amtsintern zu 
rekrutieren, konnte viel Wissen im Amt behalten  werden. 
Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 
(ALKVW) verfügte somit nach wie vor über 9 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Internationales
–  Durchführung des Projektes «Prävention und Bekämp-

fung von Tuberkulose bei Rothirschen in Graubün-
den und Liechtenstein» in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizerischen Bund und dem Kanton Graubünden. 
Internationale Experten sowie Amtsvertreter aus Ba-
yern, Tirol und Vorarlberg brachten ihr Wissen und 
ihre Erfahrung in dieses wichtige Projekt ein. Es resul-
tierte einerseits ein Massnahmenkatalog für die Prä-
vention des Eintrags der Tuberkulose und anderseits 
ein mögliches Eskalationsstufenmodell bei ersten Ein-
trägen der Tuberkulose nahe an oder über die Grenze.

–  Teilnahme an der 87. Generalversammlung der OIE 
(Internationales Tierseuchenamt). Die OIE bestätigt 
Liechtenstein weiterhin den Status «negligible risk» 
bezüglich BSE und «disease free» bezüglich Afrika-
nischer Pferdepest, Klassischer Schweinepest sowie 
Pest der Kleinen Wiederkäuer und nimmt den Report 
zur Rinderpest zur Kenntnis.

–  Organisation und Durchführung der dreitägigen Tier-
seuchenübung der Internationalen Tierseuchengruppe 
(TSG) SG AR AI FL im Amt und auf 2 fiktiven Seuchen-
gehöften im Feld. Am Szenario «Maul- und Klauen-
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seucheausbruch» konnten Mensch und Material auf 
ihre Einsatzfähigkeit geprüft werden. Auch der gegen-
seitige fachliche und private Austausch machten die 
Tage sehr wertvoll.

–  Organisation und Durchführung der Koordinations-
sitzung zur Früherkennung und Überwachung der 
Tuber kulose beim Rotwild.

–  Erneute Teilnahme an der Tagung zum Alpenweide-
viehverkehr in Wald im Allgäu mit Austausch der Tier-
gesundheitsdaten zwischen Vertretern der Bundes-, 
Landes- bzw. Kantonsbehörden der Alpenländer 
 Öster reich, Schweiz, Deutschland, Italien und Liech-
tenstein.

Aus- und Weiterbildung
Der Landestierarzt hat die Ausbildung zum Amtlichen 
Tierarzt mit Fähigkeitszeugnis abgeschlossen. Der Ab-
teilungsleiter Lebensmittelkontrolle konnte den grössten 
Teil der geforderten Ausbildungsmodule zum Kantons-
chemiker im Berichtsjahr abschliessen. Daneben nahm 
er ebenso wie der Landestierarzt an den vom BLV orga-
nisierten Fachtagungen teil. Die Amtstierärztin konnte 
alle 3 von ihr geforderten Module der Ausbildung zur 
Amtstierärztin absolvieren. Zusammen mit dem Landes-
tierarzt nahm sie am Kadertag und am Wiederholungs-
kurs der Tierseuchengruppe (TSG) SG AR AI FL in Liech-
tenstein teil, welchen das ALKVW auch organisierte. Im 
 Bereich Hundewesen absolvierte die Sachbearbeiterin 
eine Weiterbildung im Bereich Sozialverhalten von Hun-
den. Ein Lebensmittelinspektor besuchte die jährliche 
GSLI-Weiterbildung. Mehrere Mitarbeiter im  Bereich 
Lebensmittelkontrolle nahmen an einem Kurs zur Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln teil. Die Badewasser-
inspektorin absolvierte 2 Weiterbildungen hinsichtlich 
Dusch- und Badewasserkontrollen. Zugleich absolvierte 
sie als Verantwortliche für das Qualitätsmanagement ein 
Seminar zur Einführung der neuen ISO-Norm 9001:2015. 
Die Sekretärin besuchte die vom BLV angebotene Schu-
lung zur Einführung eines neuen webbasierten Systems 
zur Handelskontrolle.

Zusammenarbeit mit anderen Behörden
–  Erneuerung der Vereinbarung mit dem BLW betref-

fend die Verrechnung der Beiträge an die Kosten für 
die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten

–  Vorbereitung einer Vereinbarung zur Regelung der 
Kostenbeteiligung beim Nationalen Fremdstoffunter-
suchungsprogramm mit Kantonschemikern und Kan-
tonstierärzten

–  Vorstand der Gesellschaft schweizerischer Lebensmit-
telinspektoren GSLI

–  Teilnahme an einer interkantonalen Tagung zum Thema 
Bekämpfung der ASP mit Fachexperten aus verschie-
denen Ämtern

–  Internationale Kerngruppe für eine gemeinsame Be-
kämpfungs- und Überwachungsstrategie der Tuberku-
lose beim Rotwild im Alpengebiet

–  Prüfungskommission für die Gastwirteprüfung
–  Mitarbeit in diversen weiteren Gremien, zum Teil mit 

befristeten Aufträgen
–  Delegation Notenaustausch Landwirtschaft

Gesetzgebung
Folgende Rechtsakte wurden für die Regierung vorbe-
reitet:
–  Sömmerungsverordnung, LGBl. 2019 Nr. 128
–  Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidge-

nos senschaft, handelnd durch das Bundesamt für 
Landwirtschaft BLW, und dem Fürstentum Liechten-
stein, handelnd durch das Amt für Lebensmittelkon-
trolle und Veterinärwesen ALKVW, betreffend die 
Verrechnung der Beiträge an die Kosten für die Ent-
sorgung von tierischen Nebenprodukten mit den Ge-
bühren für den Tierverkehr sowie mit den Schlachtab-
gaben, LGBl. 2019 Nr. 379

–  Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die 
Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenpro-
dukten, LGBl. 2019 Nr. 250

Qualitätssicherung
Aufgrund der personellen Veränderungen stand im Be-
richtsjahr das Thema Einführung in das Qualitätsma-
nagement-System und das Controlling im Vordergrund. 

 Einzelne Prozesskenntnis-Audits und ein externes 
Witness-Audit wurden absolviert. Die Einhaltung der 
Zielvorgaben wurde im Rahmen von regelmässigen Sit-
zungen überprüft.

Die Re-Zertifizierung nach ISO 9001:2015 konnte 
noch nicht realisiert werden. Erste Schritte zur Initiie-
rung des Projektes wurden jedoch umgesetzt. 

Lebensmittelsicherheit

Im Berichtsjahr wurden 174 Lebensmittelbetriebe und 14 
öffentliche Bäder einer Kontrolle durch das ALKVW un-
terzogen, was gegenüber dem Vorjahr einem annähernd 
gleichen Inspektionsaufkommen entspricht. Neu wurden 
sämtliche Inspektionen und Probenahmen mit der eigens 
dafür programmierten «InspektionsApp» durchgeführt, 
ein Umstand, der nicht nur die Durchführung und Doku-
mentation der Inspektionen, sondern auch die Auswer-
tung der Kontrollergebnisse massgeblich erleichtert hat. 
Dank dieses Digitalisierungsschrittes war es möglich, 
eine gegenüber den Vorjahren verfeinerte Auswertung 
und Darstellung der Inspektionsergebnisse bereitzu-
stellen. So konnten beanstandete Betriebsinspektionen 
mit erheblichen bzw. systematischen Mängeln (I / BG) 
von jenen mit geringen Mängeln (I / B) differenziert und 
damit eine gegenüber der Öffentlichkeit transparentere 
Darstellung der Kontrollergebnisse ermöglicht werden. 
Neu wurde in die Tabellenauswertung der Beurteilungs-
bereich E (Überblick, Management und Täuschung) 
aufgenommen, der die Handlungen des Betriebes im 
Hinblick auf seine transparente, rechtskonforme und  
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nachvollziehbare Betriebsführung widerspiegelt. In Ab-
weichung zu der bisher praktizierten Auswertung wur-
den neu auch die Inspektionsbefunde der Bäderkontrol-
len in die Übersichtsauswertung aufgenommen.

Neben dem routinierten Inspektionsbetrieb, der sich 
überwiegend aus geplanten, risikobasierten Inspekti-
onen ergänzt um gelegentliche Anlasskontrollen und 
Bauabnahmen zusammensetzt, wurden im Berichtsjahr 
2  Schwerpunktkontrollen an der Grenze Schaanwald 
gemeinsam mit den Schweizer Zollbehörden durchge-

führt. Ziel dieser Kontrollen war die Überprüfung von 
Kühl- und Tiefkühlfahrzeugen bezüglich Einhaltung der 
lebensmittelrechtlich vorgeschriebenen Transportbedin-
gungen. Von den insgesamt 37 kontrollierten Transport-
fahrzeugen mussten 4 Transporte beanstandet werden. 
In Analogie zum Vorjahr beteiligte sich das ALKVW auch 
im Berichtsjahr wieder an der gesamtschweizerischen 
Inspektionskampagne der Wochenmärkte, auf denen 2 
von insgesamt 7 kontrollierten Warenanbietern zu bean-
standen waren.
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Ergebnisse der Betriebsinspektionen

Betriebskategorie Anzahl Betriebe Anzahl Beanstandungen 
  pro Beurteilungsbereich

 Summe Summe Summe A B C D E 
 I I / B (%) I / BG (%)

A1 Industrielle Verarbeitung von tierischen Rohstoffen 2 2  2 1 2 2 2
A2 Verarbeitung von pflanzlichen Rohstoffen 1  1 1 1 1 1 1
A3 Getränkeindustrie 
A4 Produktion von Gebrauchsgegenständen 
A5 Diverse 1 1  1 1 1 1 1
B1 Metzgereien, Fischhandlungen 1 1   1 1 1 1
B2 Käsereien, Molkereien 4 3 1 1 1 3 4 2
B3 Bäckereien, Konditoreien 7 6 1 1 1 7 7 1
B4 Getränkehersteller 3 2    1 2 
B5 Landwirtschaftsbetriebe mit Verkauf ab Hof 1  1 1  1 1 1
B6 Diverse       
C1 Grosshandel (v.a. Getränke- und Weinhandel) 3 2   2 1 1 1
C2 Verbraucher- und Supermärkte 10 6 2 3 4 8 4 3
C3 Klein- und Detailhandel, Drogerien 12 6 1 2 3 6 2 7
C4 Versandhandel       
C5 Handel mit Gebrauchsgegenständen 1 1  1 1 1 1 1
C6 Diverse 2 2  2 1 1 2 1
D1 Kollektivverpflegungsbetriebe 106 74 17 32 45 76 49 57
D2 Cateringbetriebe, Party-Services, Saalküchen, Jahrmärkte 8 2 3 4 3 5 3 4
D3 Spital- und Heimbetriebe 10 9 1 2 5 8 1 3
D5 Diverse       
E1 Trinkwasserversorgungen 2 1    1 1 
F1 Hallenbäder 11 6 4 4 3 9  1
F2 Freibäder 2 1    1  
F3 Strandbäder (Badeteich) 1  

Total 2019 188 125 32 57 73 134 83 87 
  (66) (17)  

Total 2018 168  33 89 80 128 84 75 
   (20)     

Total 2017 234  45 103 105 190 135 99 
   (19)     

Zeichenerklärung für Beanstandungsgründe

A = Selbstkontrolle (Selbstkontroll-Konzept, Branchenleitlinien)

B = Lebensmittel (Kennzeichnung, Zustand und Qualität, Verpackung)

C = Prozesse und Tätigkeiten (Produktions- u. Personalhygiene, Dokumentation Selbstkontrolle)

D = Räumlich-betriebliche Voraussetzungen (Infrastruktur, Einrichtungen, Produktionsanlagen)

E = Überblick, Management, Täuschung (Historie, vorgeschriebene Massnahmen fristgerecht umgesetzt)

Legende der Abkürzungen

Summe I = Inspektionen (ohne Nachkontrolle)

Summe I / B = Inspektionen mit Beanstandungen / geringe Mängel

Summe I / BG = Inspektionen mit Beanstandungen / erhebliche Mängel
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Die nachstehende Tabelle zeigt die prozentuale Verteilung der Beanstandungsgründe bezogen auf die Inspektionen, 
die mit erheblichen oder systematischen Mängeln klassifiziert wurden (I / BG):

Beurteilungsbereich 2019  2018  2017 
 (%)  (%)  (%)

A: Selbstkontrolle 25 76 73
B: Lebensmittel 34 64 40
C: Prozesse und Tätigkeiten 56 64 56
D: Räumlich-betriebliche Voraussetzungen 19 21 11 
E: Überblick, Management, Täuschung 47 52 38

Untersuchungstätigkeit
Im Berichtsjahr wurden 126 Lebensmittelproben untersucht, von denen, vergleichbar mit den Vorjahren, 24 % zu 
beanstanden waren. Die meisten Beanstandungen mussten wegen Kennzeichnungsmängeln von vorverpackten Pro-
dukten und mangelhafter mikrobiologischer Beschaffenheit von vorgekochten Speisen ausgesprochen werden.

Europol organisierte im Berichtsjahr die bereits achte «Opson» Kampagne gegen Lebensmittelbetrug, an der 
sich auch Liechtenstein beteiligt hat. Ziel der diesjährigen Kampagne war es festzustellen, ob sortenrein deklarierte  
Kaffeemarken mit 100 % Arabica-Bohnen auch andere, minderwertigen Kaffeebohnen (z. B. Robusta-Bohnen) ent-
hielten. Erfreulicherweise waren alle 5 Proben aus Liechtenstein einwandfrei.

Übersicht Untersuchungstätigkeit

Warengattung untersuchte  beanstandete Beanstandungsgrund, Mehrfachbeanstandung einer Probe möglich 
 Proben Proben (prozentualer Anteil der beanstandeten Proben)

Diverse Untersuchungen:  Anzahl N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 
Total der Proben aus den  (% des Proben- 
Warengattungen 01 – 81  totals)

2019 126 30 10 1 18 2 0 0 0 
  (24) (33) (3) (60) (7) () (0) (0)

2018 146 34 4 1 26 0 0 0 3 
  (23) (12) (3) (76) (0) (0) (0) (9)

2017 188 46 26 4 16 0 0 0 4 
  (24) (57) (9) (35) (0) (0) (0) (9)

Zeichenerklärung:

N1 Kennzeichnung 

N2 Zusammensetzung 

N3 Mikrobiologisch 

N4 Physikalisch (Fremdkörper) 

N5 Verunreinigung (Fremd- und Inhaltsstoffe)

N6 Art der Produktion (GUB / GGA, Bio)

N7 Andere
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Trink-, Bade- und Duschwasserkontrolle
Im Fachbereich Trinkwasser wurde die Arbeit der 
 Wasserversorgungen überwacht und es wurden entspre-
chend der Jahresplanung 2 Wasserversorgungen kon-
trolliert.

Analytisch beteiligte sich das ALKVW an einer Ost-
schweizer Schwerpunktaktion «Arzneimittelrückstände 
im Grundwasser», wobei nur in einer Probe minimale 
Spuren von Arzneimittelrückständen nachweisbar wa-
ren. Ausserdem wurden 4 Proben aus Liechtenstein im 
Rahmen der schweizweiten VKCS-Kampagne «Pflanzen-
schutzmittel im Trinkwasser» auf über 50 Pflanzenschutz-
mittelrückstände, Nitrat, Glyphosat und sein Abbaupro-
dukt AMPA untersucht. Die Befunde bestätigten die sehr 
gute Trinkwasserqualität in Liechtenstein, zeigten aber 
mit Spuren einzelner Pflanzenschutzmittelrückstände 
auch auf, dass es diesen Bereich in der Zukunft weiterhin 
aufmerksam zu beobachten gilt.

Neben diesen Standardaufgaben wurde im Berichts-
jahr ein Projekt zur Umsetzung der 2018 aktualisierten 
Trinkwasserverordnung (TWV, LR 811.012.0) gestartet. 
Einerseits fanden dazu rechtliche Abklärungen statt, an-
dererseits wurden alle Wasserversorgungen über die 
geänderten Grundanforderungen an Gefahrenanalyse, 
Risikobewertung und Risikokommunikation informiert. 
Von den Änderungen in der TWV sind v.a. die Unter-
suchungsprogramme der Wasserversorgungen im Rah-
men ihrer Selbstkontrolle betroffen. Die Übergangsfrist, 
in welcher die Untersuchungsprogramme umzustellen 
sind, läuft noch bis Ende 2020.

In das 2018 von den Wasserversorgungen unter dem 
Namen «Sauberes Trinkwasser» gestartete Projekt zur 
Verhinderung des Rückflusses von Wasser aus Gebäuden 
in das öffentliche Trinkwassernetz wurden im Berichts-
jahr auch die landwirtschaftlichen Betriebe integriert 
und in einem ersten Schritt über die allenfalls notwendi-
gen technischen Anpassungen informiert.

Im Bereich der öffentlichen Bäder wurden 14 Inspek-
tionen durchgeführt und 2 Proben erhoben. In 3 Fäl-
len musste wegen geringfügiger Überschreitung von 
Höchstwerten im Bereich Schadstoffe / Desinfektions-
nebenprodukte beanstandet werden. Entsprechende 
Massnahmen zur Behebung der festgestellten Mängel 
wurden angeordnet.

Im Berichtsjahr wurden 101 Betreiber von öffentli-
chen Duschanlagen mittels Informationsschreiben auf 
ihre Selbstkontrollpflicht in Bezug auf Legionellen hinge-
wiesen und aufgefordert, entsprechende Schritte einzu-
leiten. Rund 50 % der Betriebe konnten die Massnahmen 
bereits umsetzen und Untersuchungsergebnisse vorle-
gen. Weitere 20 % werden ihrer Pflicht im ersten Halb-
jahr 2020 nachkommen. In rund 13 % der untersuchten 
Duschanlagen wurden punktuelle Kontaminationen mit 
Legionellen nachgewiesen.

Nichtraucherschutz
Die Kontrolle auf Einhaltung der Bestimmungen zum 
Nichtraucherschutz erfolgte im Rahmen der Lebensmit-
telkontrolle der Verpflegungsbetriebe der Betriebskate-
gorien D1 (Kollektivverpflegungsbetriebe), D2 (Catering-
betriebe, Party-Services, Saalküchen, Jahrmärkte) und 
D3 (Spital- und Heimbetriebe). Dabei wurden 7 Betriebe 
wegen Übertretung des Tabakpräventionsgesetzes bean-
standet und gebüsst.

Zum Jahresende wurden 36 Gastronomiebetriebe als 
Raucherbetriebe und 20 als Raucherraumbetriebe ge-
führt.

Eichwesen

Allgemeines
Das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 
übt die Aufsicht und den Vollzug über das Messwesen 
aus. In Wahrnehmung dieser Funktion hat das ALKVW 
am 30. April die Leistungsvereinbarung mit dem diplo-
mierten Eichmeister Toni Mannhart verlängert und da-
mit die gemäss Schweizer Messgesetz dem Eichmeister 
obliegenden Pflichten für weitere 5 Jahre in kompetente 
Hände ausgelagert.

Die mit dem Eidgenössischen Institut für Metrologie 
für das Berichtsjahr abgeschlossene Zielvereinbarung 
sah die Überprüfung der Einhaltung des Nettoprinzips 
an Marktständen und beim Verkauf ab Hof vor. Dieses 
Ziel wurde mit befriedigendem Ergebnis erreicht. 
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Eichungen

Art der Messmittel geeicht beanstandet verwarnt

Wiegegeräte: Ladenwaagen, Industriewaagen, Brückenwaagen (200 g bis 60 to) 473 90 0 
 (409) (105) (0) 
Abgasmessgeräte: Benzinmotoren, Dieselrauch, Kombigeräte 40 12 0 
 (47) (13) (0) 
Durchlaufzähler: Zapfsäulen bei Tankstellen inkl. 2-Takt Säulen und Zusatzapparate 139 21 0 
 (282) (33) (0) 
– darin enthalten: Gastankstellen: Hochdruck-Erdgastankstellen 0 0 0 
 (2) (0) (0) 
Andere Messmittel 63 5 0 
 (0) (0) (0)

Zahlen in Klammer = Vorjahreszahlen

Bei den Beanstandungen handelt es sich überwiegend um solche des Typs A (metrologische Gründe) und wenige des 
Typs B (formale Mängel). Erstere hatten zur Folge, dass das kontrollpflichtige Messmittel zum Zeitpunkt der Kontrolle 
nicht bzw. erst nach Korrektur für die Verwendung freigegeben werden konnte. 

Inspektionen

Kontrolle der Mengenangaben und nachträgliche Kontrollen

Hersteller von industriellen Fertigpackungen 12 Hersteller, 175 Lose, 1 Los beanstandet
Gewerbliche Produzenten mit Verkaufsstelle  3 Hersteller, 22 Lose, 0 Lose beanstandet
Zufallspackungen  1 Hersteller, 4 Lose, 0 Lose beanstandet
Marktüberwachung / Verkaufsstellen  9 Verkaufsstellen, 1 beanstandet

Wegen mehrfacher Unterschreitung der Nennfüllmenge von Fertigpackungen musste ein Gewerbebetrieb verwarnt 
und der Aufwand des Verwaltungsverfahrens in Rechnung gestellt werden.

Veterinärwesen

Statistikdaten

Tierart Anzahl Halter + / – gegenüber Vorjahr Anzahl Tiere 1) + / – gegenüber Vorjahr

Rindvieh 85 –4 6'122 +228 
Pferde 86  –5 463 –11 
Schweine 6 –2 1'604 –44 
Schafe 38 –2 3'857 –105 
Ziegen 29 +4 449 +65 
Bienen 95 –36 2) 1'016 +50 
Hunde   3) 2'370 +75

1) Quelle: Selbstdeklaration bzw. Tierverkehrsdatenbank der Identitas AG, soweit nicht anders angegeben
2) Anzahl Bienenvölker, Quelle: Liechtensteiner Imkerverein
3) Anzahl der in Liechtenstein gemeldeten Hunde per 27. Dezember 2019, Quelle: Amicus Datenbank
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Tiergesundheit

Tb-Screening Schalenwild
Das gut etablierte Untersuchungsprogramm des Scha-
lenwilds auf Tuberkulose konnte auch im Berichtsjahr 
weitergeführt werden. Die Wichtigkeit dieser Überwa-
chung hat das im Berichtsjahr durchgeführte Projekt 
«Prävention und Bekämpfung von Tuberkulose bei Rot-
hirschen in Graubünden und Liechtenstein» gezeigt. 
Hierbei wurden mögliche Ansätze zur Prävention und 
Bekämpfung der Tuberkulose bei Rothirschen unter Be-
rücksichtigung regionaler Charakteristika miteinander 
verglichen. Eine zentrale Forderung aus dem Projekt ist, 
die Tuberkulose beim Rotwild möglichst frühzeitig zu er-
kennen. Mit einem jährlichen Monitoringprogramm zur 
Überwachung der Tuberkulose kommt Liechtenstein seit 
2009 dieser Forderung nach. Dieses Programm wurde im 
Jahr 2014 unter Begleitung durch das Bundesamt für Le-
bensmittelsicherheit und Veterinärwesen auf definierte 
Überwachungsgebiete in den Kantonen Graubünden und 
St. Gallen ausgeweitet. 

Die im Berichtsjahr in Vorarlberg entdeckten Einträge 
der Tuberkulose in Nutztierbestände und die dadurch 
notwendigen Tiertötungen und Folgeuntersuchungen 
bei möglichen Kontakttieren zeigten, dass die Eindäm-
mung dieser für Mensch und Nutztier gefährlichen Infek-
tionskrankheit nur durch koordinierte Massnahmen im 
grenzüberschreitenden Wildlebensraum nachhaltig und 
effizient ist, respektive der Prävention der Einschleppung 
eine ungemein hohe Bedeutung zukommt.

Im Berichtsjahr wurden 20 Proben von Wildtie-
ren aus Liechtenstein an das Nationale Referenzlabor 
(NRL) für Rindertuberkulose des Bakteriologischen In-
stituts der Vetsuisse in Zürich zur Untersuchung über-
mittelt. In keiner dieser Proben konnte ein pathogener 
Tuberkuloseerreger nachgewiesen werden, sodass mit 
95 %iger Sicherheit davon ausgegangen werden kann, 
dass der heimische Wildbestand tuberkulosefrei ist. Im 
Juni  wurden die Notfütterungsstellen, welche im stren-
gen Winter 2018 / 2019 geöffnet werden mussten, mit 
einem TBC wirksamen Desinfektionsmittel vorsorglich 
desinfiziert.

Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die 
in Liechtenstein beprobten Wildtiere gegliedert nach 
«risiko basierter Überwachung» und «Stichprobe gesun-
des Rotwild».

  Risikobasierte Überwachung Stichprobe gesund Gesamt

 Rotwild Reh Steinbock Gämse Summe Rotwild  
 0 2 0 0 2 18 20

BVD-Ausbruchsabklärungen
Aufgrund des Zukaufs infektionsverdächtiger Tiere aus 
Schweizer Ursprungsbetrieben wurden im Berichtsjahr 
insgesamt 5 Folgeabklärungen auf BVD in heimischen 
Rinderbetrieben notwendig. Die verdächtigen Tiere 
stammten aus 3 verschiedenen Kantonen. Insgesamt 
5  Milchviehbetriebe wiesen im Berichtsjahr erhöhte 
 Antikörperspiegel in der Tankmilch auf, weshalb zur Ab-
klärung eines möglichen Infektionsgeschehens Jungtiere 
aus diesen Betrieben auf BVD-Antikörper untersucht 
werden mussten. In der retrospektiven Abklärung die-
ser Milchbetriebe wurde offensichtlich, dass die positive 
Tankmilchprobe bei den meisten Betrieben durch den 
Zukauf von Tieren mit hoher Antikörperausscheidung 
über die Milch verursacht wurde. In einem dieser Be-
triebe wurde eine BVD-Infektion nachgewiesen.

Blauzungenerkrankung
Die Blauzungenerkrankung ist eine subklinisch bis akut 
verlaufende Viruserkrankung der Wiederkäuer und 
Kame liden, die durch stechende Insekten (Gnitzen) über-
tragen wird. Die Erkrankung tritt seit mehreren Jahren in 
mehreren Ländern Europas auf, wobei unterschiedliche 
Serotypen des Virus für die Erkrankungsfälle verantwort-
lich zeichnen.

In der Schweiz wurden seit Mitte September insge-
samt 53 Fälle von BTV-8 bei Verdachtsuntersuchungen 
und im Rahmen des aktiven Überwachungsprogramms 
gefunden. In Liechtenstein trat die Blauzungenkrankheit 
bis zum Ende des Berichtsjahres nicht auf.

Afrikanische Schweinepest (ASP)
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine hochan-
steckende Viruserkrankung, die bei Haus- und Wild-
schweinen meist tödlich endet. Die Krankheit breitete 
sich im Berichtsjahr von Osteuropa zunehmend und teils 
sprunghaft nach Westen aus. In der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein ist die Afrikanische Schweine-
pest bisher noch nicht aufgetreten. Die Gefahr der Ein-
schleppung ist aufgrund zahlreicher Fälle in Nordost-
europa und der guten Haltbarkeit der Viren in tierischen 
Lebensmitteln aber sehr hoch. Um eine mögliche An-
steckung von Wildschweinen mit ASP frühzeitig zu er-
kennen und eine Ausbreitung zu verhindern, wurde ein 
 nationales Früherkennungsprogramm erarbeitet, bei 
dem auch Liechtenstein involviert ist. Ganzjährig sollen 
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tot aufgefundene Wildschweine, Hegeabschüsse infolge 
unspezifischer Krankheitsanzeichen und verunfalltes 
Schwarzwild gemeldet und auf ASP untersucht werden. 
Daneben sollen Biosicherheitsmassnahmen Landwirt-
schaftsbetriebe mit Hausschweinen schützen. Der Lan-
destierarzt nahm zum Thema zusammen mit dem Leiter 
des Amtes für Bevölkerungsschutz an einer Tagung des 
Kantons St. Gallen teil. Hier konnten wichtige Fragen zur 
Prävention und Bekämpfung erörtert und in die eigene 
Tierseuchenübung des Landesführungsstabs mitgenom-
men werden. 

Tularämie
Die Tularämie ist eine bakterielle Infektion verschiedener 
Säugetiere und des Menschen (Zoonose). Sie gehört zu 
den zu überwachenden Tierseuchen. Die Infektionen ge-
hen in der Regel von hochempfänglichen Nagetieren aus 
(Hasen, Kaninchen). Weniger empfänglich sind Schafe, 
Rinder, Pferde, Hunde, Katzen und Vögel. Die Anste-
ckung erfolgt über den Biss / Stich infizierter  Zecken, 
Bremsen und Mücken sowie über infizierte Nager. Aber 
auch Vögel können als Überträger fungieren. Im Fürs-
tentum Liechtenstein wurden im Frühjahr 4 verendete 
Hasen positiv auf Tularämie getestet. Im Wissen um das 
Vorkommen der Tularämie bei den Nagern konnten ge-
fährdete Personengruppen wie Jäger und Mitarbeiter des 
Strassenunterhalts vorsorglich zum vorsichtigen Um-
gang mit toten Nagern ermahnt werden

Vogelgrippe (HPAI)
In der Schweiz und Liechtenstein wurden im Berichts-
jahr keine Fälle von Geflügelinfluenza festgestellt. Auch 
im übrigen Europa wurden in dieser Zeit nur wenige 
hochpathogenen Aviären Influenzaviren (HPAI) nach-
gewiesen. Dennoch darf aufgrund der Ankunft vieler 
Durchzügler sowie Zugvögel mit Überwinterungsgebiet 
in der Schweiz und Liechtenstein das Risiko einer AI-
Einschleppung nicht unterschätzt werden. Aus diesem 
Grund wird die Situation periodisch neu beurteilt.

Moderhinke
Moderhinke ist eine schmerzhafte, ansteckende Klau-
enerkrankung und gilt weltweit als eine der wirtschaft-
lich bedeutendsten Erkrankungen der Schafe, die alle 
Rassen und Altersstufen betreffen kann. An Moder-
hinke erkrankte Schafherden erkennt man am knien-
den Weiden einzelner oder mehrerer Tiere. Neue Stu-
dien aus der Schweiz zeigen, dass infizierte Lämmer 
rund 30 Tage später schlachtreif sind als gesunde und 
zusammen mit den Behandlungskosten die Einbus-
sen bei einem Schweiz weiten Schafbestand von rund 
400'000 Tieren jährlich ca. CHF 6.6 Mio. betragen. Zur 
Verbes serung der Krankheitsdiagnostik wurde in Liech-
tenstein 2016 die PCR gestützte Moderhinkebekämpfung 
initiiert. Im Berichtsjahr wurden 3 Betriebe, die PCR ge-
stützt  untersucht wurden, als reinfiziert beurteilt. Die 
Sanierung konnte hier frühzeitig in Angriff genommen  

werden, womit die Sömmerung auf moderhinkefreien 
Alpen möglich war. Die Aufnahme der Moderhinke als 
Tierseuche in die Tierseuchenverordnung ist in der 
 Vernehmlassung. Eine koordinierte Moderhinkebekämp-
fung wäre somit ab 2022 denkbar.

Sauerbrut der Bienen
Im Berichtsjahr wurden keine Fälle von Sauerbrut fest-
gestellt. Ein Betrieb, der sich im Radius des Sperrgebiets 
eines Sauerbrutausbruches in Buchs befand, musste vor-
übergehend einer Sperre unterworfen werden, die aber 
bald wieder aufgehoben werden konnte.

Länderübergreifende Tierseuchengruppe (TSG)
Im Berichtsjahr wurde unter der organisatorischen 
 Leitung des ALKVW auf 2 Betrieben im Land die inter-
nationale Tierseuchenübung ausgerichtet. Insgesamt 20 
amtliche Tierärzte, darunter 4 Kantonstierärzte, 14 Zug- 
und Gruppenführer sowie 46 Tierseuchenpioniere haben 
die Gelegenheit genutzt, ihre praktischen Fähigkeiten 
bei der Bekämpfung hochansteckender Tierseuchen zu 
perfektionieren. Parallel zur praktischen Übung wurden 
die amtlichen Tierärzte im Rahmen eines Intensivwork-
shops unter der Leitung des Institutes für  Virologie und 
Immunologie (IVI) sowie dem Bundesamt für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) bezüglich 
der logistischen und sicherheitsrelevanten Erfor dernisse 
der Tierseuchenbekämpfung auf den neuesten Stand 
gebracht. Der Landesführungsstab sowie  Gäste aus 
den korrespondierenden Führungsstäben der  Kantone 
St. Gallen und Appenzell haben die Gelegenheit genutzt, 
sich vor Ort einen Einblick in die Tätigkeit der Tierseu-
chengruppe zu verschaffen und sich im Hinblick auf das 
notwendige Krisenmanagement im Ernstfall mit dem 
 leitenden Gremium der Tierseuchengruppe besser zu 
vernetzen. Im Rahmen einer Pressemitteilung wurde die 
Bedeutung und Funktion der Tierseuchengruppe auch 
der breiten Öffentlichkeit näher gebracht.



| 205

GESELLSCHAFT

Prophylaxe

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

Rauschbrand  Vorsorgliche Schutzimpfung von 537 Rindern, die zur Sömmerung auf gefährdete Alpen in der Schweiz 
 verbracht wurden.

Früherkennung

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

Tuberkulose  Wildtierbestand: Stichprobe aus 18 gesunden Rotwildstücken negativ getestet, 2 risikobasiert untersuchte 
Stücke (Hegeabschüsse und Fallwild) negativ getestet. 
Rinderbestand: Stichprobe aus 1 Rind negativ getestet (LyMON).

Kleiner Beutenkäfer Befallskontrolle mittels Schäfer-Fallen durch 2 Sentinel-Imker: alle Kontrollen negativ.

Bekämpfung

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

Moderhinke  35 Schafbetriebe wurden im Zuge der jährlichen Kontrolle als Moderhinke-frei befunden. 
3 Betriebe wurden zu Jahresbeginn als reinfiziert erkannt und wurden zu Sanierungsmassnahmen  
verpflichtet.

Paratuberkulose 1 Ziege untersucht mit negativem Ergebnis; 2 Rinder positiv bestätigt.

Varroatose Sommer- / Herbstbehandlung mit Thymovar oder Ameisensäure; Restentmilbung mit Oxalsäure.

BVD / MD BVD Überwachung bei Milchbetrieben über die Milchserologie: 36 Milchbetriebe zeigten milchserologisch 
(Bovine Virus Diarrhoe, keinen Titeranstieg und konnten als BVD unverdächtig eingestuft werden. 5 Milchbetriebe zeigten 
Mucosal disease)  einen Titeranstieg und mussten nachfolgend durch Untersuchung einer Jungtiergruppe mit negativem Befund 

abgeklärt werden. 
BVD Überwachung der reinen Mast- und Aufzuchtbetriebe: 6 Betriebe mittels serologischer Untersuchung  
einer Jungtiergruppe untersucht, 1 Betrieb mittels Ohrstanzproben abgeklärt: alle Betriebe negativ getestet. 
18 Betriebe mittels Probenahme an der Schlachtbank überwacht: 1 Betrieb zeigte Antikörper und musste 
nachfolgend durch Untersuchung einer Jungtiergruppe mit negativem Befund abgeklärt werden. Alle anderen 
Betriebe wurden negativ getestet.

Sauerbrut  Im Berichtsjahr wurden in Liechtenstein keine neuen Fälle von Sauerbrut festgestellt. 
Aufgrund seiner Lage innerhalb des Sperrkreises eines Sauerbrutausbruches in Buchs musste ein  
Liechtensteiner Bienenstand vorübergehend einer Sperre unterworfen werden. Die Sperre konnte bis  
zum Ende des Berichtsjahres wieder aufgehoben werden.
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Überwachung

Tierkrankheit / -seuche Massnahme / n

BSE   OIE-Klassifikation als Land mit vernachlässigbarem Risiko, Überwachung Krankschlachtung:  
9 Gehirnproben: negativ (Notschlachtlokal Pilgerbrunnen, Gams). Klinische Verdachtsfälle: 0, UP umgestanden /  
getötet: 107 Gehirnproben: negativ (TMF, Bazenheid). Proben bei Normalschlachtungen: 0

Leukose / EBL  10 serologische Tankmilchuntersuchungen von Milchproduzenten: alle negativ.  
72 serologische Schlachthofbeprobungen: alle negativ. 1 Stier mittels Blutserologie negativ getestet.

Aujeszky'sche Krankheit 5 Stichprobenuntersuchungen am Schlachthof.

PRRS 5 Stichprobenuntersuchungen am Schlachthof.

IBR / IPV (Infektiöse 10 serologische Tankmilchuntersuchungen von Milchproduzenten: alle negativ. 
Bovine Rhinotracheitis) 72 serologische Schlachthofbeprobungen: alle negativ. 1 Stier mittels Blutserologie negativ getestet.

Brucella melitensis 40 Schafe aus 1 Betrieb: alle negativ.

Brucella abortus bang 9 Rinder aus 6 Betrieben getestet: alle negativ. 
(Brucellose)

CAE (Caprine Arthritis 1 Verdachtsuntersuchung einer Ziege aus 1 Betrieb: negativ. Integriert in den Schweizer Stichprobenplan 
 Encephalitis)  wurden keine CAE-Untersuchungen in Ziegenbeständen durchgeführt.

Coxiellose 11 Rinder und 1 Ziege negativ getestet.

S. enteritidis /  Regelmässige Bestandesüberwachung sowie vor der Schlachtung: 3 Geflügelherden (> 1'000 Hühner) von 3 Haltern 
typhimurium  Schlepptupfer- und Staubprobenanalysen sowie serologische Eier-Untersuchungen: ausschliesslich negative Befunde.  
 1 kleinere Herde (< 1'000 Hühner) von 1 Halter: Eierproben ebenfalls negativ auf Salmonella-Anitkörper.

Abortabklärungen 3 Rinderbetriebe und 1 Ziegenbetrieb mit neg. Ergebnissen untersucht; 2 Rinderbetriebe mit pos. Ergebnis.

Tollwut (Rabies) 2 Kontrollfüchse negativ getestet.

Fuchsräude 1 Fuchs mit Räude erlegt.

Staupe 1 Fuchs und 1 Dachs positiv getestet.

Gamsblindheit Keine nachgewiesenen Fälle.

Blauzungenkrankheit 2 verdächtige Rinder in 1 Betrieb negativ getestet. 2 Alpakas aufgrund Exportuntersuchung negativ getestet. 
 5 Stichproben (Blutproben) an der Schlachtbank haben die Seuchenfreiheit bestätigt.

Vogelgrippe 1 Höckerschwan negativ getestet.

Echinokokkose 1 Fuchs negativ getestet.

Infektiöse Anämie  10 Proben untersucht: alle negativ. 
der Einhufer

Tularämie 4 Feldhasen positiv getestet.

Pseudotuberkulose 15 Ziegen negativ getestet; 2 Ziegen und 1 Schaf positiv getestet.

Campylobacteriose 2 Verdachtsabklärungen (1 Hund, 1 Damhirsch) negativ.
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Fleischhygiene
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 502 Nutztiere in 
Liechtenstein geschlachtet. Dies entspricht gegen-
über dem Vorjahr einem Rückgang von rund 16 %. Die 
Fleischkontrollbefunde ebenso wie die Trichinenunter-

suchungen der Schlachtschweine waren nicht zu bean-
standen.

Die Gesamtzahl geschlachteter Tiere verteilt sich 
auf die einzelnen Tiergattungen gemäss nachstehender 
 Tabelle: 

Berichtsjahr Kalb Rd Sa Zg Se Pf Zwi Kan Gef NWK 
 < 6 Wo > 6 Wo

2019 0 60 129 123 190 0 1 0 0 16

davon beanstandet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 71 162 132 225 1 0 0 0 10

2017 2 63 151 137 252 0 0 0 0 12

Legende: Rd: Rind, Sa: Schaf, Zg: Ziege, Se: Schwein, Pf: Pferd, Zwi: Zuchtwild, Kan: Kaninchen, Gef: Geflügel, NWK: Neuweltkameliden

Die Kosten der tierärztlichen Schlachttier- und Fleisch-
untersuchung beliefen sich im Berichtsjahr (1 Schlacht-
betrieb) auf insgesamt CHF 12'878. Die  Kosten wurden 
zu 63 % von der öffentlichen Hand getragen.

Soweit die Inspektion der baulichen und betrieb-
lichen Infrastruktur, der Selbstkontrolle sowie der Waren-
kennzeichnung und des Managements Mängel mit  
Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit erken-
nen liess, wurde deren Korrektur umgehend gebühren-
pflichtig verfügt.

Notschlachtwesen
Das Land beteiligt sich an den Unterhaltskosten des 
Notschlachtlokals Pilgerbrunnen in Gams mit pauschal  
CHF 4'000 jährlich. Durch diese Beteiligung ist sicher-
gestellt, dass kranke und verunfallte Nutztiere aus 
 hygienischen Gründen getrennt von gesunden Tieren 
 geschlachtet werden können.

Im Berichtsjahr wurden in Pilgerbrunnen 14 Not-
schlachtungen aus Liechtenstein dokumentiert. Der 
staatliche Beitrag mit CHF 285 pro Schlachtung hat sich 
gegenüber dem Vorjahr um 64% erhöht.

Die folgende Tabelle enthält die Aufteilung der Not-
schlachtungen nach Schlachttierkategorie und Befund:

Tierart Anzahl Geniessbar Ungeniessbar

Rinder > 24 Mte 10 10 0
Rinder 6 W – 24 Mte 3 3 0
Kalb 1 1 0
Schaf 0 0 0
Ziege 0 0 0
Schwein 0 0 0
Wild 0 0 0
Pferd 0 0 0

Total 14 14 0

Kontrollen Primärproduktion und Tierschutz in  
Tierhaltungen
Das ALKVW überprüft jährlich 25 % der nutztierhal-
tenden Landwirtschaftsbetriebe auf die Einhaltung der 
Bestimmungen der Tierseuchen-, Lebensmittel-, Tierarz-
neimittel- sowie Tierschutzgesetzgebung. Diese Kontrol-
len werden mit den Kontrollerfordernissen des Amtes für 
Umwelt koordiniert, sodass Landwirtschaftsbetriebe in 
der Regel nicht mehr als eine, Biobetriebe nicht mehr als 
2 Kontrollen pro Jahr erfahren.

Im Berichtsjahr wurden 23 nutztierhaltende Be-
triebe, darunter 10 Milchproduktionsbetriebe, einer 
amtstierärztlichen Grundkontrolle unterzogen und die 
Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Frist in der 
Kontrolldatenbank «Acontrol» erfasst und ausgewertet.
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Ergebnisse der planmässigen Grundkontrollen

Betriebe gesamt   Anzahl Betriebe mit Mängeln im Kontrollbereich

 Tierge- Tierarz- Tier- baulicher Qualitativer Hygiene tierische 
 sundheit neimittel verkehr Tierschutz Tierschutz Primärproduktion 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

23 2 12 6 1 3 4 
(100) (8) (51) (25) (4) (12) (14)

Gegenüber der Kontrollauswahl 2018 haben die im 
 Berichtsjahr kontrollierten Betriebe deutlich weniger Be-
anstandungen in den Bereichen Tierverkehr und quali-
tativer Tierschutz gezeigt. Ungebrochen hoch ist die Be-
anstandungsquote im Umgang mit Tierarzneimitteln, 
sodass eine nachhaltige Verbesserung in diesem Bereich 
dringend angestrebt werden muss.

Die 10 Milchproduktionsbetriebe wurden im Rahmen 
der Grundkontrolle zusätzlich auf die Einhaltung der ge-
setzlichen Bestimmungen zur Milchhygiene kontrolliert. 
Im Vergleich zum Vorjahr konnten deutlich weniger 
Mängel im Zusammenhang mit der hygienischen Milch-
gewinnung festgestellt werden.
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Kontrollbereich Kontrollpunkte des Kontrollbereichs fehlbare Betriebe 
  (in %)

Tierarzneimittel Tierärztliche Betriebsbesuche gemäss TAM-Vereinbarung absolviert 35 
 Inventarliste vorhanden und korrekt geführt 13 
 TAM zugelassen, korrekt gelagert und nicht abgelaufen 0 
 Behandlungsjournal vorhanden und korrekt geführt 4 
 TAM-Vereinbarung vorhanden und inhaltlich korrekt 4 
 Tierärztliche Signatur vorhanden 9

Tiergesundheit Gesundheit und Pflege der Tiere in Ordnung 9

Tierverkehr Vorschriftsmässige Kennzeichnung und Identifikation aller Tiere 13 
 Alle Tierarten auf der TVD registriert 0 
 Tierbestand stimmt mit TVD überein 4 
 Begleitdokumente vollständig und korrekt ausgefüllt 9

Baulicher Tierschutz Funktionalität der Stalleinrichtungen gegeben 0 
 Mindestnormen bei den Stallungseinrichtungen eingehalten 4 
 Vorgeschriebene Stalleinrichtungen vorhanden oder zeitnahe verfügbar 0

Qualitativer Tierschutz Ausreichend natürliche Belichtung gegeben 0 
 Maximale Stallbelegung nicht überschritten 4 
 Tiere augenscheinlich gut gepflegt 4 
 Versorgung mit Wasser 4 
 Versorgung mit Raufutter 4 
 Elektrisierende Steuervorrichtungen korrekt eingesetzt 0 
 Tiere nicht einzeln gehalten 0

Hygiene tierische Primärproduktion Das Tränkewasser ist sauber, die Futtermittel sind unverdorben 0 
 Art, Menge und Herkunft zugekaufter Futtermittel dokumentiert 0 
 Futtermittel und Primärprodukte von gefährlichen Stoffen und Abfällen getrennt gelagert 0 
 Einrichtungen, welche mit Futtermitteln und Primärprodukten in Kontakt kommen,  
 sind einwandfrei 0 
 Eier werden sachgerecht gelagert 0

Anmerkung: Die Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtheit der 23 kontrollierten Nutztierhaltungsbetriebe.

Die Tierarzneimittelvereinbarung zwischen Tierarzt und 
Landwirt ist die rechtliche Basis, damit verschreibungs-
pflichtige Tierarzneimittel auf Vorrat an den Landwirt 
abgeben werden dürfen. Diese Vereinbarung begründet 
gleichzeitig die Verpflichtung des Tierarztes, den Ver-
tragslandwirt zumindest einmal jährlich auf Einhaltung 
der grundlegenden Vorschriften zum Umgang mit Tier-
arzneimitteln zu prüfen. Der Prozentsatz an Beanstan-
dungen in diesem Bereich ist auffallend. Die Mängel bei 
der Dokumentation der angewendeten und gelagerten 
Tierarzneimittel stehen damit im Zusammenhang.

Nachlässigkeiten bei der korrekten Tierkennzeich-
nung sowie die versäumte Meldung von Tierbewe-
gungen an die Tierverkehrsdatenbank (TVD) waren die 
Hauptgründe für die gegenüber dem Vorjahr erhöhte 
Beanstandungsquote im Kontrollsegment Tierverkehr. 
Im Berichtsjahr konnten den Nutztierhaltungsbetrie-
ben mehrheitlich gute und damit tierschutzgerechte  

Haltungsbedingungen attestiert werden. Einzig beim  
regelmässigen Auslauf mussten mehr Mängel festge-
stellt werden als im Vorjahr. Die Hygienekontrollen in 
der pflanzlichen Primärproduktion, durchgeführt von 
privaten Kontrollinstitutionen, führten im Berichtsjahr 
zu einer Beanstandung.

Andere Vollzugsaufgaben im Rahmen der Tierschutz-
gesetzgebung
Gewerbliche sowie teilweise auch private Tierhaltungen 
(Tierheime, Tierzuchten, Betreuungsdienste etc.) wer-
den vom ALKVW auf Einhaltung der Tierschutznormen 
überwacht und kontrolliert. In den Aufgabenbereich des 
ALKVW fällt zudem die Bewilligung von Tierausstel-
lungen, Kleintiermärkten und Tierbörsen, bei denen mit 
Tieren gehandelt wird. Stallneubauprojekte werden auf 
Einhaltung der tierschutzrechtlichen Mindestnormen 
geprüft. Bei der Bewilligung von Sportveranstaltungen 
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und Leistungsschauen mit Tieren fliessen die Auflagen 
des ALKVW zur Gewährleistung von Tiergesundheit und 
Tierschutz ein.

Aufgaben- / Kontrollbereich Anzahl Bemerkungen

Baugesuch 8 1 Unterland, 7 Oberland 
Wildtierhaltung, privat 6 Neu: 2; bestehend: 4 
Wildtierhaltung, gewerblich 2 Neu: 0; bestehend: 2 
Tierheim und gewerbliche  
Heimtierhaltung 0 
Zoofachhandel 0 
Tierversuch 0 
Tierveranstaltung 7 
Gewerbsmässige Huf-  
und Klauenpflege 0

Anlass-Kontrollen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 95 ausserplanmäs-
sige Abklärungen vor Ort durchgeführt. Dieser ausser-
planmässige, amtstierärztliche Untersuchungs- und Ab-
klärungsbedarf war vornehmlich der Überprüfung von 
Tierschutzanzeigen aus der Bevölkerung (25 %) sowie 
zahlreichen Exportuntersuchung (72 %) mit Ausstellen 
von Exportzeugnissen (TRACES) für Tiere im grenzüber-
schreitenden Tierverkehr mit der EU bzw. Drittländern 
geschuldet. Bei den 24 zur Anzeige gebrachten Tier-
schutzabklärungen wurden in 46 % der Fälle Mängel in 
der Tierhaltung festgestellt, deren unverzügliche Behe-
bung vor Ort angeordnet wurde. Ergänzend dazu wurden 
im Sinne einer amtlichen Dienstleistung leerstehende 
Ställe vor einer beabsichtigten Nutzung vom ALKVW 
auf Einhaltung der tierschutzrechtlichen Mindestmasse 
 geprüft. Durch dieses Vorgehen wird präventiv eine 
tierschutzwidrige Nutztierhaltung verhindert. Daneben 
gehören Sektionen von Wildtieren und die Probenent-
nahme zur Klärung eines Krankheits- oder Seuchenver-
dachts zu den nicht planbaren Aufgaben des ALKVW.

Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die Ver-
teilung der Kontrollen nach den Gesichtspunkten Tierart 
und Inspektionsgrund:

Tierart Rd Sa Se Zg Pf He Wi Ktz Hd Gef 
Inspektionsgrund

Tierschutz / Tierhaltung 6 3 0 0 2 2 0 2 7 2
Tiergesundheit /  
Tierseuchen 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Tierkennzeichnung /  
Tierverkehr /  
CITES / TRACES 0 0 0 0 58 0 1 1 6 0
Milchhygiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 6 3 0 0 60 2 3 3 13 3

Legende: Rd: Rind, Sa: Schaf, Se: Schwein, Zg: Ziege, Pf: Pferd, He: 

Heimtier, Wi: Wild, Ktz: Katze, Hd: Hund, Gef: Geflügel

Ergebnis Milchhygienekontrolle
Im Berichtsjahr wurden 10 milchliefernde Betriebe auf 
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zur hygie-
nischen Milchproduktion überprüft. Lediglich in 1 Be-
trieb konnten Mängel festgestellt werden, die sich auf 
die mangelnde Aufzeichnungspflicht der Euterkontrollen 
bezogen. 

Milchprüfung
Die Anzahl milchliefernder Betriebe hat im Berichtsjahr 
weiter abgenommen, sodass am Ende des Berichtsjahres 
nur noch 42 Landwirtschaftsbetriebe die Liechtenstei-
nische Milchhof AG beliefert haben. Die Qualität dieser 
Anlieferungsmilch wird kontinuierlich geprüft, indem 
von jedem Produzenten monatlich 2 Kontrollproben er-
hoben und auf die Qualitätsparameter Keimzahl, Zellzahl 
und Hemmstoffnachweis untersucht werden. Das geome-
trische Mittel aus den Ergebnissen beider  Monatsproben 
fliesst als definitiver Monatswert in die Qualitätsbeur-
teilung und damit auch Qualitätsbezahlung der Anlie-
ferungsmilch jedes Produzenten ein. Überschreiten ein 
oder mehrere Qualitätsparameter die gesetzlich festge-
legten Grenzwerte, führt dies zu einer Qualitätsbeanstan-
dung, die entsprechend den gesetzlichen Vollzugsbe-
stimmungen bei ein- oder mehrmaliger Überschreitung 
mit einer Milchliefersperre geahndet wird.

Im Rahmen der Qualitätskontrolle der Verkehrsmilch 
wurden im Auftrag der Milchhof AG von allen Produ-
zenten insgesamt 971 Milchproben gezogen, analysiert 
und schliesslich auf 473 Monatsmittelwerte umge-
rechnet, die auf Einhaltung der gesetzlich vorgeschrie-
benen Qualitätsgrenzen für Keimzahl (< 80'000), Zellzahl 
(< 350'000) und Hemmstoff (nicht nachweisbar in der 
Einzelprobe) geprüft wurden.
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Die Anzahl beanstandeter Probenergebnisse kann der 
nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Kontroll- Anzahl  davon 
parameter Milchprüfungen beanstandet

Keimbelastung  
(< 80'000 Keime pro ml) 473 1
Zellzahl  
(< 350'000 Zellen pro ml) 473 5
Hemmstoff  
(nicht nachweisbar) 473 0

Erfreulicherweise hat es im Berichtsjahr keinen Fall von 
Antibiotikarückständen in der Anlieferungsmilch gege-
ben, sodass im Unterschied zum Vorjahr mit 3 Hemm-
stofffällen auch keine Milchliefersperren verhängt wer-
den mussten. Die Anzahl beanstandeter Milchproben 
wegen Überschreitung der Zellzahl bzw. der Keimzahl ist 
gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben.

Viehsömmerung / Alpenweideviehverkehr
Angesichts der anhaltend kritischen Tuberkulosesitua-
tion im Rotwildbestand des Kloster- und Silbertales 
 wurden auch im Berichtsjahr die in liechtensteinischem 
Besitz befindlichen Vorarlberger Alpen verpachtet und 
nicht mit eigenem Vieh bestossen. Das sonst auf Vorarl-
berger Alpen gesömmerte Vieh wurde auf Liechtenstei-
ner Alpen aufgetrieben. Damit trugen diese Tiere zu ei-
ner besseren Auslastung der hiesigen Alpflächen bei. 

Grenzüberschreitender Tier- und Warenverkehr
Im grenzüberschreitenden Warenverkehr mit der EU so-
wie Drittländern müssen lebende Tiere und Tierprodukte 
(Fleisch, Fleischerzeugnisse, Tierfutter, tierische Neben-
produkte, Samen, Eier, Embryonen) den Vorschriften der 
Zielländer entsprechen. Demzufolge muss die Konformi-
tät dieser Sendungen in einem Exportzertifikat bestätigt 
und gegebenenfalls am Ort der Verladung untersucht 
bzw. geprüft werden. 

Die im Berichtsjahr festgestellte Gesamtabnahme an 
Exportzertifikaten (–25 %) war vornehmlich durch den 
rückläufigen Bedarf an Bescheinigungen für den Ex-
port von Tiernahrung bzw. tierischen Nebenprodukten 
nach Russland und Australien bedingt. Ebenso war die 
Anzahl notwendiger Gesundheitsbescheinigungen für 
Exporttiere (37 Pferde, 14 Bienenköniginnen, 2 Katzen, 
7 Hunde) leicht rückläufig (–12 %). Auch die Zahl not-
wendiger Zertifikate für den Export von Lebensmitteln 
und Bedarfsgegenständen ging zurück (–33 %). 

Die nachstehende Tabelle enthält die Anzahl ausgestell-
ter Export-Zertifikate, gegliedert nach Kategorie:

Warenbezeichnung Anzahl Bescheinigungen

Lebende Tiere (TRACES, Viehsömmerung) 67
Tierfutter / tierische Nebenprodukte 392
Lebensmittel  22
Andere Erzeugnisse 1

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 75 Importsendungen 
aus der EU sowie aus Drittländern via TRACES-System 
an das ALKVW zur Kenntnisnahme und Prüfung ge-
meldet, was gegenüber dem Vorjahr einer Abnahme 
um 17.5 % entspricht. Diese Abnahme war in erster 
 Linie durch den Rückgang an TRACES-dokumentierten 
Importen tierischer Nebenprodukte für die Tierfutter-
produktion bedingt. Allerdings handelt es sich dabei 
nur um einen Bruchteil der tatsächlichen Importe, die 
mehrheitlich mit zulässigen Handelspapieren und ohne 
TRACES-Zeugnisse erfolgen. Die Liste der importierten 
Tiere wird von den Pferden angeführt (27), die oft nach  
vorübergehenden Aufenthalten in der EU (Sportanlässe, 
Winterweide) wieder nach Liechtenstein zurückgebracht 
werden. Auffallend sind die überwiegend aus osteuropä-
ischen Ländern getätigten Hundeeinfuhren (7). Daneben 
wurden 2 Katzen und 14 Bienenköniginnen aus EU-Mit-
gliedstaaten nach Liechtenstein eingeführt. 

Die nachfolgende Tabelle gibt weiteren Aufschluss 
über die Importkategorien.

Warenbezeichnung Warenmenge Anzahl  
  Bescheinigungen

Tiere  
(Pferde, Hunde, Katzen,  
Bienenvölker, ...) 50 Tiere 28 
Tierprodukte  
(tierische Nebenprodukte) 412.1 to 40 
Lebensmittel 1.7 to 7

Viehhandel
Die Voraussetzungen zur Ausübung des Viehhandels 
sind in der Schweizer Tierseuchenverordnung geregelt.

Im Berichtsjahr waren 3 Patentinhaber zur Ausübung 
des Viehhandels berechtigt. 

Tierärzteschaft
Im Berichtsjahr waren unverändert 10 freiberuflich  tätige 
Tierärzte in Liechtenstein zur Berufsausübung berech-
tigt, wobei 6 Tierärzte vornehmlich in der Nutz- und Pfer-
depraxis und 4 Tierärzte hauptsächlich in der kurativen 
Betreuung von Klein- bzw. Heimtieren tätig waren.



212 |

GESELLSCHAFT

Eine Tierarztpraxis für Kleintiere wurde infolge 
 Betriebsaufgabe an eine in Österreich ansässige Tierärz-
tin übergeben. Dieser wurde die Berufsausübungsbewil-
ligung als Tierärztin in Liechtenstein erteilt.

Durch die Einführung des IS ABV (Informationssy-
stem Antibiotika in der Veterinärmedizin) wurde die Tier-
ärzteschaft im Berichtsjahr neu verpflichtet, ihre Anti-
biotikaverschreibungen in einer zentralen Datenbank 
einzutragen. Dies betraf anfänglich nur die Antibiotika-
verschreibungen für Gruppentherapien bei Nutztieren. 
Seit Herbst werden zudem auch die Verschreibungen 
für die kleinen Heimtiere in der Datenbank eingetragen. 
Man erwartet sich von den Daten mehr Einsicht in den 
Antibiotikaverbrauch, was den regionalen, nationalen 
und internationalen Vergleich des Antibiotikaverbrauchs 
ermöglicht. Weiters erhofft man sich durch die Erhebung 
der Verbrauchsdaten den unsachgemässen Einsatz von 
Antibiotika erkennen zu können. Ebenfalls können Daten 
zu Antibiotikaresistenzen in Vergleich zum Antibiotika-
verbrauch gestellt werden.

Futtermittel
Ein industrieller Hersteller von Heimtierfuttermitteln, 
nach der Tierseuchengesetzgebung ein bewilligter Ent-
sorgungsbetrieb tierischer Nebenprodukte, wurde im 
Berichtsjahr erneut in Zusammenarbeit mit der schwei-
zerischen Futtermittelkontrolle inspiziert.

Die Ausfuhrbedingungen und -bescheinigungen für 
den Export von Heimtiernahrung nach 2 verschiedenen 
Ländern wurden bearbeitet bzw. bestehende Formulare 
entsprechend den geänderten Vorgaben der Zielländer 
überarbeitet. Die Kontakte zu den Veterinärbehörden in 
den Zielländern werden jeweils über die jeweiligen Äm-
ter für auswärtige Angelegenheiten geknüpft. 

Mögliche Anpassungen von Herstellungsverfahren 
für Tiernahrung wurden mit den Behörden am Bundes-
amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
(BLV) in Bern abgeklärt.

Die fachliche Beurteilung eines Baugesuchs zur Er-
weiterung des Betriebs wurde im Berichtsjahr ebenso 
wie Produktionserweiterungen innerhalb des Betriebs 
durchgeführt. 

Tierische Nebenprodukte
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 148 Tierkadaver mit 
mehr als 200 kg Körpergewicht, insgesamt 77.73 to, über 
die TMF Extraktionswerk AG, Bazenheid, direkt auf den 
Landwirtschaftsbetrieben abgeholt und entsorgt. Dies 
entspricht somit dem Vorjahresniveau. An die Regio-
nale Tierkörpersammelstelle (RTS) in Buchs wurden von 
Gemeinden, Privathaushalten und einem gewerblichen 
Fleischverarbeitungsbetrieb insgesamt 153.72 to tieri-
sche Abfälle (Tierkadaver unter 200 kg, Fleisch- und 
Schlachtabfälle) geliefert. Die Gesamtkosten dieser Ent-
sorgung beliefen sich inklusive der Bereitstellungs- und 
Beschaffungskosten der TMF auf CHF 54'502.

Entsorgungswege Herkunft der Abfälle Menge  
  (in to)

Direktabholung TMF Tierkadaver > 200 kg von  
 Landwirtschaftsbetrieben 77.73 
RTS Buchs Gemeindesammelstellen,  
 Metzgereien, Privathaushalte 153.72

Total  231.45

Zusätzlich zu den direkten Entsorgungskosten wur-
den noch Entsorgungsbeiträge nach dem Gesetz über die 
Bekämpfung von Tierseuchen an die Tierhaltungs- bzw. 
Schlachtbetriebe ausgerichtet. Diese beliefen sich im Be-
richtsjahr auf CHF 69'008.

Vollzug Hundegesetz
Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über die Bear-
beitung von Biss-Meldungen und Reklamationen.

Fall-Bearbeitung Anzahl Bemerkungen

Verletzung 29 In 23 Fällen wurden  
beim Menschen  erwachsene Personen verletzt,  
  in 6 Fällen Kinder / Jugendliche 
Verletzung beim Tier 13 11 Hunde, 1 Huhn, 2 Hasen 
Aggressionsverhalten  7 Aggressionsmeldungen 
Belästigung/Verletzung 8 Belästigungen von Mensch  
Aufsichtspflicht  und Tier u / o Verletzung der 
    Aufsichtspflicht (Streunen) 
Reklamationen Tierhaltung 15 Reklamationen Tierhaltung   
  u / o Lärmbelästigung 
Missachtung Leinen-  2 Missachtung allgemeine 
u / o Maulkorbpflicht  Leinenpflicht

Wo nötig wurden Hunde durch Fachexperten aus dem 
Expertenpool des ALKVW begutachtet.

Bei relevanten Bissverletzungen von Menschen wur-
den die jeweiligen Hundehalter bei der Liechtenstei-
nischen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Bei 
allen Übertretungen von Bestimmungen des Hundege-
setzes wurden die erforderlichen verwaltungsrechtlichen 
Massnahmen jeweils verfügt.

Im Berichtsjahr wurden 6 Haltebewilligungen für 
potentiell gefährliche Hunde erteilt. Es wurden 5 Sach-
kundeprüfungen und 8 Sozialverträglichkeitsprüfungen 
zur Befreiung von der generellen Leinen- und Maulkorb-
pflicht für potenziell gefährliche Hunde durchgeführt.
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Amt für Soziale Dienste

Amtsleiter: Hugo Risch

Die Gesamtzahl der Klientinnen und Klienten nahm ge
genüber dem Vorjahr um 18 Personen ab (–1.3 %). Die 
Kosten der wirtschaftlichen Hilfe verringerten sich gegen
über dem Vorjahr um CHF 394'795 (–3.7 %). Aufgrund 
der Neuregelung der Finanzierung der ausserhäuslichen 
Kinderbetreuung (Umstellung von einer Pauschalförde
rung auf eine einkommens und leistungsabhängige För
derung) wurden mit den Kinderbetreuungseinrichtungen 
neue Leistungsvereinbarungen abgeschlossen. In der 
ausserhäuslichen Kinderbetreuung stand für die meisten 
Kinder ein passender Betreuungsplatz zur Verfügung.

Organisation, Planung und Internationales

Organisatorisches
Im Berichtsjahr wurden die Büroräume des Amtes den 
einzelnen Diensten neu zugeteilt, wodurch eine räum-
liche Zusammenlegung der Dienste erreicht werden 
konnte. Zum besseren Schutz der Privatsphäre der Klien-
tinnen und Klienten wurde beim Empfang ein Diskret-
schalter eingebaut. 

Nach dem Ausscheiden der Amtsleiter-Stellvertre-
terin und Leiterin des Psychiatrisch-Psychologischen 
Dienstes Ende 2018 wurden im Berichtsjahr Andreas 
Hoop, Leiter der Abteilung Sozialer Dienst, zum Amtslei-
ter-Stellvertreter, und Alexandra Marxer zur Leiterin des 
Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes bestellt. Amts-
psychiater Roland Wölfle übernahm die stellvertretende 
Leitung des Dienstes. Eine Mitarbeiterin wechselte vom 
Kinder- und Jugenddienst in den Psychiatrisch-Psycho-
logischen Dienst. Zwei vakante Stellen im Kinder- und 
Jugenddienst sowie eine Stelle im Sozialen Dienst konn-
ten im Berichtsjahr nachbesetzt werden. 

Klientenprogramm «KLIBnet» und Kita-Programm 
«cse.kibe»
Das Klientenprogramm «KLIBnet» ist seit Anfang 2017 
im Einsatz. Im Berichtsjahr wurde das Modul BFZ (Be-
rechnen, Freigeben, Zahlen) planmässig eingeführt. Es 
ist seit Juni 2019 produktiv im Einsatz. Mit diesem Modul 
wird die systemgestützte Bewilligung und Freigabe der 
Budgets und Zahlungen sichergestellt. Die Datenberei-
nigung aller Personenstammdaten des Amtes (Klienten 
und Angehörige) anhand der Personenidentifikations-
nummer (PEID) wurde im Berichtsjahr abgeschlossen.

Im Zuge der Umstellung der Finanzierung der aus-
serhäuslichen Kinderbetreuung von der bisherigen 
Pauschalförderung auf eine einkommens- und leis-
tungsabhängige Förderung wurden im September des 
Berichtsjahres die IT-Fachapplikationen «cse.portal» 
und «cse.kibe» eingeführt. Mit «cse.portal» (Eltern portal) 
werden die Anmeldungen der Kinder bei den Kinder-

betreuungseinrichtungen und die automatisierte Über-
gabe der Personen- und Vertragsdaten an «cse.kibe» 
durchgeführt. Über diese IT-Fachapplikation erfolgt die 
Fakturierung an die Eltern, die automatisierte Subven-
tionsabrechnung mit dem Amt sowie die Erstellung von 
Statistiken und Auswertungen.

Interne Weiterbildung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes besuch-
ten im November das Rehabilitationszentrum Lutzen-
berg. Trägerschaft des Zentrums sind die Ostschweizer  
Kantone sowie das Fürstentum Liechtenstein. Der 
 Be such  umfasste die Besichtigung der Wohn- und Aus-
bildungsräume sowie der Werkstätten und wurde mit 
einem Fachaustausch mit den leitenden Personen des 
Rehabilitationszentrums abgeschlossen.

Mitwirkung in Arbeitsgruppen und Gesprächsrunden
Mitarbeitende der einzelnen Dienste und Fachbereiche 
des Amtes waren u. a. in den folgenden Arbeitsgruppen 
vertreten: Familienpolitik, Finanzierung Kindertages-
stätten, Agenda 2030, Menschenrechte, Integrationsstra-
te gie, Zwangseinweisungen in ausländische Einrichtun-
gen sowie Fachgruppe gegen sexuellen Missbrauch von 
Kindern. Zudem wirkte das Amt an verschiedenen Ge-
sprächsrunden und Arbeitssitzungen mit: Runder Tisch 
Asylwesen, Verein für Menschenrechte, Frauennetz so-
wie NGO-Dialog des Amtes für Auswärtige Angelegen-
heiten betreffend Kinderrechtskonvention.

Leistungsvereinbarungen
Mit den Kinderbetreuungs-Einrichtungen Verein für Kin-
derbetreuung Planken, Verein Kindertagesstätten Liech-
tenstein, Verein Kindertagesstätten Pimbolino Gamprin, 
Verein Kinderoasen Vaduz und Mauren, SiNi Kid'z High-
way Schaan, K-Palace Mauren, Kokon Kids Care 24.7 Rug-
gell, Kinderhort Tabaluga Triesen und  Eltern-Kind-Forum 
wurden temporäre Leistungsvereinbarungen bis August 
und ab September des Berichtsjahres  unbefristete Leis-
tungsvereinbarungen abgeschlossen.

Mit der Familienhilfe Liechtenstein e. V. sowie 
der  Lebenshilfe Balzers e. V. wurden für den Bereich 
Familien hilfe Nachträge zu den Leistungsvereinbarun-
gen betreffend Anpassung der Tarife erstellt.

Ein unbefristeter Nachtrag zur Leistungsverein-
barung betreffend Unterstützung in der Multifamilien-
arbeit an der Timeout Schule wurde mit dem Verein 
für Betreutes Wohnen sowie mit einer freischaffenden 
 Psychotherapeutin abgeschlossen.

Internationale und regionale Aktivitäten
Das Amt für Soziale Dienste nimmt an den quartalsweise 
in St. Gallen stattfindenden IVSE Regionalkonferenzen 
Ostschweiz (IVSE = Interkantonale Verein barung für So-
ziale Einrichtungen) teil. Ein Mitarbeiter des Amtes war 
an Sitzungen der Regionalgruppe Ostschweiz der schwei-
zerischen Konferenz Kinder- und Jugendförderung,  
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der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, der Arbeits-
gemeinschaft Suchtprävention (ARGE) und des Fach-
austausches Suchtprävention (Ostschweiz) vertreten. 
Mit den Ostschweizer Kantonen nahm das Amt am 
Fachaustausch «Aufsicht und Bewilligung von Kinder-
tagesstätten» sowie «stationäre Einrichtungen» teil.

Der Fachbereich Chancengleichheit war an der Früh-
jahrs-Konferenz der Schweizerischen Konferenz der 
Gleichstellungsbeauftragten in Bern vertreten und nahm 
im Herbst an der Vorstellung der Studie zur politischen 
Partizipation von Frauen in der Ostschweiz und Liechten-
stein teil, die von der Konferenz Chancengleichheit Ost-
schweiz und Liechtenstein in Auftrag gegeben worden 
war. Zudem war der Fachbereich Chancengleichheit bei 
der Vereinsversammlung und Informationsveranstaltung 
zum Zukunftstag 2019 in Bern.

Das Center für Volkswirtschaftslehre der Universität 
Liechtenstein nimmt am Europäischen Forschungspro-
jekt «MIGAPE – Mind the Gap in Pensions» betreffend 
Analyse von geschlechtsspezifischen Unterschieden in 
der Altersversorgung teil. Für die Begleitung des Pro-
jekts wurde im Berichtsjahr ein Beirat, bestehend aus 
Vertreterinnen und Vertretern von Ämtern sowie Nicht-
regierungsorganisationen, gebildet. Das Amt für Soziale 
Dienste ist in diesem Beirat vertreten.

EU-Programm «Erasmus+ Jugend in Aktion»
Das «aha – Tipps & Infos für junge Leute» betreut die 
 Nationalagentur für das EU-Programm «Erasmus+ 
 Jugend in Aktion». Die Aufsicht und die Kontrolle im 
 Jugendbereich des Programmes werden vom Amt wahr-
genommen. Im Berichtsjahr wurden acht Projekte geför-
dert und die EU-Mittel von rund EUR 460'000 zu 71 % 
ausgeschöpft. 

Seit 2019 läuft der Europäische Freiwilligendienst 
(EFD) nicht mehr über «Erasmus+», sondern über das 
neue Programm Europäischer Solidaritätskorps (ESK). 
Liechtenstein nimmt aktuell an diesem Programm nicht 
teil.

Gesetzliche Grundlagen
Die in der Kinderbetreuungs-Beitrags-Verordnung (KBBV) 
enthaltenen Bestimmungen zur Ausrichtung von Betreu-
ungsbeiträgen des Staates an die berufsbedingte ausser-
häusliche Tagesbetreuung wurden an die neue Verord-
nung über die Ausrichtung von Beiträgen an private 
Einrichtungen der ausserhäuslichen Kinderbetreuung 
(AKBV) angepasst bzw. mit dieser harmonisiert.

Im Bereich des Datenschutzes wurden die Daten-
schutzhinweise auf der Homepage des Amtes, insbeson-
dere die Merkblätter zu den einzelnen Arbeitsbereichen, 
gesetzeskonform angepasst. Weiter wurden Verarbei-
tungs verzeichnisse der verschiedenen Dienste des Amtes 
erarbeitet. 

Stellungnahmen
Das Amt für Soziale Dienste gab Stellungnahmen zu fol-
genden Vernehmlassungen ab: Abänderung des  Gesetzes 
über die Krankenversicherung, Schaffung eines Gesetzes 
über das elektronische Gesundheitsdossier, Abänderung 
des E-Government-Gesetzes sowie Abänderung des 
 Gesetzes über die Regierungs- und Verwaltungsorgani-
sation. 

Interpellationen
Zur Beantwortung der Interpellationen betr. Prämien-
verbilligung sowie betreffend finanzieller Situation im 
Rentenalter stellte das Amt relevante Informationen und 
Zahlen zusammen. 

Kleine Anfragen
Das Amt erstellte Informationen im Zusammenhang mit 
kleinen Anfragen des Landtags zu folgenden Themen: 
Gleichstellung von Frau und Mann, UNO-Frauenrechts-
konvention sowie Initiativ-Begehren Halbe-Halbe, Medi-
kamentenmissbrauch von Jugendlichen, Suchtberatung 
und -prävention, Sozial- und Gesundheitswesen, Exi-
stenzminimum, Armut und Armutsbekämpfung, ILGA-
Rating Liechtenstein, finanzielle Unterstützung von 
Spielgruppen, Schuldenberatung, Casinos und Spiel-
sucht, Behindertenausweis und «Erasmus+».

Öffentlichkeitsarbeit
Es wurden Medienanfragen zu folgenden Themen beant-
wortet: wirtschaftliche Sozialhilfe, Sicherheitsvorkehrun-
gen betreffend Zugang zu den Amtsräumen, Safer Internet  
Day, Obdachlosigkeit, Medikamentenmissbrauch, Spiel-
sucht, Kindswohl, Abschluss von Leistungsvereinba-
rungen sowie Vorwürfe gegen eine Kindertagesstätte. 
Medienmitteilungen wurden in den Bereichen Sucht-
prävention, Chancengleichheit und ausserhäusliche Be-
treuung veranlasst. 

Am Tag der Kinderrechte (20. November) nahm der 
Amtsleiter an der von der Kinderlobby Liechtenstein 
 organisierten Podiumsdiskussion zum Thema «Kinder 
haben ein Recht auf gesunde Entwicklung. Warum sich 
Investitionen in die frühe Kindheit lohnen» teil. Das Amt 
wirkte zudem an der Preisverleihung des 15. Interregio-
nalen Jugendprojekt-Wettbewerbs in Liechtenstein mit. 

Im Berichtsjahr wurde die Broschüre «Familienför-
derung in Liechtenstein – Nützliche Tipps und Informa-
tionen» neu aufgelegt und sowohl als Druckversion wie 
auch als interaktive Online-Version allen Interessierten 
zur Verfügung gestellt.
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Übersicht zur Klientenstruktur und zu den 
Kosten

Die Anzahl der Klientinnen und Klienten aller Abteilun gen 
des Amtes verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 
18 Personen (–1.3 %). Insgesamt betreute das Amt im Be-
richtsjahr 1'416 (Vorjahr 1'434) Klientinnen und Klienten.

Klientenstatistik (Sozialer Dienst, Psychiatrisch- 
Psychologischer Dienst, Kinder- und Jugenddienst)

 2019 2018

Gesamtzahl der Klienten* 1'416 1'434 
Sozialer Dienst 830  814 
Psychiatrisch-Psychologischer Dienst 235  268
Kinder- und Jugenddienst 494  482

 Angaben in % 

Geschlecht
Männlich 54  56
Weiblich 46  44

Zivilstand (Personen ab 18 Jahre)
Ledig 47  46
Verheiratet 26  27
Geschieden / getrennt 24  23
Verwitwet 2  2
Unbekannt 1  2

Altersstruktur
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 31 30
Volljährige Personen (ab 18 Jahre) 69 70

Staatsbürgerschaft
FL 60 58
EU 18 19
CH 6 6
Andere 16 17
Unbekannt 0 0

*  Es ist zu beachten, dass einzelne Klienten von mehreren Diensten be-
treut werden. Die Summe der Klienten aller Dienste (1'559) ist deswe-
gen grösser als die Gesamtklientenzahl (1'416).

Der Zehnjahresdurchschnitt (2010 bis 2019) bei der An-
zahl der Klientinnen und Klienten liegt bei 1'336.

1) Durchschnittlich unterstützte Personen: unterstützte Personen pro Monat, auf Jahresdurchschnitt gerechnet.

Aufwand für die wirtschaftliche Hilfe, persönliche 
Hilfe und Förderungsbeiträge an Institutionen
Aufwand gemäss Sozialhilfegesetz (laut Abrechnung, 
Ausgaben vor dem Lastenausgleich)

 2019 2018 
 CHF CHF

Wirtschaftliche Hilfe
Wirtschaftliche Sozialhilfe 7'700'213  8'384'687
Arbeitsprojekte der öffentlichen Hand 425'220  352'999
Stationäre Betreuung 2'271'528  2'054'070
Summe wirtschaftliche Hilfe 10'396'961  10'791'756 

Persönliche Hilfe
Beratung / Therapie 33'402  23'838
Mobile Sozialpsychiatrische Leistungen 387'586  288'677
Arbeitsprojekte 722'536  630'583
Summe persönliche Hilfe 1'143'524  943'098

Förderbeiträge Institutionen
Altersheime (LAK, APH)  11'379'077 11'068'832 
gem. Art. 27 SHG
Stiftung für heilpädagogische Hilfe 8'109'000  7'852'434
Bewährungshilfe 389'000  384'000
Förderbeiträge gem. Art. 24 SHG 1'682'855  1'607'162
Summe Beiträge an Institutionen 21'559'932  20'912'428

Total Aufwand 33'100'417  32'647'282

Die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe reduzierten sich ge-
genüber dem Vorjahr um CHF 394'795 (–3.7 %). Diese 
Einsparungen sind hauptsächlich auf die Abnahme der 
durchschnittlich unterstützten Personen 1) sowie auf 
 höhere Rückvergütungen aus der Prämienverbilligung 
(u. a. erstmalige Unterstützung bei den Kostenbeteili-
gungen) zurückzuführen. Bei den Kosten der stationären 
Betreuung sowie beim Arbeitsprojekt der öffentlichen 
Hand war ein Anstieg der Kosten zu verzeichnen.
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Geförderte Institutionen
Gemäss Art. 24 des Sozialhilfegesetzes werden folgende 
private Sozialhilfeträger zur Mitarbeit in der Sozialhilfe 
herangezogen und erhalten Förderungen: Liechtenstei-
nische Alters- und Krankenhilfe (LAK), Verein für Be-
treutes Wohnen (VBW), Heilpädagogisches Zentrum 
(hpz), Familienhilfe Liechtenstein, Lebenshilfe Balzers, 
infra, Frauenhaus, Seniorenbund, Behinderten-Verband, 
Bewährungshilfe, Fachstelle für häusliche Betreuung & 
Pflege, Stiftung 50plus, Stiftung für Krisenintervention 
(KIT), Netzwerk - Verein für Gesundheitsförderung, Hos-
pizbewegung, Verein Liechtensteiner Seniorenmagazin, 
Gehörlosen Kulturverein Liechtenstein, Verein für Män-
nerfragen, Verein Demenz Liechtenstein. 

Aufwand in den Bereichen Kinder- und Jugend- 
förderung, Kinder- und Jugendschutz und Kinder- 
und Jugendhilfe
Aufwand gemäss Kinder- und Jugendgesetz

 2019 2018 
 CHF CHF

Kinder- und Jugendschutz 28'781  16'069
Kinder- und Jugendförderung 987'522  958'797
Einzelfallhilfe (ambulant) 648'769  1) 3'213'578
Einzelfallhilfe (stationär) 2'402'486 
Institutionen 4'229'567  3'749'849

Total Aufwand 8'297'125  7'938'293

1)  Bis 2018 wurden die ambulante und die stationäre Einzelfallhilfe in 
einem Konto geführt.

Der Anstieg beim Aufwand gemäss Kinder- und Jugend-
gesetz ist im Wesentlichen auf die Umstellung von einer 
Pauschalförderung auf eine einkommens- und leistungs-
abhängige Förderung der Kinderbetreuungseinrich-
tungen zurückzuführen.

Geförderte Institutionen
Die Träger der Kinder- und Jugendhilfe bieten zahlreiche 
Dienstleistungen an, wie z. B. Kinderbetreuung, Erzie-
hungsberatung, stationäre Kinder- und Jugendhilfe usw. 
Folgende Einrichtungen erhielten eine Landesförderung: 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe: Verein 
für Kinderbetreuung Planken, Verein Kindertagesstät-
ten Liechtenstein, Verein Kindertagesstätten Pimbolino 
Gamprin, Verein Kinderoasen Vaduz und Mauren, SiNi 
Kid'z Highway Schaan, K-Palace Mauren, Kokon Kids 
Care 24.7 Ruggell, Eltern-Kind-Forum, Sozialpädago-
gische Jugendwohngruppe (JWG), Sozialpädagogische 
Familienbegleitung (SPF), Sorgentelefon für Kinder und 
Jugendliche in FL, Mütterzentrum «müze», Spielgrup-
penverein FL, Liechtensteinische Waldorfschule. Aus-
ländische Einrichtungen: Stiftung Carina, Feldkirch,  
 

Facheinrichtungen zur Unterbringung von Kindern in 
der Schweiz und in Vorarlberg.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung: 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtensteins (PPL), 
Stiftung Offene Jugendarbeit Liechtenstein (OJA), 
Bildungs haus Gutenberg, Ludothek Fridolin, Jugend-
informationszentrum «aha», Nationalagentur «Erasmus+ 
Jugend in Aktion», Kinder- und Jugendbeirat. 

Private Spendenbeiträge, Sozialsponsoring 
Dem Amt wurden private Spendenmittel zur persönlichen 
Hilfe für die Klientinnen und Klienten zur Verfügung ge-
stellt. Im Rahmen der alljährlichen Weihnachtsaktion 
konnten wirtschaftlich Hilfsbedürftige in 121 Haushalten 
mit einer Spende bedacht werden. Das Amt für Soziale 
Dienste dankt an dieser Stelle allen Spenderinnen und 
Spendern. 

Sozialer Dienst

Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Sozialen Dienstes 
liegt in der Fallarbeit, insbesondere in der Ausrichtung 
von wirtschaftlicher Sozialhilfe und Leistung persön-
licher Hilfe. Wirtschaftliche Sozialhilfe umfasst finan-
zielle Unterstützung zur Deckung des Existenzbedarfes. 
Die persönliche Hilfe besteht in Beratung und Betreu-
ung, aus Renten- und Einkommensverwaltungen sowie 
einmaligen Beratungsgesprächen zur Abklärung der 
finan ziellen und persönlichen Situation.



| 217

GESELLSCHAFT

Übersicht zur Klientenstruktur des Sozialen Dienstes

 2019 2018

Gesamtzahl der Klienten 830 814

 Angaben in %

Geschlecht
Männlich 53 56
Weiblich 47 44

Zivilstand
Ledig 47 46
Verheiratet 25 26
Geschieden / getrennt 25 25
Verwitwet 2 2
Unbekannt 1 1

Altersstruktur
bis 25 Jahre 15 14
26 bis 45 Jahre 44 45
46 bis 65 Jahre 37 37
älter 4 4

Staatsbürgerschaft
FL 55 53
EU 19 19
CH 6 5
Andere 20 23
Unbekannt 0 0

Details zu den Fallzahlen

Geführte Fälle
Einen Überblick über die geführten Fallbearbeitungen 
in den jeweiligen Fachgebieten gibt folgende Tabelle. 
Es ist möglich, dass bei einem Klientendossier 2) mehrere 
Fallbearbeitungen 3) (verschiedene Fachgebiete) geführt 
wurden. 

Im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe wurden 
insgesamt 611 Fallbearbeitungen durchgeführt. 417 wur-
den von 2018 übernommen, 194 kamen hinzu und 213 
konnten wieder abgeschlossen werden (in Klammern die 
Vorjahreszahlen).

2)  Klientendossier: Alle in einem Haushalt unterstützten Personen (Ein- oder Mehrpersonenhaushalt). 
3)  Fallbearbeitungen entsprechen den bearbeiteten Fachgebieten. Wenn beispielsweise ein Haushalt im Monat Februar und später erneut im Juli 

 wirtschaftliche Sozialhilfe benötigt, so wird dieser als 2 Fallbearbeitungen erfasst. Bei einem ununterbrochenen Bezug von Februar bis Juli wird 

1 Fallbearbeitung geführt. Bei einem Wechsel des Fachgebietes wird dies ebenfalls als neue Fallbearbeitung erfasst. Dies trifft zu, wenn beispiels-

weise eine Person während des laufenden Sozialhilfebezuges in eine stationäre Einrichtung oder in das Arbeitsprojekt der öffentlichen Hand eintritt 

(2 Fallbearbeitungen). 

 Gesamt Anfangs- End- 
Wirtschaftliche Hilfe Fallbearbeitungen bestand bestand

Fachgebiete:
Wirtschaftliche Sozialhilfe 611 (601) 417 (427) 398 (417)
Arbeitsprojekt der öffentlichen Hand 17 (15) 4 (4) 4 (4)
Stationäre Aufenthalte im Inland 60 (64) 30 (26) 28 (30)
Stationäre Aufenthalte im Ausland 25 (16) 12 (9) 17 (12)

 Gesamt Anfangs- End- 
Persönliche Hilfe Fallbearbeitungen bestand bestand

Fachgebiete:
Erstabklärung,  
einmalige Kontakte 165 (124) – –
Lohn- und Rentenverwaltungen 34 (45) 33 (39) 29 (33)
Persönliche Hilfe  
(Beratung, Betreuung) 51 (31) 8 (5) 6 (8)

Details zu den Klientenzahlen

Wirtschaftliche Sozialhilfe
Insgesamt erhielten 583 (581 im Vorjahr) Haushalte 
 finanzielle Hilfe in Form von wirtschaftlicher Sozialhilfe. 
In diesen 583 Haushalten wurden insgesamt 923 (913) 
Personen finanziell unterstützt. 280 (288) der unterstütz-
ten Haushalte waren Einpersonenhaushalte, 134 (139) 
Zweipersonenhaushalte und 169 (154) Drei- bis Sieben-
personenhaushalte. 

Arbeitsprojekt der öffentlichen Hand
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 17 (15) Personen 
im Arbeitsprojekt der öffentlichen Hand von Land und 
 Gemeinden eingesetzt. 4 Personen arbeiteten Teilzeit 
und benötigten zusätzlich wirtschaftliche Hilfe. 13 Perso-
nen konnten mit dem Einkommen das Existenzminimum 
decken. Durchschnittlich betrug die Einsatzzeit 6 (6) Mo-
nate bei 74 (80) Stellenprozent.

Stationäre Kosten
73 (73) Personen waren in stationärer Betreuung und 
 Behandlung im In- und Ausland, bei denen die wirt-
schaftliche Sozialhilfe die vollen oder die subsidiären 
Kosten übernahm.
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Persönliche Hilfe
50 (29) Personen benötigten ausschliesslich persönliche 
Hilfe in Form von Beratung und Betreuung.

Erstabklärungen und einmalige Kontakte
Bei 157 (121) Personen ergab sich nach dem Erstge-
spräch und der Überprüfung der Unterlagen, dass sie 
keinen Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe hatten, 
da das Einkommen über dem sozialen Existenzminimum 
lag.

Lohn- und Rentenverwaltung
Für insgesamt 34 (45) Personen wurde deren Einkommen 
verwaltet, davon für 18 (25) Personen freiwillig und für 
16 (20) Personen gesetzlich. An 5 (12) Personen konnte 
die Regelung ihrer finanziellen Angelegenheiten wieder 
übergeben oder die Verwaltung eingestellt werden.

Hauptsächliche Problematiken
Die drei Hauptgründe für die Inanspruchnahme des 
Dienstes waren Arbeitslosigkeit, Erwerbsbeeinträchti-
gung und ungenügendes Einkommen. 

Arbeitslosigkeit
Bei 52 (56) Personen war der Grund für die finanzielle 
Unterstützung, dass sie den Anspruch auf Arbeitslosen-
entschädigung ausgeschöpft hatten. 73 (77) Personen 
wurden unterstützt, da sie aufgrund der zu geringen 
Beitragszeit keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschä-
digung hatten. 6 (7) Personen hatten eine zu geringe 
Arbeitslosenentschädigung, um das soziale Existenz-
minimum decken zu können. Weitere Gründe waren 
 Einstelltage bei der Arbeitslosenversicherung und der 
sich noch in Abklärung befindliche Anspruch auf Arbeits-
losenentschädigung.

Erwerbsbeeinträchtigung
61 (83) Personen wurden finanziell unterstützt, da sie 
von einer körperlichen Erwerbsbeeinträchtigung be-
troffen waren. 33 (35) Personen wiesen eine psychische 
Problematik auf. Weitere Gründe waren soziale Probleme 
und Suchtproblematiken.

Ungenügendes Einkommen
Bei 7 (8) unterstützten Personen genügte das Haushalts-
einkommen nicht, obwohl sie einer unselbständigen 
Erwerbs tätigkeit (100 %-Arbeitspensum) mit vollem Er-
werbseinkommen nachgingen («working poor»). 47 (49) 
Personen arbeiteten Teilzeit, 19 (15) waren als Selb-
ständige erwerbstätig und 47 (40) erhielten zu geringe 
Leistungen der Sozialversicherungen, um das soziale 
Existenzminimum zu decken (u. a. Renten, Ergänzungs-
leistungen, IV-, Krankenkassen- und Unfallversiche-
rungstaggelder).

4) Bei der Berechnung der Sozialhilfequote werden die unterstützten Haushalte mit allen darin lebenden mitunterstützten Personen herangezogen.

Alter der Klientinnen und Klienten mit den Haupt- 
problematiken Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit 
und ungenügendem Einkommen

Angaben in  Arbeits- Erwerbsbeein- Ungenü- 
abs. Werten losigkeit; trächtigung; gendes 
   Einkommen 
 N = 166 (184) N = 118 (141)  N = 120 (115)

18 bis 25 Jahre 17 (27) 9 (8) 4 (6)
26 bis 35 Jahre 54 (52) 28 (31) 15 (15)
36 bis 45 Jahre 40 (44) 33 (39) 13 (18)
46 bis 55 Jahre 35 (38) 26 (41) 53 (46)
älter als 55 Jahre 20 (23) 22 (22) 35 (30)

Soziale Problematik, psychische Probleme und Sucht
61 (53) Personen benötigten finanzielle Unterstützung, 
da sie u. a. in einer persönlichen Krise waren, von einer 
Suchtproblematik betroffen waren, keine oder lediglich 
eine ungenügende Berufsausbildung besassen oder eine 
Migrationsproblematik im Vordergrund stand.

Alleinerziehende
63 (50) alleinerziehende Personen benötigten finanziel le 
Unterstützung, weil das Haushaltseinkommen das so ziale 
Existenzminimum nicht decken konnte und kein oder nur 
ein geringes Erwerbseinkommen zur Verfügung stand.

Leistungen der Invalidenversicherung
50 Personen benötigten finanzielle Unterstützung, da bei 
der Invalidenversicherung ein Antrag auf Leistungen in 
Abklärung war.

Sozialhilfequote
Die Sozialhilfequote 4), d.h. der Anteil der Personen in der 
Bevölkerung, die Sozialhilfe benötigten, betrug 2.4 % 
(2.4 %). Bei der Sozialhilfequote ergab sich im Vergleich 
zum Vorjahr keine Änderung. Die Vergleichsdaten aus 
der Schweiz aus dem Jahr 2018 betragen: In der ganzen 
Schweiz 3.2 %, im Kanton St. Gallen 2.2 %, im Kanton Ap-
penzell Ausserrhoden 2.3 % und im Kanton Zürich 3.2 %.

Weitere Ausführungen zur Fallarbeit

Integrationsmassnahmen
Mit Arbeitsprojekten wird versucht, Personen, die länge re 
Zeit nicht mehr im 1. Arbeitsmarkt beschäftigt sind, wie-
der in diesen zu integrieren. Für die Teilnahme an einem 
Projekteinsatz kann eine Integrationszulage ausgerichtet 
werden. Die Teilnahme in einem Arbeitsprojekt ist zeit-
lich begrenzt. Im Berichtsjahr wurden 74 (84) Personen 
in den verschiedenen Arbeitsprojekten in Liechtenstein 
eingesetzt.
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Junge Erwachsene
94 (89) junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren be-
nötigten finanzielle Unterstützung. Die drei Hauptgründe 
dieser Altersgruppe für den Bezug von wirtschaftlicher 
Sozialhilfe waren stationäre Aufenthalte 32 % (27 %), 
soziale Probleme 23 % (22 %) sowie Arbeitslosigkeit 
16 % (30 %). 

Anerkannte Flüchtlinge
Es wurden 45 Haushalte (46) mit insgesamt 113 Per-
sonen (101) mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt. 
Es handelte sich um anerkannte Flüchtlinge, die eine 
Aufenthaltsbewilligung erhalten haben. Neben der Un-
terstützung mit wirtschaftlicher Sozialhilfe wurde auch 
die Teilnahme an Arbeits- und Integrationsprojekten er-
möglicht. Um die sprachliche Integration zu verbessern, 
wurden für 30 (29) Personen die Kosten für Deutsch-
kurse übernommen.

Mietbeiträge

Im Berichtsjahr wurden Mietbeiträge an 267 Bezüger 
(Vorjahr 270) mit Kosten von insgesamt CHF 1'740'391 
(CHF 1'820'119) ausgerichtet. Die alljährliche Überprü-

fung der Bezüger fand vom November des Berichtsjahres 
bis zum Januar des laufenden Jahres statt.

Prämienverbilligung

Die Zahl der Anträge auf Prämienverbilligung im Sinne 
von Art. 24b KVG belief sich im Berichtsjahr auf 3'907 
(Vorjahr 3'647) und stieg gegenüber dem Vorjahr um 
7.1 %. Insgesamt erhielten 2'937 (2'857) Versicherte 
 einen staatlichen Beitrag an ihre Krankenkassenprämie 
2019. Die geleisteten Prämienverbilligungen beliefen 
sich auf insgesamt CHF 6'059'856 (CHF 5'961'882).

Verteilung der Prämienverbilligung nach Alters- 
gruppen und Geschlecht

Altersgruppe männlich weiblich Total

bis 25 Jahre 193 160 353
bis 65 Jahre 722 838 1'560
über 65 Jahre 323 701 1'024

Total 1'238 1'699 2'937

Verteilung der Prämienverbilligung nach Zivilstand und Einkommenskategorien

Bezügerinnen /  Prämienver- Anzahl Grund- Kostenbe- Total 
Bezüger billigung in %  prämie teiligung

Alleinstehende / -erziehende
bis CHF 30'000 60 % 1'344 2'897'195 298'982 3'196'177
Alleinstehende / -erziehende
CHF 30'001 bis CHF 45'000 40 % 966 1'391'605 160'383 1'551'988
Verheiratete
bis CHF 42'000 60 % 326 732'555 70'649 803'204
Verheiratete
CHF 42'001 bis CHF 57'000 40 % 301 457'933 50'554 508'487

Total  2'937 5'479'288 580'568 6'059'856
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Psychiatrisch-Psychologischer Dienst

Im Berichtsjahr wurden 235 (Vorjahr 268) Klientinnen 
und Klienten durch den Psychiatrisch-Psychologischen 
Dienst betreut. Die gegenüber dem Vorjahr niedrigere 
Fallzahl kann vor allem auf die geringere Anzahl an 
 Polizeimeldungen (siehe bei «Polizeimeldungen» weiter 
unten) zurückgeführt werden. 

Übersicht zur Klientenstruktur des Psychiatrisch-
Psychologischen Dienstes (PPD)

 2019 2018

Gesamtzahl der Klienten 235 268

 Angaben in %

Geschlecht
Männlich 50 59
Weiblich 50 41

Zivilstand
Ledig 44 47
Verheiratet 29 29
Geschieden / getrennt 22 18
Verwitwet 3 2
Unbekannt 2 4

Altersstruktur
18 bis 25 Jahre 20 20
26 bis 45 Jahre 35 41
46 bis 65 Jahre 36 32
älter 9 7

Staatsbürgerschaft
FL 64 60
EU 19 20
CH 6 7
Andere 9 13
Unbekannt 2 0

Bei den aufgeführten Fallzahlen sind folgende Beobach-
tungen hervorzuheben:
–  Auch im Berichtsjahr leidet der grösste Anteil der Kli-

enten an Störungen durch psychotrope Substanzen, 
d. h. einem Missbrauch oder einer Abhängigkeit von 
legalen und / oder illegalen Suchtmitteln. Dabei sind 
auch 2019 insbesondere Alkohol und Cannabis als 
führende Substanzen zu nennen. Ein Anstieg an Stö-
rungen durch einen multiplen Substanzgebrauch lässt 
sich ebenfalls beobachten.

–  Die Fallzahlen der psychischen Störungen und Verhal-
tensstörungen (nach ICD-10) sind im Vergleich zum 
Vorjahr konstant. 

–  Ein Grossteil der Klienten weist psychosoziale Belas-
tungsfaktoren verschiedenster Art auf. Diagnostisch 
relevante psychische und Verhaltensstörungen kön-
nen hierbei Auslöser, Stabilisator oder Folge derartiger 
Belastungen sein bzw. sich gegenseitig beeinflussen, 
weshalb die situativen Umstände einer Person stets 
Teil der psychiatrisch-psychologischen Abklärung 
sind. Solche Belastungsfaktoren sind beispielsweise 
Familien- oder Paarstreitigkeiten, Beeinträchtigun-
gen in der Wohnfähigkeit, Arbeitslosigkeit, finanzielle 
Schwierigkeiten oder Gerichtsverfahren. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist ein Rückgang bei den Fallzahlen zu 
beobachten, welcher ebenfalls u. a. mit der geringeren 
Anzahl an Polizeimeldungen erklärt werden kann. 

–  Unter anderen psychosozialen Belastungsfaktoren 
werden Fälle im Zusammenhang mit selbst- oder 
fremdgefährdenden Verhaltensweisen im weitesten 
Sinne zusammengefasst, also beispielsweise körper-
liche sowie psychische Gewalt oder Eigengefährdung 
sowohl durch Verwahrlosung als auch durch Suizidali-
tät. Diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr konstant. 

–  Ein wesentlicher Schwerpunkt des PPD bildeten auch 
im Berichtsjahr die behördlichen Aufgaben. Die Zu-
weisungen erfolgten dabei u. a. durch die Polizei, das 
Landgericht, die Staatsanwaltschaft, das Amt für Ge-
sundheit oder durch die amtsinternen Dienste. Daraus 
ergaben sich entsprechende Abklärungen, Beratungen 
und Empfehlungen sowie die Organisation und die 
Evaluation allfälliger weiterer Massnahmen. 

–  Persönliche Beratungen und Betreuungen, aber auch 
Fallführungen ohne persönliche Kontakte (z. B. im Rah-
men von Koordinationsaufgaben mit anderen Insti tu-
tionen oder Kliniken), stehen seit Jahren im Mittel-
punkt der täglichen Arbeit des Dienstes. 

–  Wie bereits in den vergangenen Jahren ergab sich im 
Rahmen der Fallarbeit eine hohe Anzahl von Weiter-
vermittlungen von Klienten in eine ambulante, teilsta-
tionäre oder stationäre psychiatrische oder psychothera-
peutische Betreuung. Häufig entstehen daraus eine enge 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Personen und 
Einrichtungen sowie eine Reihe von organisatorischen, 
koordinierenden und überprüfenden Aufgaben. Weitere 
Hilfen bestehen in Zuweisungen an amtsinterne Dienste 
sowie an andere Behörden und Einrichtungen.
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Problematiken und Hilfen

 2019 2018

Anzahl Klienten 235 268  

Problematiken Angaben in  
(Mehrfachnennungen möglich)  absoluten Zahlen

Psychische und Verhaltensstörungen  
(nach ICD-10) 230 239
F0 Organische, einschliesslich sympto- 
matischer psychischer Störungen 10 12
F1 Psychische und Verhaltensstörungen  
durch psychotrope Substanzen 96 100
F2 Schizophrenie, schizotype und  
wahnhafte Störungen 33 31
F3 Affektive Störungen 25 25
F4 Neurotische, Belastungs- und  
somatoforme Störungen 32 40
F5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen  
Störungen und Faktoren  2 2
F6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 21 20
F7 Intelligenzminderung 2 2
F8 Entwicklungsstörungen 0 2
F9 Verhaltens- und emotionale Störungen mit 
Beginn in der Kindheit und Jugend 5 5
Psychosoziale Belastungsfaktoren (nach ICD-10) 142 182
(z. B. Probleme mit Bezug auf die soziale  
Umgebung oder auf den engeren Familienkreis)
Andere psychosoziale Belastungsfaktoren 58 68
(z. B. Verwahrlosung, Suizidandrohung / -versuch, 
körperliche oder psychische Gewalt)
Behördliche Abklärungsaufträge 203 215
(z. B. psychiatrisch/psychologische Abklärungen,  
Polizeimeldungen, Zwangseinweisungen)

Hilfen Angaben in  
(Mehrfachnennungen möglich)  absoluten Zahlen

Beratung und Betreuung 268 327
(z.B. Beratung, Angehörigengespräche,  
Gefängnisbetreuung)
Behördliche Aufgaben 234 286
(z. B. psychiatrisch / psychologische Abklärungen, 
Amtshilfe für andere Behörden
Weitervermittlung / Zuweisung stationär 26 22
(z. B. TWG, Frauenhaus, psychiatrische Kliniken)
Weitervermittlung / Zuweisung ambulant 57 39
(z. B. Tagesstruktur, Tageskliniken, niedergelassene  
Ärzte / Psychologen)
Weitervermittlung andere Hilfen 4 9
(z. B. Sozialer Dienst, Kinder- und Jugenddienst,  
Schuldenberatung)
Hilfsmittel (Laborkontrollen und Testdiagnostik) 20 33
(z. B. Urinproben, Testdiagnostik)

Sozialpsychiatrische Grundversorgung
Die zentrale Aufgabe des Dienstes liegt in der Sicher-
stellung der sozialpsychiatrischen Grundversorgung 
der liechtensteinischen Bevölkerung. Betroffene und 
Ange hörige können sich einerseits selbst an den Dienst 
 wenden, andererseits werden sie zu einem Grossteil 
durch die amtsinternen Dienste (Sozialer Dienst, Kin-
der- und Jugenddienst), externe Stellen (z. B. Landespo-
lizei, Landgericht, Staatsanwaltschaft, Ämter), Instituti-
onen (z. B. Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe, 
Heilpädagogisches Zentrum, Frauenhaus), Vereine (z. B. 
Verein für Betreutes Wohnen, Sachwalterverein, Verein 
für Bewährungshilfe) sowie durch niedergelassene Ärzte 
und Therapeuten vermittelt.

Die gründliche Abklärung der individuellen Problem-
stellungen ist hierbei erster Schritt sowie Grundlage für 
das weitere Prozedere. Erst dann können weitere Hilfe-
stellungen empfohlen, bei Bedarf organisiert, begleitet 
und auch kontrolliert werden. Meist fungiert der Dienst 
als Drehscheibe zur Koordination der individuellen 
Hilfe pläne, der Fokus liegt hierbei auf der Triage der 
 konkreten Dienstleistung in den externen bzw. nieder-
gelassenen Bereich. 

Ziel des Dienstes ist es, der betroffenen Person mög-
lichst zeitnah eine adäquate Hilfe zukommen zu lassen, 
um weitere Krisen oder die Verschlechterung der sozial-
psychiatrischen Problemstellung zu vermeiden sowie 
eine bestmögliche Versorgung und eine Verbesserung 
der psychischen Gesundheit und der belastendenden 
 Situation zu bewirken. 

Eine enge Auseinandersetzung mit den Problemstel-
lungen und Bedürfnissen der Klienten einerseits sowie 
eine dichte Vernetzung mit inländischen und fallweise 
auch ausländischen Hilfsangeboten andererseits gilt als 
Grundlage für eine individuell angemessene und zeitge-
mässe sozialpsychiatrische Versorgung – durchaus in 
Verbindung mit einer fortlaufenden Evaluation der fach-
lichen und ökonomischen Verhältnismässigkeiten. Die 
Suche nach passenden Versorgungsangeboten im Inland 
beschäftigte den Dienst in einzelnen Fällen sowohl auf 
der Ebene der direkten Fallarbeit als auch bei fallüber-
greifenden strategischen Fragestellungen.

Zwangseinweisungen 
Bei Gefahr in Verzug kann die Amtsärztin oder der dienst-
habende Notarzt eine Einweisung gegen den Willen des 
Klienten in eine geeignete Einrichtung veranlassen. Das 
Gericht entscheidet anschliessend innert fünf Tagen über 
die Zulässigkeit. 

Bei Vorliegen langjähriger Problematiken und / oder 
schwerer Verwahrlosung hat das Amt für Soziale Dien-
ste neben der Amtsärztin des Amtes für Gesundheit die 
Möglichkeit, bei Gericht einen Antrag auf Unterbringung 
in eine geeignete Einrichtung zu stellen. 

Im Berichtsjahr wurden dem Dienst insgesamt 43 
Zwangseinweisungen zur Kenntnis gebracht. Davon er-
folgten 41 Zwangseinweisungen bei Gefahr in Verzug 
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psychiatrische Betreuung und Beratung für psychisch 
erkrankte Menschen an. Im Berichtsjahr erfolgten 23 
(Vorjahr 14) Zuweisungen für eine Betreuung an das 
MST. Somit ist im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher 
Anstieg zu beobachten. 

Zum Angebot des SoPD zählt u.a. auch das sozial-
psychiatrische Tageszentrum (TaZ, Stufen 1 und 2), 
welches ambulante und tagesstrukturierende Angebote 
für psychisch erkrankte oder belastete Personen im Rah-
men des «Contactcafés» (Stufe 1) und einer erweiterten 
 Tagesstruktur mit Gruppenangeboten (Stufe 2) anbie-
tet. Im Berichtsjahr erfolgten 8 Zuweisungen (Vorjahr 4) 
durch den PPD an das TAZ.

Die Therapeutische Wohngemeinschaft (TWG) ver-
folgt mit ihrem ambulanten, teilstationären und statio-
nären Angebot das Ziel der Rehabilitation bzw. Reinte-
gration von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und in Krisensituationen. Im Berichtsjahr erfolgten wie 
im Vorjahr insgesamt 29 Zuweisungen von 19 Personen 
an die Therapeutische Wohngemeinschaft, die TWG-
Aussenwohngruppe oder das «Anderle-Hus». Bei 28 
 dieser Zuweisungen konnte eine Betreuung durch das 
multiprofessionelle Team der TWG installiert werden. 
Die Anzahl der TWG-Zuweisungen ist somit gleichblei-
bend. Wie schon im Vorjahr sind somit auch 2019 ein-
zelne Personen mehreren TWG-Angeboten im Sinne 
einer vorübergehenden Krisen- oder Anschlusslösung 
zugewiesen worden. 

Zusammenarbeit mit der Suchtberatung Werdenberg 
und Sarganserland 
Einen Schwerpunkt der Aktivitäten des PPD bilden die 
Früherkennung sowie diagnostische Abklärungen und 
Beratungen in Verbindung mit Sucht und Abhängig-
keit. Der PPD steht als Anlaufstelle zur Verfügung und 
hat langjährige Erfahrung hinsichtlich der praktischen 
Arbeit mit Betroffenen und Angehörigen. Dabei wird 
grosser Wert auf eine Vernetzung mit externen Fachper-

und 2 nach einem Antrag auf Unterbringung durch das 
Amt für Soziale Dienste. 

Auch 2019 pflegte der PPD nach erfolgten Zwangs-
einweisungen einen intensiven Kontakt mit Spitälern, 
Kliniken, anderen Behörden, Institutionen und /oder 
Fachpersonen im Sinne einer koordinierten Nachbe-
treuung.

Zwangseinweisungen erfolgen ausnahmslos in Psy-
chiatrien im benachbarten Ausland. Die damit verbun-
denen Fragestellungen hinsichtlich unterschiedlicher 
Rechtsgrundlagen und Vorgehensweisen, Datenschutz 
und Koordination waren auch im Berichtsjahr Thema 
der Arbeitsgruppe «Zwangseinweisungen», in welcher 
der Dienst vertreten war.

Einweisungsart bei Zwangseinweisungen

(Anzahl in absoluten Werten) 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Gefahr in Verzug 41 40 36 36 46 39
Antrag auf Unterbringung 2 1  0 3 0 0

Total 43 41 36 39 46 39

Koordiniertes Fallmanagement mit externen  
Institutionen
Personen in psychischen Krisen, mit chronischen psychi-
atrischen Krankheitsbildern oder anderen sozialpsychi-
atrischen Problemstellungen haben neben ambulan ten 
Angeboten auch die Möglichkeit, von betreuten Wohn-
formen zu profitieren. Hierbei pflegt der PPD als amts-
interne zuweisende Stelle mit Koordinations- und Kon-
trollfunktion einen intensiven Kontakt mit den externen 
Leistungserbringern. Nur so kann die aufgrund der Klein-
heit des Landes begrenzte Anzahl differenzierter Ange-
bote sozialpsychiatrisch betreuter Wohnformen effizient 
und flexibel genutzt werden. 

Auch im Berichtsjahr traf sich die Leiterin des Diens-
tes in regelmässigen Arbeitsgruppensitzungen mit den 
Verantwortlichen der jeweiligen Institutionen: Thera-
peutische Wohngemeinschaft (TWG), sozialpsychiat-
rische Abteilung des Hauses St. Mamertus der Liechten-
steinischen Alters- und Krankenhilfe (LAK), Wohnheim 
Besch mit der Aussenwohngruppe des Heilpädago-
gischen Zentrums (HPZ) sowie Sachwalterverein. 

Zusammenarbeit mit der Therapeutischen Wohn- 
gemeinschaft (TWG) und dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst (SoPD) des Vereins für Betreutes Wohnen 
(VBW)
Der Verein für Betreutes Wohnen (VBW), im Besonde-
ren die Therapeutische Wohngemeinschaft (TWG) und 
der Sozialpsychiatrische Dienst (SoPD), stellen wichtige 
Systempartner des Dienstes in der ambulanten, teilsta-
tionären und stationären sozialpsychiatrischen Versor-
gung der Klienten dar. Mit diesen pflegt der Dienst  neben 
der direkten Fallarbeit einen intensiven Austausch, wel-
cher auch im Berichtsjahr im Rahmen von regelmässigen 
 Kontakten (Jours fixes, Grossteambesprechungen) statt-
fand.

Der SoPD bietet mit dem Mobilen Sozialpsychiat-
rischen Team (MST) eine ambulante, nachgehende sozial-
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sonen, Fachstellen und stationären Einrichtungen ge-
legt, dies sowohl im In- als auch im Ausland. 

Im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit den 
Suchtberatungsstellen der Sozialen Dienste Werdenberg 
sowie der Sozialen Dienste Sarganserland konnte im Be-
richtsjahr auf Zuweisung des Dienstes eine spezifische 
Suchtberatung für Direktbetroffene und Angehörige in 
den Bereichen Alkohol, illegale Drogen und substanz-
ungebundene Suchtformen vermittelt werden. Es wur-
den 2 Direktbetroffene und 3 Angehörige an die Sozia-
len Dienste Sarganserland sowie 4 Direktbetroffene an 
die Sozialen Dienste Werdenberg zugewiesen. Evalua-
torische Kontakte mit den zugewiesenen Personen nach 
Abschluss der Beratung ergaben, dass die Beratung von 
den Befragten (zwei Personen konnten im Anschluss 
nicht mehr erreicht werden) als positiv und hilfreich er-
lebt wurde.

Polizeimeldungen
In Fällen, bei denen die Landespolizei ein sozialpsychia-
trisches Hilfsangebot als sinnvoll erachtet, ergeht eine 
Meldung an den PPD. Dabei handelte es sich um Fami-
lien- oder Paarkonflikte mit oder ohne häusliche Gewalt, 
psychisch auffällige Personen, Polizeiassistenzen bei 
Zwangseinweisungen oder andere psychosoziale Krisen. 
Im Berichtsjahr ergingen 67 (Vorjahr 90) Polizeimel-
dungen an den PPD, welche 73 Personen (83) betra-
fen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine Zunahme an 
 Meldungen aufgrund von Suizidankündigungen oder 
-versuchen beobachtet. 

Nach erfolgten Polizeimeldungen wurde auch im 
 Berichtsjahr ein Unterstützungsangebot unterbreitet, 
 wobei das Hilfespektrum von Beratungsgesprächen mit 
Betroffenen und/oder Angehörigen bis hin zu Abklä-
rungen, Vermittlung und Koordination bestimmter ambu-
lanter, teilstationärer oder stationärer Angebote reichte.

Diversion
Bei einem Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz 
können diversionelle (gesundheitsbezogene) Massnah-
men von der Staatsanwaltschaft oder in seltenen Fällen 
vom Landgericht verordnet werden. Nach einer Abklä-
rung des Klienten im Rahmen eines psychiatrisch-psy-
chologischen Gutachtens werden bei entsprechender 
Indikation Empfehlungen hinsichtlich gesundheitsbe zo-
gener Massnahmen (u. a. Urinkontrollen, Drogengruppe) 
ausgesprochen. 

Im Berichtsjahr ergingen 5 (9) neue Abklärungsauf-
träge von Seiten der Staatsanwaltschaft und 1 (1) neuer 
Auftrag von Seiten des Landgerichtes an den Dienst. Bei 
einer Person kam die Diversion nicht zustande bzw. eine 
Beurteilung durch den Dienst war nicht möglich, bei 
zwei Diversionen kam es zum Abbruch. 

Aus dem Vorjahr wurden 3 Diversionsaufträge über-
nommen, wovon zwei im Berichtsjahr abgeschlossen 
werden konnten und eine Beurteilung nicht zustande 
kam.

Betreuung von Insassen im Gefängnis
Der PPD bietet wöchentlich eine freiwillige psycholo-
gische Sprechstunde für die Insassen des Landesgefäng-
nisses an. Im Berichtsjahr nutzten insgesamt 7 (17) Per-
sonen dieses Angebot. Dabei war eine Abnahme in den 
Fallzahlen zu verzeichnen, welche u.a. auf die niedrigere 
Inhaftierungszahl im Berichtsjahr zurückzuführen ist. 

Wie in den Vorjahren stellte die relativ kleine, jedoch 
heterogene Insassengruppe eine besondere Herausfor-
derung dar. Auch im Berichtsjahr wurde ein intensiver 
Austausch mit den Gefängnismitarbeitern, dem Gefäng-
nisarzt und fallweise auch weiteren involvierten Fachper-
sonen gepflegt und geschätzt. 

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Liechtenstein
Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen ist die zentra le 
Anlaufstelle für Selbsthilfegruppen in Liechtenstein. 
Im Vordergrund der Aufgaben steht die Beratung und 
 Vermittlung von Hilfesuchenden an entsprechende 
Selbst hilfegruppen im In- und angrenzenden Ausland. 
Ebenso bietet sie Begleitung bei Gruppengründungen an 
und unterstützt bestehende Gruppen in administrativen 
 Belangen wie Raumreservationen oder dem jährlichen 
Flyergrossversand. 

Die Leitung der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
obliegt einer Psychologin des Dienstes. Im Berichtsjahr 
waren (neben weiteren von Vereinen geleiteten  Gruppen) 
insgesamt folgende Selbsthilfegruppen aktiv: Al-Anon 
Familiengruppe für Angehörige und Freunde von Alko-
holikern, Selbsthilfegruppe für Eltern von  Kindern mit 
AD(H)S, Selbsthilfegruppe Parkinson, Trialog – Gruppe 
für Psychiatrie- und Psychose-Erfahrene, Angehörige 
und Fachkräfte, Unanders – Selbsthilfegruppe für Fami-
lien von Kindern mit Behinderung sowie die Selbsthilfe-
gruppe für Zöliakiebetroffene.

Kinder und Jugenddienst

Der Kinder und Jugenddienst (KJD) besteht aus zwei 
Fachbereichen: Der Fachbereich Kinder- und Jugend-
hilfe berät und unterstützt Familien mit Kindern und 
Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen, Krisen und 
Überforderungssituationen. Er ist Anlaufstelle bei Ver-
dacht oder Gewissheit einer Kindeswohlgefährdung. Bei 
Bedarf setzt er ambulante oder stationäre Hilfen ein und 
ergreift behördliche Massnahmen zum Schutz / Wohl des 
Kindes oder Jugendlichen. Der Fachbereich Förderung, 
Schutz und Sucht ist auf Landesebene für die ausserschu-
lische und ausserberufliche sowie die verbandliche Kin-
der- und Jugendarbeit zuständig und befasst sich beim 
Kinder- und Jugendschutz und bei der Suchtprävention 
mit Gefahren und Situationen, die Kinder und Jugend-
liche schädigen oder in ihrer Entwicklung beeinträch-
tigen können. Er beaufsichtigt zudem die Einrichtungen 
der ausserhäuslichen Kinderbetreuung und ist für die 
Bewilligung von Tagesmüttern zuständig.
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Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe

Übersicht zur Klientenstruktur

 2019 2018

Gesamtzahl der Klienten 494 482

 Angaben in %

Geschlecht
Männlich 57 55
Weiblich 43 45

Altersstruktur
bis 5 Jahre 28 24
5 bis 10 Jahre 18 18
11 bis 15 Jahre 20 23
16 bis 20 Jahre 25 25
über 20 Jahre 9 10

Staatsbürgerschaft
FL 67 66
EU 15 16
CH 6 6
Andere 11 11
Unbekannt 1 1

Fallzahlen

 Gesamt Anfangs- End- 
Fachgebiete Fallbearbeitungen bestand bestand

Kinder- und Jugendhilfe 538 (505) 231 (203) 236 (231)
Lohn- und Rentenverwaltung 20 (19) 16 (19) 18 (16)

Fallarbeit
Die Klientenzahl ist gegenüber dem Vorjahr von 482 auf 
494 angestiegen. Die Fallzunahme verteilt sich auf alle 
Problemgruppen. Die Erfassung der Anlassfälle resp. 
Probleme, die Erziehungsberechtigte oder Kinder und 
Jugendliche zum Amt führten, erfolgte nach den nach-
folgend aufgeführten sechs Kategorien.

5) Diese Anzahl ist abhängig von den Meldungen der Strafverfolgungsbehörden.

Problemstellungen
Folgende Problemstellungen wurden in der Kinder- und 
Jugendhilfe erfasst (Mehrfachnennungen sind möglich):

 2019 2018 
 (absolute Zahlen)

Kindeswohlgefährdung 43 37
Probleme von Kindern und Jugendlichen 211 213
Probleme erziehender Personen 170 162
Familiensysteme mit besonderen Anforderungen 56 42
Allgemeine Beratungsthemen 48 60
Behördliche Aufgaben und Verfahren 302 231

Kindeswohlgefährdung: Der Dienst befasste sich dies-
bezüglich mit 43 (37) Problemstellungen. Die Gesamt-
zahl der Kindeswohlgefährdungen bzw. der Verdachts-
abklärungen ist gegenüber dem Vorjahr annähernd 
gleichgeblieben. 18 (13) Meldungen bezogen sich auf 
Vernachlässigung und Verwahrlosung, 15 (18) Meldun-
gen auf körperliche Misshandlung, 4 (2) auf sexuellen 
Missbrauch, 2 (2) auf Miterleben von Gewalt in der Fami-
lie, 4 (1) auf psychische Misshandlung, 0 (1) auf einen 
Autonomiekonflikt. 

Probleme von Kindern und Jugendlichen: Von den 
211 (213) Problemstellungen bezogen sich 60 (70) auf 
Verhaltensprobleme / psychische Probleme, 69 (66) auf 
Sucht / Substanzmittelmissbrauch. Bearbeitet wurden  fol  - 
gende weitere Problemstellungen: 10 (14) auf Entwick-
lungsauffälligkeiten / Behinderung, 8 (19) auf Verstoss 
 gegen Jugendschutzbestimmungen, 36 (19) auf Straffällig-
keit 5) 23 (21) auf Schul- / Ausbildungs- / Arbeitsproble me, 
2 (0) auf Schwangerschaft von Minderjährigen, 3 (4) auf 
Hilfebedarf für junge Erwachsene. 

Probleme erziehender Personen: Es wurden 170 
(162) Problemstellungen festgehalten. Davon waren Er zie- 
hungsprobleme / Überforderung 53 (52), Scheidungs- / 
 Trennungsproblematik 41 (42), psychische / körperliche 
Erkrankung 34 (33) sowie Sucht/Substanzmittelmiss-
brauch 16 (16) die häufigsten Nennungen.

Familiensysteme mit besonderen Anforderungen: 
Von 56 (42) Problemstellungen bezogen sich 27 (16) auf 
Beziehungs- und Umgangsprobleme in der Familie, 13 
(11) auf Migration, 2 (4) auf Stief- / Patchworkfamilien, 6 
(3) auf unzulängliche wirtschaftliche Verhältnisse, 6 (6) 
auf Pflegefamilien sowie 2 (2) auf Adoptionsfamilien.

Allgemeine Beratungsthemen: Von den 48 (60) Be-
ratungsfällen waren 27 (33) Beratungen zum Besuchs-
recht, 5 (5) zum Unterhalt, 10 (13) zu Entwicklung und 
Erziehung, 1 (4) zu Obsorge, 4 (4) zu Adoption sowie 1 
(1) zum Betreuungsplatz für ein Kind. 
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Behördliche Aufgaben und Verfahren: Die 302 (231) Pro- 
blemnennungen teilten sich auf wie folgt: 90 (67) Feststel-
lung der Vaterschaft, 60 (47) Obsorgestellungnahmen, 
67 (40) Finanzierungsbedarf berufsbeding te ausserhäus-
liche Kinderbetreuung, 33 (23) Diversionen 6). Weiters 
durchgeführt wurden 19 (25) Besuchsrechtsstellungnah-
men, 8 (8) Festlegung des Unterhaltes, 5 (5) Amtshil-
fen, 7 (6) Führen der Obsorge durch das Amt für Soziale 
Dienste, 1 (1) Stellungnahme bei (Halb-) Adoption, 5 (5) 
Adoptionsverfahren, 2 (4) Pflegebewilligungsverfahren, 
4 (0) Datenauskunftsbegehren und 1 (0) Stellungnahme 
bei Straffälligkeit an das Gericht.

Hilfeleistungen
Korrespondierend zu den geschilderten Problemfeldern 
wurden verschiedene Hilfen erbracht.

 2019 2018 
 (absolute Zahlen)

Beratung, Casemanagement 423 391
Ambulante Hilfe 118 93
Unterbringung (Einrichtungen, Pflegefamilie) 73 69
Sonstige Hilfen 1) 129 83
Behördliche Dienstleistungen 2) 311 254

1)  Bei den sonstigen Hilfen war ein Anstieg insbesondere deshalb zu 
verzeichnen, weil bei der Finanzierung der ausserhäuslichen Kinder-
betreuung neu nicht der antragstellende Elternteil, sondern jedes ein-
zelne Kind erfasst wurde, für welches eine Leistung erbracht wurde.

2)  Der Anstieg im Bereich der behördlichen Dienstleistungen ist vor allem 
auf die Zunahme von Vaterschaftsanerkennungen zurückzuführen, bei 
denen vermehrt Stellungnahmen zum Antrag der Kindeseltern auf ge-
meinsame Obsorge abzugeben waren. Zudem fielen mehr Abklärungen 
und Stellungnahmen für die Staatsanwaltschaft bei Diversionen an.

Stationäre Betreuung
Im Berichtsjahr kam es zu insgesamt 73 Platzierungen, 
  davon waren 64 Kinder und Jugendliche betroffen: 
38 Platzierungen erfolgten im Inland und 35 im Ausland. 
Die Anzahl der über die Kinder- und Jugendhilfe plat-
zierten Kinder und Jugendlichen stieg somit von 61 im 
Vorjahr auf 64 im Berichtsjahr moderat an. Nachdem seit 
dem dritten Quartal 2017 ein kontinuierlicher  Anstieg 
der Platzierungen zu verzeichnen war, war die Anzahl 
der Platzierungen im vierten Quartal 2019 erstmals wie-
der rückläufig. 

Finanzielle Unterstützung für ausserhäusliche Tages-
betreuung (Einzelfallhilfe)
Bei der finanziellen Unterstützung für ausserhäusliche 
Tagesbetreuung handelt es sich um eine Einzelfallförde-
rung. Diese ist nach Massgabe gesetzlicher Bestim-
mungen im Einzelfall zu gewähren. 

6)  Diversionen sind abhängig von der Häufigkeit der Anzeigen der Landespolizei gegen Jugendliche, die zumeist wegen Verstössen gegen das Betäu-

bungsmittelgesetz erfolgen. Der Kinder- und Jugenddienst arbeitet zuhanden der Staatsanwaltschaft Empfehlungen zu pädagogisch-therapeutischen 

Massnahmen aus und setzt in einem zweiten Schritt die von der Staatsanwaltschaft beschlossenen Massnahmen um.

Insgesamt erhielten 91 (89) anspruchsberechtigte 
Kinder finanzielle Hilfen für die ausserhäusliche Kinder-
betreuung durch Kitas 42 (32), Eltern Kind Forum 7 (8), 
Private Tagesmutter 1 (0) und Tagesschule 8 (11), 33 (38) 
Kinder wurden aus sozialpädagogischen Gründen aus-
serhäuslich betreut. Die Ausgaben beliefen sich gesamt-
haft auf CHF 124'697 (Vorjahr CHF 124'495).

Förderung der ausserhäuslichen Kinderbetreuung 
(Institutionen)
Bei der staatlichen Förderung von Einrichtungen der 
ausserhäuslichen Kinderbetreuung erfolgte ab Septem-
ber die Umstellung von einer Pauschalförderung auf eine 
einkommens- und leistungsabhängige Förderung.

Im Rahmen der Aufsichtsbesuche in Kinderbetreu-
ungseinrichtungen wurde festgestellt, dass die Betreu-
ungsqualitäten in den Einrichtungen den Richtlinien und 
Vorgaben des Amtes entsprachen. 

Im Dezember ging beim Amt eine Meldung ein, dass 
es in einer Kita zu einem inadäquaten Umgang mit Kin-
dern gekommen sei. Der Sachverhalt wurde geprüft, bis 
dato ist das Verfahren jedoch noch nicht abgeschlossen. 
Aufgrund des Vorfalls wurden der Kita seitens des Amtes 
zusätzliche Auflagen erteilt.

Einzelne Betriebsbewilligungen der Kitas wurden 
 angepasst (Konzeptanpassung, Aktualisierung Betreu-
ungsplätze). Am Stichtag 31. Dezember waren, wie im 
Vorjahr, 31 Kinderbetreuungseinrichtungen in Betrieb. 
Die Angebote der Einrichtungen reichen von der Kinder-
tagesstätte über die Tagesstruktur und den Mittags-
tischen bis zur flexiblen Betreuung.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 1'510 Kinder 
(Vorjahr 1'421) in Einrichtungen betreut. Davon standen 
1'277 (1'202) in regelmässiger und 233 (219) in flexib-
ler Betreuung. Die regelmässige Betreuung verteilte sich 
wie folgt: 396 (504) Kinder in Tagesstätten sowie 191 Kin-
der in Betriebskitas (erstmals erhoben), 567 (548) Schul- 
und Kindergartenkinder in Tagesstrukturen und bei Mit-
tagstischen (133 (129) nur bei Mittagstischen), 118 (144) 
Kinder bei Tagesmüttern des Eltern Kind Forums, 5 (6) in 
einer Spielgruppe kombiniert mit Tagesbetreuung. 

Für 9 (23) Kinder konnte kein passender Betreuungs-
platz bzw. die erwünschte Mehrbetreuung (d.h. in der 
erwünschten Gemeinde, Einrichtung und/oder Betreu-
ungszeiten) gefunden werden.

2 (3) Kinder wurden von privaten, vom Amt für Sozi-
ale Dienste beauftragten Tagesmüttern betreut. 
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Fachbereich Förderung, Schutz und Sucht

Frühe Förderung
Unter dem Begriff «Frühe Förderung» werden Angebote 
und Massnahmen für Kinder ab Geburt bis zum Kinder-
garteneintritt verstanden. Die vom Eltern Kind Forum seit 
2018 betriebene und landesweit tätige «Koordi nations- 
und Beratungsstelle Frühe Förderung» (KBFF) bietet ver-
schiedene niederschwellige Angebote für Fami lien und 
Kinder im Vorschulalter an.

Familienportal
Das neu konzipierte Familienportal wird seit Mitte 2019 
von der «Koordinations- und Beratungsstelle Frühe 
 Förderung» (KBFF) des Eltern Kind Forums betreut. Auf 
dem Portal finden sich Informationen, Kurs- und Ver-
anstaltungsangebote, Angebote der Frühen Förderung, 
ein Familienratgeber sowie Betreuungs- und Beratungs-
angebote für Familien.

Zusammenarbeit mit Gemeinden und Einrichtungen
Im September des Berichtjahres lud das Amt die Mitglie-
der der neu bestellten Jugend-, Gesellschafts- und Gene-
rationenkommissionen der Gemeinden zu einer Tagung 
ein. Es wurde über Angebote für Kinder und Jugend-
liche informiert und aktuelle Themen diskutiert. Neben 
dem Amt stellten sich folgende Institutionen vor: Stif-
tung  «Offene Jugendarbeit Liechtenstein», Jugendarbeit 
Mauren, «aha – Tipps & Infos für junge Leute», Kinder- 
und Jugendbeirat, Jugendrat Liechtenstein und Ombuds-
person für Kinder und Jugendliche. 

In der von den Gemeinden getragenen Stiftung «Of-
fene Jugendarbeit Liechtenstein» ist ein Mitarbeiter des 
Amtes im Stiftungsrat vertreten und stellt die thema-
tische Zusammenarbeit sicher. Mit dem Jugendinforma-
tionszentrum «aha – Tipps & Infos für junge Leute» findet 
eine enge Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der 
Nationalagentur «Erasmus+ Jugend in Aktion» und dem 
Interregionalen Jugendprojekt-Wettbewerb statt. Dieser 
wurde bereits zum 15. Mal zusammen mit St. Gallen und 
Vorarlberg durchgeführt. In Liechtenstein wurden sechs 
Projekte eingereicht. Das am interregionalen Finale in 
St. Gallen teilnehmende liechtensteinische Projekt erhielt 
einen Anerkennungspreis.

Das «aha – Tipps & Infos für junge Leute» setzte wie-
derum das Jugendbeteiligungsprogramm «jubel» im 
Auftrag der Regierung um. Beim jubel-Forum im März 
trafen sich über 50 Klassensprecherinnen und -sprecher 
der Sekundarstufe I mit 30 Erwachsenen aus Politik, 
Wirtschaft und der Jugendarbeit, um über ihre Anliegen 
und Themen in einem Dialog auf Augenhöhe zu disku-
tieren. 

Bei der «jubel-Werkstatt» am 20.  November  trafen 
sich 60 Klassensprecherinnen und -sprecher der weiter-
führenden Schulen aus dem ganzen Land. Die Jugend-
lichen lernten Angebote zur Jugendbeteiligung kennen 
und erarbeiteten Vorschläge für eigene Projekte zu den 

Mitarbeit in der Fachgruppe gegen sexuellen  
Missbrauch
Die von der Regierung eingesetzte Fachgruppe gegen 
sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen be-
fasste sich mit 9 Verdachtsfällen. Die betroffenen Kinder 
oder Jugendlichen waren zwischen 4 und 17 Jahre alt. 
Beraten wurden Erziehende, Institutionen, Therapeuten 
und Privatpersonen. Neben der Beratung leistete die 
Fachgruppe ihren Möglichkeiten entsprechend Vernet-
zungsarbeit. Die Fachgruppe beschäftigte sich weiters 
mit Varianten einer Neuausrichtung.

Multifamilienarbeit an der Timeout Schule
Im Berichtsjahr wurden eine freischaffende Psychothe-
rapeutin und eine Fachperson des Vereins für Betreutes 
Wohnen weiterhin mit der Durchführung der «Multifa-
milienarbeit» an der Timeout Schule beauftragt. Ziel ist 
es, Jugendliche unter Nutzung der familiären Ressour-
cen wieder hin zur Schulfähigkeit zu führen und positive 
Entwicklungen nachhaltig abzusichern. 

Unbegleitete minderjährige Asylsuchende
Im Berichtsjahr wurden vier unbegleitete minderjäh-
rige Asylsuchende durch das Amt für Soziale Dienste 
betreut. Zwei Jugendliche stammten aus China (Tibet), 
ein  Jugendlicher aus Albanien und ein weiterer aus Eri-
trea. Das Amt für Soziale Dienste benannte gemäss Asyl-
verordnung auf Anfrage des Ausländer- und Passamtes 
jeweils eine Mitarbeiterin als sogenannte Vertrauensper-
son für die minderjährigen Asylsuchenden. Die Aufgabe 
der Vertrauensperson ist es, den Hilfebedarf abzuklären 
sowie die Betreuung und Unterbringung des Minderjäh-
rigen zu organisieren. Es fand ein Austauschtreffen mit 
der Flüchtlingshilfe und dem Ausländer- und Passamt 
statt. 

Kooperation mit der ambulanten Drogenberatungs-
stelle «Clean»
Mit der ambulanten Drogenberatungsstelle «Clean» in 
Feldkirch wurde eine Kooperation für die Beratung von 
Jugendlichen mit einer Suchtproblematik aufgebaut. 
Die Beratungsstelle ist ein Fachbereich der Stiftung Ma-
ria Ebene. Zentrale Bestandteile der Arbeit sind Absti-
nenz, Gesundheit, Selbstverantwortung und soziale Inte-
gration. Meist werden bei Jugendlichen die Eltern in die 
 Beratung / Behandlung mit einbezogen.

Die nicht von den Krankenkassen abgedeckten  Kosten 
werden von der Kinder- und Jugendhilfe übernommen. 



| 227

GESELLSCHAFT

tausch bezüglich laufender Projekte in den einzelnen 
Ämtern sowie Behandlung verschiedener Anfragen statt. 
Es fanden zwei Veranstaltungen zum Thema verant-
wortungsvoller Umgang mit digitalen Medien im Haus 
Gutenberg statt, die vom Kinder- und Jugendschutz und 
der Datenschutzstelle durchgeführt wurden. Zudem wur-
den ein Workshop mit Schülerinnen und Schülern der 
Waldorfschule sowie ein Elternabend zu den Themen Bil-
der im Internet, Pornografie / Sexting / Kinderpornografie 
und technischer Datenschutz durchgeführt. Die Medien-
präventionsperformance «angek(l)ickt» wurde 2019 mit 
finanzieller Unterstützung der Fachgruppe aktualisiert. 
Insgesamt fanden in Liechtenstein 13 Vorstellungen statt. 

Im Forum auf www.jugendschutz.li können junge 
Menschen anonym Fragen stellen. Im Berichtsjahr wur-
den 168 Fragen gestellt und durch die Jugendschutz-
beauftragte beantwortet. Das Hauptinteresse galt dabei 
den Themen Beziehungen / Liebe (71), Suchtmittel (29), 
Eltern (21) und Sex (15). 

Ende des Jahres wurde allen Gastronomiebetrieben 
in Liechtenstein die neue «Jahrgangskontrollkarte 2020» 
zugestellt, welche die Alterskontrolle beim Verkauf von 
alkoholischen Getränken erleichtern soll. Bei jugend-
relevanten Veranstaltungen führte die Jugendschutz-
beauftragte Rundgänge bei den Standbetreibern durch. 
Im Berichtsjahr war sie bei den Monsterkonzerten Schaan 
und Eschen sowie beim Staatsfeiertag vor Ort, kontrol-
lierte die gesetzlichen Vorgaben und sensibilisierte die 
Standbetreiberinnen und -betreiber. Beim Staatsfeier-
tag wurden zudem Testeinkäufe durchgeführt. Nach ins-
gesamt 26 Testeinkäufen wurden 15 Verwarnungen aus-
gesprochen, da Alkohol an nicht-berechtigte Jugendliche 
abgegeben wurde.

Darüber hinaus intervenierte die Kinder- und Jugend-
schutzbeauftragte bei Jugendschutz-Übertretungen im 
Einzelfall, führte Gespräche mit den Erziehungsberech-
tigten und den Jugendlichen und leitete bei Bedarf Hilfen 
oder Massnahmen ein.

Weitere Tätigkeiten waren: Betreuung der Kinder- 
und Jugendschutz-Webseite, Präventionsanlässe an 
drei Schulen und in einem Betrieb, Diskussionsrunde 
bei einem Projekt des AMS, zwei Jugendschutzsprech-
stunden beim «aha – Tipps & Infos für junge Leute»  
mit den Fokusthemen Ferien/Ausland sowie Cannabis.

Kommission für Suchtfragen (KOSU)
Die Kommission für Suchtfragen berät die Regierung 
und koordiniert die Tätigkeit verschiedener Ämter im 
Bereich der Suchtpolitik. Die operative Umsetzung 
nimmt der Fachbereich Sucht wahr, welcher insbeson-
dere für die Planung, Koordination und Durchführung 
der Suchtprävention zuständig ist. Im Berichtsjahr traf 
sich die Kommission zu fünf Sitzungen. Einen Schwer-
punkt stellte die Thematik der missbräuchlichen Ver-
wendung von Benzodiazepinen und codeinhaltigen 
Husten säften bei Jugendlichen dar. In einer Sonder-
sitzung mit dem Gesellschaftsminister und externen 

Themen Umweltschutz, Feedback-Kultur an Schulen, in-
ternationale Jugendbegegnung und Kommunikation.

Gewaltschutzkommission und Fachgruppe  
Extremismus 
Die Gewaltschutzkommission setzt sich aus der Landes-
polizei, dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten, dem 
Amt für Soziale Dienste, dem Schulamt, der Staatsan-
waltschaft und der Offenen Jugendarbeit Liechtenstein 
sowie der ihr unterstellten «Fachgruppe Extremismus» 
zusammen. Wie bereits in den vorangegangenen zwei 
Jahren konnten keine nennenswerten Ereignisse betref-
fend  Jugendgewalt in der Öffentlichkeit sowie betreffend 
extremistische Vorkommnisse registriert werden. Die 
Fachgruppe Extremismus wird von einem Mitarbeiter des 
Amtes geleitet und steht in einem interdisziplinären Aus-
tausch mit dem Schul- und Jugendarbeitsbereich.

Finanzielle Kinder- und Jugendförderung
Auf Basis der Kinder- und Jugendförderungs-Beitrags-
Verordnung (KJFBV) wurden 11 Projekte und Veranstal-
tungen (Vorjahr 12) im Kinder- und Jugendbereich 
finan ziell unterstützt. Es wurden für 4 Praktikums- und 
2 Ausbildungsplätze in der Jugendarbeit finanzielle Zu-
schüsse geleistet. 

Mit dem Jugendleiterurlaub werden ehrenamtlich 
tätige Jugendleiterinnen und -leiter für mehrtägige Ein-
sätze bei liechtensteinischen Vereinen und Organisati-
onen finanziell gefördert. Den Jugendleiterurlaub nah-
men 187 (Vorjahr 179) Personen in Anspruch. Diese 
Förderungen teilten sich wie folgt auf: 78 (91) Personen 
aus dem Bereich Sport, 72 (60) Personen aus dem Be-
reich der soziokulturellen Animation und 37 (28) Per-
sonen aus dem musischen Bereich. Bei 11 (10) Anträgen 
erfolgte eine Ablehnung, da die Vorgaben gemäss Ver-
ordnung nicht erfüllt waren.

Kinder- und Jugendschutz
Die Zusammenarbeit mit Systempartnern wie Eltern, 
Schule, Schulsozialarbeit, Handel, Gastronomie, Veran-
stalter, Vereine, Kommissionen, Jugendarbeit, Gemein-
depolizei, Landespolizei, Staatsanwaltschaft u. a. bildet 
die Grundlage eines wirksamen Kinder- und Jugend-
schutzes. Das Amt nimmt dabei eine sensibilisierende, 
koordinierende und steuernde Rolle ein. 

Die Gefahren bei Konsum und Missbrauch von Alko-
hol, Nikotin, illegalen Drogen (insbesondere Cannabis) 
und Gefährdungen im Zusammenhang mit digitalen Me-
dien bildeten weiterhin die Schwerpunktthemen. Die 
dem Jugendschutz zugeordnete Fachgruppe Medien-
kompetenz (www.medienkompetenz.li) traf sich zu fünf 
Sitzungen. Für eine bessere Koordination und Abspra-
che nahmen neu zwei Mitarbeitende des Amtes für Kom-
munikation an den Sitzungen teil. Die Schwerpunkte 
der Arbeit der Fachgruppe waren die Durchführung des 
«Safer Internet Day» sowie die Präsenz am Sommerfest 
des «DorfnetzAKTIV» Mauren. Ausserdem fand ein Aus-
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Fachbereich Chancengleichheit

Politiklehrgang für Frauen
Der Politiklehrgang für Frauen wird in Kooperation mit 
dem Land Vorarlberg konzipiert und angeboten und 
 findet seit 2004 jährlich statt. Seither haben 130 Teil-
nehmerinnen aus Liechtenstein den Lehrgang absol-
viert. Der Lehrgang dient der Standortbestimmung und 
der Wissensvermittlung über politische Themen. Im Be-
richtsjahr haben sieben Frauen aus Liechtenstein den 
Lehrgang besucht. Am 29.  November fand die Zerti-
fikatsübergabe in der Volkshochschule Götzis statt. 

Offene Gesprächsrunde mit Frauen und Männern aus 
politischen Gremien
Für den Fachbereich Chancengleichheit ist eine ausge-
wogene Vertretung von Frauen und Männern in politi-
schen Gremien sowie in Entscheidungs- und Führungs-
positionen ein wichtiges Anliegen. «Frauen machen 
Politik – Mit Frauen Politik machen», lautete der Titel 
der zweiten offenen Gesprächsrunde mit Frauen und 
Männern aus politischen Gremien. Vor den Diskussions-
runden mit Gemeinderätinnen, Vorsteherinnen und  
Vorstehern sowie mit parteipolitisch tätigen Frauen und 
Männern, die massgeblich an der Rekrutierung von 
Frauen beteiligt waren, hielt Politologin Sarah Bütikofer  
ein Impulsreferat zum Thema «Wie kommt Frau zur  
Politik und was hält sie?».

Nationaler Zukunftstag 2019
Liechtenstein ist seit 2012 Mitglied des Vereins Zu-
kunftstag und beteiligte sich am 14.  November zum 
achten Mal. Der Zukunftstag motiviert Schulkinder der 
5. bis 7. Klasse, mutige Schritte in unbekannte Berufe 
zu wagen und lädt sie ein, den Arbeitstag mit einer er-
wachsenen Bezugsperson zu verbringen oder an einem 
 Spezialprojekt teilzunehmen. Ziel ist es, Schulkinder 
möglichst früh für eine offene Berufswahl zu sensibili-
sieren, geleitet von ihren Talenten und Neigungen und 
nicht von stereotypen Rollenvorstellungen. Die Anzahl 
der sich beteiligenden Unternehmen nahm in den letz-
ten Jahren zu und die Spezialprojekte für Mädchen und 
für Jungen kamen gut an. 

Wanderausstellung «Rollen:Parkour»
Im Mai wurde die interaktive Wanderausstellung 
«Rollen:Parkour» im Schulzentrum Unterland in Eschen 
präsentiert. Zur Vertiefung der Materie sowie zur Sensi-
bilisierung bezüglich klischeehafter Rollenbilder führte 
der Verein Amazone aus Bregenz mit den Schülerinnen 
und Schülern der 4. Klasse der Realschule Eschen Work-
shops durch.

Interreg-Projekt «Vier Länder Netzwerk»
Das Interreg-Projekt «Vier Länder Netzwerk» ist ein Netz-
werk des Funktionsbereichs Frauen und Gleichstellung 
im Amt der Vorarlberger Landesregierung, der Stabsstelle 

Fachpersonen wurde die Thematik erörtert und Mass-
nahmen wurden diskutiert. Nach der Neubesetzung 
der Stelle der Suchtbeauf tragten erfolgte die weitere 
Bearbeitung der Suchtpolitischen Grundsätze. Wie in 
den Vorjahren fand mit Suchtpräventionsstellen in Ös-
terreich und der Schweiz eine regelmässige Zusam-
menarbeit statt.

Suchtprävention
Verschiedene bewährte Programme und Projekte im Be-
reich der Suchtprävention wurden im Berichtsjahr erneut 
durchgeführt. Im Bereich der Alkohol- und Tabakpräven-
tion wurden für verschiedene Zielgruppen Programme 
umgesetzt. Ferner wurden Informationen zu allen Ange-
boten im Bereich der Suchtprävention auf der Homepage 
www.suchtpraevention.li veröffentlicht.

«Experiment Nichtrauchen» wird in Liechten-
stein seit 2008 erfolgreich durchgeführt. Die Vorgabe 
ist, während sechs Monaten auf alle Tabakwaren und  
E-Zigaretten zu verzichten. Im Schuljahr 2018 / 2019 
nahmen 45 Klassen (Vorjahr 44) aus Liechtenstein an 
diesem Wettbewerb teil, wobei 39 Schulklassen (87 %) 
den Wettbewerb erfolgreich beendeten. Bei «Rauch-
freie Lehre» nahmen im Lehrjahr 2018 / 2019 123 (Vor-
jahr 133) Lernende sowie Schülerinnen und Schüler von 
Brückenangeboten wie beispielsweise dem 10. Schul-
jahr teil. Sie verpflichteten sich, auf jede Art von Tabak-
waren zu verzichten. 110  Jugendlichen (89 %) ist dies 
gelungen. Anlässlich des Weltnichtrauchertages am 
31. Mai wurde zur allgemeinen Sensibilisierung ein Zei-
tungsbericht publiziert. 

Das Programm «Freelance» bietet Unterrichtsein-
heiten für die Sekundarstufe und bezieht sich auf die 
Prävention in den Bereichen Tabak, Alkohol, Cannabis 
und digitale Medien. Bei der Umsetzung der jeweiligen 
Präventionsarbeiten erfolgte eine enge Kooperation mit 
dem Kinder- und Jugendschutz und der Schulsozialar-
beit Liechtenstein. 

Liechtenstein nahm vom 16. bis 26. Mai bereits zum 
sechsten Mal an der «Dialogwoche Alkohol» teil. Wäh-
rend einer Woche wurde täglich über die Gefahren über- 
mässigen Alkoholkonsums in liechtensteinischen Tages-
zeitungen berichtet. Zu diesem Anlass wurde der  
Bevölkerung in der Fastenzeit eine Teilnahme an der 
«AKTION.TROCKEN-App» ermöglicht. Diese soll die 
 Reflexion des eigenen Alkoholkonsums anregen.

Schulungen und Workshops
Im Rahmen der betrieblichen Suchtprävention wurde ein 
Workshop für Lernende der Firma Thyssenkrupp Presta 
zu den Themen Cannabis und Benzodiazepine durch-
geführt. Das Projekt «be-free» für Lernende der Firma 
Oerlikon unter Leitung des Hauses Gutenberg Balzers 
wurde unterstützt. Zudem fand im Frühjahr mit den Ler-
nenden der Landesverwaltung der zweitägige Workshop 
Prev@WORK zur Suchtprävention und Stärkung der psy-
chischen Gesundheit statt.
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für Chan cengleichheit der Stadt Konstanz, des Landrats-
amts Bodenseekreis, der Stabsstelle für Chancen gleichheit 
des Kantons Graubünden und des Fachbereichs Chancen-
gleichheit des Amtes für Soziale Dienste des Fürstentums 
Liechtenstein. Im Sommer des Berichtsjahres trafen sich 
die Systempartnerinnen zu einer Weiterbildung in Fried-
richshafen zum Thema «Frauen stärken – Perspektiven der 
Digitalisierung» mit der Referentin Manuela Rukavina aus 
Stuttgart. Dazu wurden auch  Kooperationspartnerinnen 
(Vertreterinnen von Nichtregierungsorganisationen) ein-
geladen. Im Dezember trafen sich die Systempartnerinnen 
zu einem weiteren Austausch für die Planung gemein-
samer Aufgaben und Projekte. 

Preis für familienfreundliche Unternehmen 2019
Zusammen mit dem Ministerium für Gesellschaft orga-
nisierte und koordinierte der Fachbereich Chancen-
gleichheit erstmals den Preis für familienfreundliche 
Unternehmen. Die Befragung der teilnehmenden Unter-
nehmen und die anschliessende Auswertung übernahm 
das Institut «Great Place to Work» aus Zürich.

Am 27.  November fand die Vergabe des Preises 
durch Regierungsrat Dr. Mauro Pedrazzini statt. Aus-
gezeichnet mit dem Zertifikat «Familienfreundlichs-
tes  Unternehmen 2019» wurden vier Unternehmen. 22 
weitere Unternehmen erhielten ein Zertifikat «Familien-
freundliches Unternehmen 2019».

Gewalt gegen Frauen 
Die Notfallkarten, die in Kurzform Auskunft über Gewalt-
formen sowie über Hilfs- und Unterstützungsangebote 
für Gewaltbetroffene geben, wurden im Berichtsjahr an 
Arztpraxen, Gemeindeverwaltungen u. a. abgegeben. Die 
Notfallkarten sind in acht Sprachen erhältlich.

Die Broschüre «Gewalt in Ehe und Partnerschaft – 
Wie kann ich helfen?», ein Leitfaden für Angehörige und 
nahestehende Personen, wurde im Berichtsjahr neu ge-
staltet und sprachlich gendergerecht angepasst.

Am 25. November eröffnete Regierungsrat Dr. Mauro 
Pedrazzini in der Bäckerei-Konditorei Ritter in Mauren 
offiziell die landesweite, 16-tägige Kampagne «Häusliche 
Gewalt kommt nicht in die Tüte». Die jährliche Aktion ist 
ein Kooperationsprojekt des Frauenhauses Liechtenstein 
und des Fachbereichs Chancengleichheit und wird durch 
den Verein Sicheres Liechtenstein, die Opferhilfe Liech-
tenstein und Amnesty International Fürstentum Liech-
tenstein finanziell unterstützt.

Vernetzungen / Zusammenarbeit
Der Fachbereich Chancengleichheit traf sich im Berichts-
jahr zu drei Sitzungen mit Vorstandsfrauen des Dachver-
bandes Frauennetz sowie zu zwei Austauschgesprächen 
mit dem Verein für Menschenrechte. 

Integration von Ausländerinnen und Ausländern
Im Berichtsjahr wurden Integrationsprojekte der Minte-
gra Buchs, der infra sowie des Schulamts behandelt und 

finanziell unterstützt. Der Fachbereich Chancengleich-
heit nahm zudem Einsitz in die vom Ministerium für Ge-
sellschaft geleitete Arbeitsgruppe Integrationsstrategie.

Behinderung: Vernetzungsgruppe «sichtwechsel»
Der Fachbereich Chancengleichheit ist für die Koor-
dination, Organisation und Durchführung der Treffen 
der Vernetzungsgruppe «sichtwechsel» zuständig. Die 
Vernetzungsgruppe «sichtwechsel» setzt sich für Men-
schen mit Behinderung und Unterstützungsbedarf ein. 
Insgesamt sind 21 Institutionen vertreten. Im Berichts-
jahr traf sich die Vernetzungsgruppe zu zwei Sitzungen. 
«sichtwechsel»-Mitglieder nahmen am Jubiläumsmarsch 
«300 Jahre Liechtenstein» und an der anschliessenden 
Veranstaltung im SAL in Schaan teil. Die Broschüre 
«Sprache ist verräterisch – Sprachliche Diskriminierung 
von Menschen mit Behinderungen», herausgegeben von 
der AGILE.CH (Organisation von Menschen mit Behin-
derungen), wurde von der Vernetzungsgruppe «sicht-
wechsel» gesponsert und an Ämter, Schulen, Organisa-
tionen, Arztpraxen und Grafikbüros versandt. 

Berichterstattungen / Anfragen
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Projekte 
des Amtes für Soziale Dienste wurden im Berichtsjahr 
 verschiedene Berichterstattungen und Anfragen bear-
beitet. Der Fachbereich ist zudem Ansprechpartner ver-
schiedener Arbeitsgruppen der EFTA. 

Finanzhilfen und finanzielle Unterstützung von 
Gleichstellungsprojekten nach dem Gleichstellungs-
gesetz
Im Berichtsjahr wurden auf der Grundlage von Art. 16 
und 17 des Gleichstellungsgesetzes verschiedene An-
träge auf Finanzhilfen für Projekte sowie für Beratungs-
angebote bearbeitet und bewilligt. Finanzhilfen für 
Projekte wurden an den Verein Hoi Quote (Sensibilisie-
rungskampagne), den LANV (Projekt Lunchfair sowie 
Projekt am Frauenstreiktag), Demenz Liechtenstein (Tag 
der Menschen mit Demenz), die infra - Informations- und 
Beratungsstelle für Frauen (Neuauflage Scheidungsbro-
schüre) und das Frauennetz Liechtenstein (Internatio-
naler Tag der Frau) ausgerichtet. Finanzhilfen für Bera-
tungsangebote erhielten der Verein für Männerfragen, 
die infra sowie der LANV. 

Landesgesundheitskommission 

Vorsitz: vakant

Die Landesgesundheitskommission wurde von der Regie
rung noch nicht ernannt. Es fand daher im Berichtsjahr 
keine Sitzung statt.
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OUFL-Kommission

Vorsitzender: Stefan Tomaselli

Die OUFL-Kommission, welche die Regierung in Fra-
gen der Durchführung der obligatorischen Unfallversi-
cherung in Liechtenstein berät, traf sich im Berichtsjahr 
zu einer ordentlichen Sitzung und befasste sich mit fol-
genden Themen:
–  Prämientarifantrag 2020
–  Teilnahme Arbeitsgruppe Teuerungszulagenfonds

Schwerpunkt der Kommissionsarbeit waren die Bera-
tungen zum Prämientarifantrag ab 2020. Gestützt auf 
den Expertenbericht folgte die Regierung der Empfeh-
lung der Kommission und beschloss eine Senkung der 
Prämientarife. Zur kurzfristigen finanziellen Sicherung 
des Teuerungszulagenfonds beschloss die Regierung auf 
Empfehlung der Arbeitsgruppe Teuerungszulagenfonds 
die Senkung des technischen Zinssatzes auf 1.5 % auf 
alle gesprochenen Renten. 

Leistungskommission

Vorsitzende: Dr. Eva Maria Mödlagl

Im Berichtsjahr fanden zwei Sitzungen statt. Die Kommis-
sion befasste sich dabei mit folgenden Themen:
–  Ein Vorschlag zur Neufassung des Leistungskataloges 

für den Bereich Pflege in der Krankenversicherungs-
verordnung wurde gemeinsam mit Vertretern der Pfle-
genden erstellt.

–  Die Kommission sprach sich dafür aus, wie in der 
Schweiz bestimmte Leistungen nach einer Fehlge-
burt oder nach einem medizinisch indizierten und 
nach liechtensteinischem Recht straflosen Schwan-
gerschaftsabbruch als besondere Leistungen bei Mut-
terschaft von der Kostenbeteiligung zu befreien. Da-
runter fallen Zwischenanamnese, gynäkologischer 
und klinischer Status, Beratung, Laboranalysen und 
 Ultraschalluntersuchungen im Zeitraum von der 13. bis 
zur vollendeten 23. Schwangerschaftswoche sowie die 
 Betreuung durch Hebammen im Rahmen von Hausbe-
suchen.

–  Aus dem regelmässigen Abgleich mit der Krankenver-
sicherungsleistungsverordnung der Schweiz ergaben 
sich weitere Anpassungsvorschläge für die Kranken-
versicherungsverordnung. Beispielsweise wurde im 
Bereich Urologie und Proktologie die perkutane Elek-
troneuromodulation des Tibialnervs zur Behandlung 
der idiopathischen hyperaktiven Blase oder der Stuh-
linkontinenz als neue Pflichtleistung vorgeschlagen. In 
der Radiologie soll die Untersuchungsmethode PET 
bzw. PET / CT nunmehr auch bei Vorliegen einer 
 Infektion oder bei Fieber mit unbekannter Ursache zur 
Klärung der Ursache vergütet werden, wenn die üb-
lichen bildgebenden Verfahren keine befriedigenden 
Ergebnisse liefern. Die Knochendichtemessung mit 
Doppelenergie-Röntgen-Absorptiometrie (DEXA) soll 
neu auch bei bestimmten medikamentösen Therapien 
zur Krebsbehandlung übernommen werden. Eine Kos-
tenübernahme für die höchst umstrittene «Packing»-
Methode zur Behandlung von Autismus-Spektrum- 
Störungen bei Kindern wurde ablehnend beurteilt.

–  Das Ansuchen einer Versicherten, das Geburtsge  bre-
chen Spina bifida (Myelomeningocele) als neue Indika-
tion mit Befreiung von der Kostenbeteiligung bei chro-
nischer Erkrankung aufzunehmen wurde befürwortet. 
Vorausgesetzt wird eine Invalidisierung von mindes-
tens 30 %.  
Die Regierung ist diesen und weiteren Empfehlungen 
gefolgt.

–  Ausserdem wurden die Vernehmlassungsberichte der 
Regierung betreffend Schaffung eines Gesetzes über 
das elektronische Gesundheitsdossier (EGDG) und 
 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die 
Krankenversicherung (KVG) behandelt. Zu letzterem 
wurde eine inhaltliche Stellungnahme abgegeben.
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